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Beginn der Sitzung 9 Uhr' 
Vorsitzender Gugg: Hoher Bundesrat! Jeh 

eröffne die 127. Sitzung des Bundesrates. 
Das Protokoll der letzten Sitzung vom 

27. Juni 1957 ist zur Einsicht aufgelegen, 
unbeanständet geblie.ben und gilt d�her als 
g e ne hmigt. 

Ent s  h u l d i g t  für die heutige Sitzung 
haben si h die Bundesräte Huber und Rudolfine 
Muhr. 

Hohe Haus 1 Der Vorsitz im Bundesrat 
istan d s· Land Salzburg. übergegangen. Als 
an erste Stelle inden Bundesra.t entsandter 
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Vertreter dieses Landes darf ich Sie in der Vorsitzen er: Die beiden neu nominierten 
Eigenschaft als Vorsitzender auf das herzlichste Bundesräte sind bereits im Hause erschienen. 
begrüßen. Ich will da er gleich ihre A n g e l o  b u n g  vor-

Es ist das zweite Mal, daß mir diese Ehre nehmen. N ch Verlesung der Gelöbnisformel 
zuteil wird, und es wird wiederum mein Be- durch den Schriftführer werden die beiden 
streben sein, gleich meinen Vorgängern dieses Herren Bu desräte über Namensaufruf das 
Amt stets unparteiisch und nach sachlichen Gelöbnis m t  den Worten "Ich gelobe" zu 

Gesichtspunkten zu führen. Ich bitte Sie alle leisten habe . 
um Ihre Unterstützung. Ich ersuc e den Herrn Schriftführer um die 

Es ist mir ein Bedürfnis - und ich bin mir Verlesung d r Gelöbnisformel und anschließend 
sicher, daß Sie mir darin zustimmen -, aus um den Na ellsaufruf. 
diesem Anlasse meinem Vorgänger im Amt, ' . .. . . .. , 
Herrn Bundesrat Salzer für seine vorbildliche Schr�ftfuh er D'j". P1'ader  verhest dte Gelobms-
objektive Geschäftsfüh�'ung den besten und formel . - ach Namensaufr·uf leiste

.
n 

.
die 

innigsten Dank zum Ausdruck zu bringen. Bundesräte Dr. Broda und Dr. T1Hrnng 
(Allgemeiner Beifall .) das Gelöbni . 

HohesHaus! E i ng e l a n g t  ist einSchreiben 
des Präsidenten des Wiener Landtages. Ich bitte Vorsitzen er: Ich begrüße die beiden neuen 

den Schriftführer, es zu verlesen. Herren Bu desräte herzlich in unserer Mitte. 

Schriftführer Dr. Prader: 

"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes­
rates, zu Handen des Herrn Parlaments­
direktors Dr. Roman Rosiczky. 

Dei' Wiener Landtag hat in seiner heutigen 
Sitzung die Wahl zweier Mitglieder des Bundes­
rates vorgenommen. Diese Wahlen sind not­
wendig geworden, da Bundesrat Leo Geiger 
durch die Wahl zum Abgeordneten des National­
rates gemäß Artikel 59 Abs. 1 B.-VG. aus dem 
Bundesrat ausgeschieden ist und Bundesrat 
Prof. Dr. Adalbert Duschek am 7. Juni 1957 
verstorben ist. 

Die Sozialistische Partei Österreichs hat 
Herrn Dr. Christian Broda, wohnhaft Wien 13, 
Adolftorgasse ll, und Herrn Univ. Prof. Dr. 
Hans Thirring, wohnhaft Wien 9, Strudel­
hofgasse 13, vorgeschlagen. Die Genannten 
entsprechen den Bestimmungen des Bundes­
Verfassungsgesetzes. Diesen beiden Vorschlägen 
hat der Landtag zugestimmt und die Ob­
genannten in den Bundesrat entsendet. 

Auf Grund dieser Wahlen ergibt sich nunmehr 
folgende Reihung: 

1. Stelle: Otto Skritek 
2. Stelle: Fritz Eckert 
3. Stelle: Rudolfine Muhr 
4. Stelle: Franziska Krämer 
5. Stelle: Franz Gabriele 
6. Stelle: Alfred Porges 
7. Stelle: Dr. Friedrich Kouhek 
8. Stelle: Prof. Dr. Kar! Lugmayer 
9. Stelle: Hella Hanzlik 

10. Stelle: Albert Römer 
11. Stelle: Dr. Christian Broda 
12. Stelle: Univ. Prof. Dr. Hans Thirring 

Mühlhauser" 

Eingelan t sind jene Beschlüsse des 
Nationalrat s, die Gegenstand der heutigen 
Tagesordnu g sind. Ich habe diese Vorlagen 
gemäß § 2 der Geschäftsordnung den Ob­
männern d zuständigen Ausschüsse zur Vor­
beratung z gewiesen. Die Ausschüsse haben 
diese Besc lüsse des Nationalrates bereits 
vorberaten. 

Gemäß § 0 der Geschäftsordnung beantrage 
ich, von d r Vervielfältigung der Ausschuß­
berichte so 'evon der 24stündigen Verteilungs .. 
frist für e Berichte Abstand zu nehmen. 
Wird hiege en ein Einwand erhoben 1 - Dies 
ist nicht d r Fall. Mein Vorschlag erscheint 
sohin mit er vorgeschriebenen Zweidrittel­
mehrheit a genommen. 

Es ist m r der Vorschlag der Parteien zu­
gegangen, ie Debatte über die Punkte 1, 2 
und 3 der utigen Tagesordnung unter einem 
abzuführen es handelt sich um drei Zoll­
abkommen. Falls dieser Vorschlag Zustimmung 
findet, werd n zuerst die drei Berichte erstattet 
werden, sod nn wird die Debatte über alle drei 
Punkte un r einem abgeführt werden. Die 
Abstimmun erfolgt selbstverständlich ge­
trennt. 

Es wurde mir weiter der Vorschlag gemacht, 
die Debatt über die Punkte 19 und 20, das 
sind die werbeordnungsnovelle 1957 und 
eine Abänd rung und Ergänzung des Gesetzes, 
betreffend ie Regelung der konzessionierten 
Baugewerb , gemeinsam durchzuführen. Falls 
auch diese Vorschlag' zugestimmt wird; 
würde ich i . gleicher Weise wie hinsichtlich der 
Punkte 1 b s 3 vorgehen. 

Wird geg ri diese beiden Zusammenziehungen 
ein Einwan erhoben? - Dies ist nicht der 
Fall. Es 

. 
d somit die Debatte über die 

Punkte 1, 2 und 3 sowie über die Punkte 19 
und 20 jew ils unter einem abgeführt. 
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1. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom. gen zu leichtern. Es wird somit in Hinkunft 
10. Juli 1957 : Zollabkommen über die vorüber- der gesa te gI'enzüberschreitende kommer�ne 
gehende Einfuhr gewerblicher Straßenfahrzeuge Straßen erkehr in zollrechtlicher Hinsicht auf 

. Grund es vorliegenden ZoUabkommens ab·· 2. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom. gewicke werden. Dies hat den Vorteil, daß 
10. Juli 1957: Zollabkommen über die vorüber- österrei ische kommerzielle Straßenfahrzeuge 
gehende Einfuhr von Wasserfahrzeugen. und. unter d n erleichterten Zollformalitäten in die 

Luftfahrzeugen zum eigenen Gebrauch Gebiete er elf unterzeichneten Sig�tarstaa.ten 

3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom vorüber ehend eingebracht werden können. 

10. Juli 1957: Zollabkommen über Behälter Ich bi te daher das Hohe Haus, gegen dieses 
Zollabk mmen k e i n e n  Einspruch zu er-

Vorsitzender: Wir gehen in die Ta g e s- heben. 
o r d n u n g  ein und kommen zu den Punkten 1, Des eiteren habe ich über ein Zollabkom-
2 und 3, über die die Debatte unter einem abge- man üb r die vorübergehende Einfuhr von 

führt wird. Es sind dies: Wasser! hrzeugen und Luftfahrzeugen zum 
1. Zollabkommen über die vorübergehende 

Einfuhr gewerblicher Straßenfahrzeuge ; 
2. Zollabkommen über die vorübergehende 

Einfuhr von Wasserfahrzeugen und Luftfahr­
zeugen zum eigenen Gebrauch; 

3. Zollabkommen über Behälter. 
Ich werde zuerst dem Berichterstatter zu 

den drei Punkten das Wort erteilen. 
Berichterstatter zu allen drei Punkten ist Herr 

lng .. Helbich. Ich ersuche ihn um seine drei 
Berichte. 

Berichterstatter Ing. Helbich: Hohes Hausl 
Ich habe heute über das Zollabkommen über 
die vorübergehende Einfuhr gewerblicher 
Straßenfahrzeuge zu berichten. 

Das Inlandtransportkomitee der Wirtschafts­
kommission für Europa hat bei seiner Sonder­
tagung, die im Mai 1956 in Genf stattfand, das 
vorliegende Zollabkommen am 18. Mai ge­
nehmigt und verabschiedet und zur Unter­
zeichnung bis zum 31. August 1956 aufgelegt. 
Das Abkommen wurde von elf europäischen 
Staaten unterzeichnet. Der bevollmächtigte 
Vertreter Österreichs unterzeichnete es am 
31. August 1 956 mit dem Vorbehalt der 
Ratifikation. Die Ausarbeitung des Ab­
kommens war deshalb notwendig geworden, 
da das bestehende Zollabkommen über die vor­
übergehende Einfuhr privater Straßenfahr­
zeuge keine Bestimmungen über die Eingangs­
vormerkbehandlung von gewerbsmäßig ver­
wendeten Straßenfahrzeugen enthält. Ein Ab­
kommen über den europäischen Raum hinaus 
und damit ein weltweites Abkommen war 
deshalb nicht möglich, weil bei den außey· 
europäischen" Staaten größere Schwierigkeiten 
auftauchten. 

Das Zollabkommen ist besonders darauf aus­
gerichtet, die vorübergehende Einfuhr von 
gewerblichen Straßenfahrzeugen, die zur Be­
förderung von Personen oder Waren dienen, wie 
Lastkraftwagen, Autobusse und Anhänger aller 
Art, durch Verminderung und durch möglichste 
Angleichung der Zollverfahrensbestimmun-

eigenen Gebrauch zu berichten. 

Bei d r, wie schon erwähnt, vom 11. bis 
zum 19 :Mai 1956 in Genf stattgefundenen 
Tagung des Wirtschaftskomitees für Inland­
transpo wesen wurde dieses Zollabkommen 
verabsc iedet. Das Zollabkommen lag bis 
zum 31. August 1�56 auf und wurde von elf 
Staaten unterzeichnet. Auch der Bevoll­
mächtjg e der öBterreichischen Bundesregie­
rung, S ktionschef Dr. Josef Stangelberger, 
unterzei hnete das Abkommen unter dem 
Vorbeha t der Ratifikation. 

Die sarbeitung dieses Abkommens wurde 
notwendig, da das im Rahmen der 

Vereinte Nationen abgeschlossene und auch 
von Öst rreich nach verfassungsmäßiger Be­
handlun durch den Nationalrat ratifizierte 
Zollabk mmen über die vorübergehende Ein­
fuhr pri ater Straßenfahrzeuge keine Bestim­
mungen über die Eingangsvormerkbehandlun­
gen von Luft- und Wasserfahrzeugen enthält. 

Die Z llexpertengruppen der verschiedensten 
Staaten hatten sich ausführlich mit vor­
liegende Zollabkommen befaßt. Die öster­
reichisc e Zollverwaltung hat an den zum 
Abschlu dieses Abkommens führenden Ar­
beiten I ufend mitgewirkt. 

Das 'el des uns vorliegenden Abkommens 
ist dara f gerichtet, die vorübergehende Einfuhr 
von Lu t- und Wasserfahrzeugen, die dem 
privaten das heißt nicht dem kommerziellen 
Gebrauc dienen, durch Verminderung und 
möglich e Angleichung der Zollverfahrens­
bestimm ngen zu erleichtern. 

In Hi unft wird daher der gesamte grenz­
überschr itende Luft- und Wasser verkehr mit 
zum eig nen Gerbauch bestimmten Luft- und 
Wasserf hrzeugen auf Grund des vorliegenden 
Abkom ens durchgeführt werden. Dies hat 
für Öste reich den Vorteil, daß die Annahme 
des Ab mmens durch Österreich auch den 
österreic ischen Fahrzeugen unter denselben 
erleichte en Zollformalitäten die Einfahrt in 
die Sign tarstaaten gestatten wird. 
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Ich ers uche daher das Hohe Haus, gegen 
das vorliegende Zollabkommenk einen �in­
s pr u ch zu erheben. 

Ferner habe ich noch über das Zollabkominen 
für Behälter zu berichten. 

Auch dieses Abkommen wurde vom Inland­
transportkomitee der Wirtschaftskommission 
für Europa anläßlich der Sondertagung in 
Genf genehmigt und verabschiedet. Es wurde 
ebenfalls am 31. August 1956 vom Bevoll­
mächtigten Österreichs, Sektionschef Doktor 
Stangelberger, in Genf unter dem Vorbehalt 
der Ratifikation unterzeichnet. 

Da Behälter aller Art zum Transport ver­
schiedenster Waren auf Eisenbahn-, Straßen-, 
Wasser- oder Luftfahrzeugen eine immer 
größere Rolle spielen, werden die vorgesehenen 
Zollerleichterungen begrüßt. Das Abkommen 
erstreckt sich auf alle Arten .von Behältern. 
Dabei ist es belanglos, ob die Behälter beladen 
eingehen, um . leer oder beladen wiederaus­
geführt zu werden, oder ob sie leer eingeführt 
werden, um beladen wiederausgeführt zu 
werden. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, 
die vorübergehende Einfuhr von Behältern, die 
denVorschriftender Anlagen 1 und 2 entsprechen, 
eingangsabgabenfrei undeinfuhrbewilligungsfrei 
zu gestatten. 

Für Österreich hat dies den Vorteil, daß 
für das Transportwesen jeder Art bedeutende 
Erleichterungen bei der Zollabwicklung ge­
.schaffen wurden. 

Ich ersuche das Hohe Haus, auch gegen 
dieses Zollabkommen ke inen  E i n sp r uc h  zu 
erheben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der getrennt durchgeführten A &s timmung 
beschlie{Jt der Bunde8rat, gegen die drei Be­
schlüss e des Nationalrates kein e n  Einspr uch 
zu erheben. 

4. Punkt: Gesetzesbescliluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1957: Qundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz vom 16. Feber 1955, BGBI. 
Nr. 53, über die Gewährung von Vergütung 
für die Inanspruchnahme von Sachen (Ver-

gütungsgesetz) abgeändert wird 

Vorsitzender: Wir gela.ngen nun zum Punkt 4 
der Tageserdnung: Abänderung des. Vergü­
tungsgesetzes. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Hirsch. 

BGBL NI'. 53/1955, nach Jahren zu ver­
hindern. Vor allem soll durch die Gesetzes­
änderung eine gleichmäßige Behandlung aller 
Besatzungsschäden erreicht werden. Um dies 
zu ermöglichen, mußte § 30 abgeändert 
und mit den Fristbestimmungen des § 18 Abs. 2 
versehen werden. 

Der § 18 des Vergütungsgesetzes enthält 
die Bestimmungen über das Verfahren bei 
Geltendmachung von Ansprüchen auf Ver­
gütung bei Inanspruchnahme von Sachen für 
Zwecke einer Besatzungsmacht. Im Absatz 1 
ist zunächst ein Anmeldungs- und Eini­
gungsverfahren vorgesehen. Kommt es zu 
keiner Einigung über die Höhe der Ver­
gütung, so wird diese vom Landeshauptmann 
festgesetzt. 

§ 18 Abs. 2 bestimmt, daß für einen Zeit­
raum, der vom Tage der AntragsteIlung beim 
Landeshauptmann mehr als sechs Monate 
zurückliegt, keine Vergütung zn leisten ist. 

§ 30 des Vergütungsgesetzes bestimmt, 
daß auf Vergütungsansprüche für Zeiten, 
die vor dem Inkrafttreten des Vergütungs­
gesetzes gelegen sind, Vergütungen nach den 
früher geltenden Vorschriften zu leisten sind. 
Es sollten hier die Vergütungsbestimmungen 
des Reichsleistungsgesetzes in An-wendung 
bleiben. Da nun als Folge der unterschied­
lichen Behan<Ilung in den einzelnen Be­
satzungszonen Jahre nach der Freigabe An­
träge auf Festsetzung der Vergütung beim 
Landeshauptmann eingebracht werden, ist 
nun die Frist des § 18 Abs. 2 auch in § 30 
aufgenommen worden. 

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom 
10. Juli 1957 diesen Antrag zum Beschluß 
erhoben. Der Finanzausschuß des Bundes­
rates hat sich in seiner letzten Sitzung mit 
diesem Gesetz befaßt und mich ermächtigt, 
dem Hohen Hause vorzuschlagen, g.egen da.s 
Gesetz keinen E i n spr u ch zu erheben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich auch 
hier niemand gemeldet. Wir schreiten zur 
Abstimmung. 

Bei der Abstimm ung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Ges etzesbeschluß des N ational­
rates keinen Einspr uc h zu erh eben. 

5. Punkt: Gesetzesb�h1uß des Nationalrates 
vom 10_ Juli 1957 : Bundesgesetz, womit die 
Anlage A des Ausfuhrförderungsgesetzes 1957, 
BGBI. Nr. 71, abgeändert wird (2. Ausfuhr-

förderungsgesetz 1957) 

Berichterstatter Hirsch: Hoher Bundesrat! Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 5. Punkt 
Diese Gesetzesändernng verfolgt den Zweak� der Tagesordnung: 2. Ausfuhrförderungsgesetz 
eine Ina,nsprucbnahme des Vergütungsgesetzes,- 1957. 

. 
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Berichterstatter ist Herr Bundesrat Römer. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu referieren. 

Berichterstatter Römer: Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herren! Mit dem Aus· 
fuhrförderungsgesetz 1957, Bundesgesetz vom 
13. März dieses Jahres, BGBI. Nr. 71,  wurden 
abgabenrechtliche Vorschriften abgeändert, um 
die Ausfuhr zu fördern. Die Anlage A zählt 
die Fertigwaren auf, für welche beim Export 
die Ausfuhrvergütung mit dem Vergütungs. 
satz der Vergütungsgruppe 4 in der Höhe 
von 6 Prozent gewährt wird, wobei die tat. 
sächliche Vergütung einschließlich der Zu­
schläge 10,2 Prozent beträgt. 

Die wirtschaftspolitische Entwicklung macht 
es notwendig, Höherreihungen gewisser Fertig­
waren vorzunehmen. Die in der Regierungsvor­
lage beabsichtigten Höherreihungen betreffen 
nur Fertigwaren der Vergütungsgruppe 3, die 
in der Anlage zur Verordnung des Bundes­
ministeriums für Finanzen vom 29. März 
dieses Jahres, BGBl. Nr. 81,  womit die Gegen­
stände bestimmt werden, die für die Be­
rechnung der Ausfuhrvergütung als Roh­
stoffe, Halberzeugnisse oder Fertigwaren an­
zusehen sind, aufgezählt werden. 

Wie. aus den Erläuternden Bemerkungen 
zu entnehmen ist, ist das Ausfuhrvolumen 
dieser höhergereihten Waren geringfügig, und 
die auszuzahlende Vergütung wird per Kalen­
derjahr nur beiläufig 6 Millionen Schilling be­
tragen. 

Im Artikel I sieht die Regierungsvorlage 
eine entsprechende Abänderung der Anlage A 
des Ausfuhrförderungsgesetzes vor. 

Der Artikel II der Regierungsvorlage be­
stimmt, daß die Ausfuhrvergütung der Ver­
gütungsgruppe 4 für die in die Anlage A 
neu aufgenommenen Waren nur dann ge­
währt wird, wenn der Export nach . dem 
31.  Juli 1957 durchgeführt wurde. 

Der Artikel III betraut mit der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes das Bundesministerium 
für Finanzen. 

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom 
10. Juli dieses Gesetz ohne Debatte be­
schlossen. 

Der Finanzausschuß hat mich in seiner 
gestrigen Sitzung beauftragt, dem Hohen 
Bundesrat vorzuschlagen, gegen diesen Ge. 
setzesbeschluß k e i n e n  E i n s p r u c h  zu er­
heben. 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 18. Juli 1957: Bundesgesetz, betreffend 
die Gewährung eines Bundeszuschusses zur 
Förderung der Behebung von Hochwasser­
schäden in Teilen der Bundesländer Tirol, 

Kärnten und Salzburg 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 6. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, betreffend 
die Gewährung eines Bundeszuschusses zur 
Förderung der Behebung von Hochwasser­
schäden in Teilen der Bundesländer Tirol, 
Kärnten und Salzburg. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Dr. Weber. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter Dr. Weber: Hohes Haus! 
Schon in früheren Jahren wurden Bundes­
gesetze beschlossen, womit der Bund Zweck. 
zuschüsse gewährte, um physischen Personen, 
Genossenschaften, Interessentschaften und Ge­
meinschaften bei der Behebung von Schäden 
durch Katastrophenfälle zu helfen, sofern 
sie nicht in der Lage waren, den entstandenen 
Schaden aus eigenen Mitteln zu beheben. 
Das gleiche bezweckt der vorliegende Ge­
setzesbeschluß des Nationalrates. 

Wie bekannt, wurden im Juni des heurigen 
Jahres einzelne Gebiete der Bundesländer 
Tirol, Kärnten und Salzburg von ·Hochwasser­
katastrophen heimgesucht. In Mitleidenschaft 
gezogen wurden insbesondere öffentliche Ge­
wässer des Bundes, Straßen des Bundes, 
der Länder und der Gemeinden sowie Anlagen 
der Österreichischen Bundesbahnen. Darüber 
hinaus erlitten auch physische Personen und 
Genossenschaften verschiedimer Art Schäden 
in einem Ausmaß, daß sie in vielen Fällen 
nicht imstande sind, allein für die Behebung 
der Schäden aufzukommen. 

Der Bundeszuschuß soll in gleicher Höhe 
wie die Geldhilfe gewährt werden, welche 
die in Betracht kommenden Bundesländer 
im einzelnen Fall aus eigenem aufwenden, 
jedoch ist im ganzen für jedes Bundesland 
ein Höchstausmaß der Bundeshilfe vorge­
sehen, und zwar für das Bundesland Tirol 
1 Million Schilling, für das Bundesland Kärnten 
700.000 S und für das Bundesland Salzburg 
300.000 S. 

-

Mittel aus diesem Bundeszuschuß können 
nur bis spätestens 31.  Dezember 1958 zugeteilt 
werden, während die Ansuchen um Beihilfen 
mit den entsprechenden Unterlagen bis späte­
stens 31.  Oktober 1957 beim Amt der zu-

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand ständigen Landesregierung eingebracht sein 
gemeldet. Wh" schreiten zur Abstimmung. müssen. 

Abschließend enthält der Gesetzesbeschluß 
Bei der Abs timmung wird der Antrag jene Bestimmungen, die sich aus dem Zu· 

des Berichters t atters angenommen. sammenhang der vorgesehenen Bundeshilfe 
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mit den Bestimmungen des Finanz-Verfas- nehmen, um in Hinkunft die Bewohner 
sungsgesetzes und dem Bundesfinanzgesetz dieser Gebiete vor solchen Katastrophen­
als notwendig erweisen, und bestimmt schließ- fällen zu schützen? Wir wissen, daß diese 
lieh, daß mit der Vollziehung das Bundes- Katastrophenfälle sich nicht auf Einzelfälle 
ministerium für Finanzen betraut ist,. beziehen, sondern daß diese Katastrophen-

Der Finanzausschuß des Bundesrates hat fälle von Jahr zu Jahr immer wiederkehren 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des und auch ständig an Ausmaß zunehmen. 
Nationalrates in seiner gestrigen Sitzung be- Es ist richtig: Solange die Welt besteht, 
handelt und mich ermächtigt, dem Hohen hat es immer Katastrophenfälle gegeben. 
Hause vorzuschlagen, gegen den vorliegenden Besonders wir in Kärnten können davon, 
Gesetzesbeschluß k e i n e n  E i n s p r u c h  zu er- glaube ich, wohl ein sehr, sehr trauriges Lied 
heben. singen. Wenn es im Winter die vielen La-

Desgleichen bitte ich namens des Finanz- winen sind, die unsere Gebirgsbewohner in 
ausschusses um die Zustimmung zu folgender Angst und Schrecken versetzen, so sind es 
E n t s c h l i e ß u ng: in der übrigen Zeit die vielen Hochwasser, 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die in erschreckend zunehmender Häufigkeit 
dem Parlament ehestens eine Regierungs- oftmals größtes Unglück über das Land 
vorlage zuzuleiten, die die Förderung der bringen. 
Behebung von immer wiederkehrenden Schä- Hier muß ich anknüpfen an die Denk­
den, die als Folge von Naturkatastrophen schrift der Kärntner Landesregierung. Be­
zutage treten, einer dauernden Regelung denkt man, daß in den Jahren vor dem 

zuführt. Kriege zur Fluß-, Wildbach- und Lawinen-
verbauung 1,5 Prozent des gesamten Budgets Ich bitte auch um Annahme dieser Ent- aufgewendet worden sind, im Jahre 1956 schließung. noch 60 Millionen Schilling zur Verfügung 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich Herr 
Bundesrat Eberhard gemeldet. Ich erteile 
ihm dieses. 

Bundesrat Eberhard: Hohes Haus I Meine 
Damen und Herren! Die letzte Hochwasser­
katastrophe zum Anlaß nehmend, hat die 
Kärntner Landesregierung in einer neuerlichen 
Denkschrift alle maßge blichen Stellen im 
Staate auf den Zustand hingewiesen, in 
welchem sich das Bundesland Kärnten so-, 
wohl in hezug auf die Flußregulierung und 
Wildbachverbauung als auch in bezug auf 
den Lawinenschutz befindet. 

Diese Denkschrift, die auch allen Mit­
gliedern der österreichischen Bundesregierung 
zugegangen ist, läßt keinen Zweifel auf­
kommen, daß, soll der österreichischen V ülks­
wirtschaft nicht weiterer - größerer Schaden 
zugefügt werden, hier dringendst Abhilfe 
geschaffen werden muß. 

Zwar soll mit dem heute hier zur Beratung 
stehenden Gesetz sowohl physischen Per­
sonen, die durch die Hochwasserschäden in 
ihrer Existenz gefährdet sind, als auch 
Wasser- und Wegegenossenschaften sowie 
Wegegemeinschaften zur Behebung der ent­
standenen Schäden eine finanzielle Hilfe aus 
Bundes- und Landesmitteln gewährt werden, 
doch frage ich mich: Werden nun diese Mittel 
auch ausreichen, um die gerade in der letzten 
Zeit entstandenen Schäden in irgendeiner 
Form beheben zu können � Nach der bis­
herigen Praxis bin ich sehr skeptisch, und 
es wirft sich vor allem die Frage auf: Was 
geschieht und was gedenkt man zu unter-

standen, im Jahre 1 957 aber nur mehr 42 Mil­
lionen Schilling für diesen Zweck vorgesehen 
sind, dann darf es einen tatsächlich nicht 
wundern, wenn die Katastrophen von Jahr 
zu Jahr ein größeres Ausmaß annehmen_ 
Allein im Land Tirol ist durch die letzten 
Unwetter ein Schaden - ich weiß nicht, 
wieweit diese Angabe authentisch ist, aber 
ich zweifle nicht daran - von 18 Millionen 
Schilling entstanden. Wie hoch sich der 
Schaden infolge der' Hochwasserkatastrophe 
im Lande Kärnten, besonders im Raum von 
Wolfsberg und in den Gerichtsbezirken Greifen­
burg, Obervellach, SpittaljDrau, Winklern 
und so weiter, beziffern wird, läßt sich noch 
nicht genau sagen, jedenfalls werden es 
auch dort viele Millionen Schilling sein. 
Und was bedel,ltet gemessen daran eine 
Bundeshilfe von 2 Millionen Schilling, wie 
wir sie heute zu beschließen haben, wenn­
gleich ein gleicher Betrag hinzukommt, den 
die betreffenden Länder aufbringen müssen? 
Diese Hilfe scheint mir mehr als bescheiden, 
und es wird unmöglich sein, den vom Unglück 
Betroffenen das zu ersetzen, was sie sich 
oftmals unter den schwierigsten Bedingungen 
erarbeitet und dann in kürzester Zeit ver­
loren haben. 

Hinzu kommen dann aber noch die vielen 
Schäden an den Bundes-, Landes-, Bezirks­
und Gemeindestraßen und an anderen öffent­
lichen Einrichtungen. Meines Erachtens müß­
ten auch dafür schleunigst Mittel zur Ver­
fügung gestellt werden, soll nicht durch diesen 
Umstand unserer gesamten Wirtschaft ein 
weiterer Schaden zugefügt werden. 

272 
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Man hat bisher noch nicht erfahren können, eine entsprechende Vorsorge getroffen wird, 
wie man sich die Beseitigung der Schäden damit die immer wieder vom Hochwasser 
vorstellt, aber so tragikomisch es klingen gefährdete Bewohnerschaft unseres Bundes­
mag : man spricht von einer weiteren lOpro- gebietes auch einmal einen wirksamen Schutz 
zentigen Kürzung der Ansätze für die Fluß- erfährt. (Beifall bei der SPO.) 
und Wildbachverbauung im Bundeshaushalt Vorsitzender : Zum Wort hat sich der Herr 1958. Sollte dem tatsächlich so sein, so ist . Bundesrat Salcher gemeldet. Ich erteile es In Hinkunft mit katastrophalen Auswirkungen 
zu rechnen. Ich glaube, daß es nicht zu 

ihm. 

dieser Kürzung kommen darf, denn jede Bundesrat Salcher: Hoher Bundesrat! Das 
Kürzung bedeutet, daß in Hinkunft immer hier zur Beratung vorliegende Gesetz kann 
nur bereits entstandene Schäden, und auch gewissermaßen als ein Ad hoc-Gesetz bezeichnet 
die nicht zur Gänze, behoben werden können, werden. Es ist auf die im heurigen Frühjahr 
während von vorbeugenden Maßnahmen, die in den westlichen Bundesländern eingetretenen 
meines Erachtens wohl am wichtigsten sind, Katastrophen. abgestimmt, und zwar nur auf 
überhaupt keine Rede sein kann. Es ist diese konkreten Fälle. 
notwen4ig und unbedingt erforderlich, daß Die Mittel, die hier aufzubringen sind und die 
dem Schutzwasserbau in unserer Lebens- im Budget eigentlich nicht vorgesehen waren, 
gemeinschaft jener Rang eingeräumt wird, müssen durch Einsparungen auf anderen 
der ihm im Rahmen der Sicherung des Lebens, Gebieten hereingebracht werden, soweit es 
der Siedlung, der Scholle und der Verkehrs- sich um das Budget des heurigen Jahres dreht, 
wege zukommt. Ich glaube, hier nützt nur und es muß erst im zukünftigen Budget dafür 
eine großzügige Hilfe von seiten des Bundes, Vorsorge getroffen werden. 
und zwar in der Form, daß durch entsprechende Dieses Gesetz sieht einen Betrag für alle 
Vorsorge im Budget und durch Gewährung drei Bundesländer, die betroffen sind, von rund 
erhöhter Bundeskredite für Fluß- und Wild- 2 Millionen Schilling vor, wozu noch die Mittel 
bachverbauung jene Mittel zur Verfügung der einzelnen Bundesländer kommen. Gewiß 
gestellt werden, die nach menschlichem Er- sind diese Mittel nicht hoch, besonders im 
messen auch ausreichen, derartigen Kata- Verhältnis zu den Schäden, ganz abgesehen 
strophen, wie wir sie immer wieder zu ver- von den Schäden an der Bundesstraße und am 
zeichnen haben, wirksam zu begegnen. Bahndamm der Eisenbahn in Osttirol, aber 

Ich gestatte mir, wiederum auf mein Bundes- immerhin sind sie für die übrigen von Flur­
land zurückzukommen: Verlangt nicht, daß schäden Betroffenen doch eine entsprechende 
Kärnten noch mehr Opfer bringt, als es ohnehin Hilfe zur Beseitigung dieser Schäden, be­
ini Interesse des gesamten österreichischen sonders wenn man bedenkt, daß sie eben einem 
Staates schon gebracht hat! Die Bevölkerung .Ad hoc-Unternehmen entsprechen. 
dieses Landes hat schon zweimal schwerstens Ausgelöst wurde dieses Gesetz überhaupt 
um den Bestand ihrer Heimat kämpfen nur durch die Initiative des Abgeordneten zum 
müssen. Sie hat ein Anrecht darauf, daß Nationalrat Kranebitter von Osttirol, der sich 
diese Opfer endlich einmal eine sichtbare in der Nähe des größten Schadensortes befindet. 
Anerkennung erfahren. Daher appelliere ich Bei der Betrachtung dieses Gesetzes erinnern 
von dieser Stelle aus an alle maßgeblichen wir uns selbstverständlich, daß es nicht nur 
Stellen im Staate: Anerkennt endlich einmal, dort und nicht nur im heurigen Frühjahr 
daß Kärnten gesamtösterreichische Lasten Naturkatastrophen gegeben hat. Natur­
zu tragen hat, daß unsere Bitte an die Bundes- katastrophen hat es immer gegeben und wird 
regierung um Erfüllung des Nachholprogramms es immer geben, und Naturkatastrophen gibt 
ein moralisches Recht darstellt, und ver- es überall. In einem Gebiet sind es Erdbeben­
sucht, von Kärntens Volk wegen seiner katastrophen, in anderen Gebieten, wie bei uns 
patriotischen Haltung in der Vergangenheit in den Alpenländern, Lawinenkatastrophen, 
jedes weitere Unglück fernzuhalten. Hochwasserkatastrophen und dergleichen. Es 

Hohes Haus! Wenn auch meine Fraktion nützt hier die größte Vorsorge nichts, diese 
heute dem hier vorliegenden Gesetzesbeschluß Katastrophen brechen in Gegenden und Ge­
des Nationalrates die Zustimmung erteilen bieten herein, wo man sie nie vermutet hätte. 
wird, so möchte ich aber trotzdem insbe- Und so kann auch die größte Vorsorge nicht 
sondere an den Herrn Bundesminister für allen diesen Katastrophen begegnen. (Zwi­
Finanzen und seinen Beamtenstab den ein- 8chenrufe bei der SPO.) 
dringlichen Appell richten: Verkennen Sie Die namhaften Mittel, die gebraucht würden, 
nicht die Lage, in der sich Österreichs Fluß- um solche Katastrophen weitgehend zu bannen, 
und Wildbachverbauung befindet, und helfen müßten natürlich verständnisvollerweise von 
Sie daher mit, daß hier, dem echten Be- allen Fraktionen in den gesetzgebenden Kör­
dürfnis angepaßt, im kommenden Budget perschaften auch rechtzeitig genehmigt werden. 
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Beim Ringen um diesen oder jenen Ausgabe­
posten bei der Erstellung der Budgets ist es oft 
so, daß sich viele nicht erinnern können, daß 
Rie für solche Vorsorgen zuwenig Mittel ange­
sprochen haben. Es hat keinen Sinn, dann, 
wenn eine solche Katastrophe hereinbricht, in 
den anderen Reihen einen Schuldigen zu suchen. 
Diese Suche nach einem Schuldigen verwirrt 
nur die Betroffenen, hemmt die Gebefreudig­
keit der Bevölkerung und trägt nur zum 
gegenseitigen Mißtrauen bei. 

Ich möchte also daher schon appellieren, daß 
man solche Pressepolemiken, wie sie sich im 
Zusammenhang mit der heurigen Katastrophe 
besonders bei uns in Kärnten abgespielt haben, 
beiseite läßt und den Schuldigen wirklich 
dort sucht, wo er zu finden ist: einmal in den 
Katastrophen selbst, die uns Menschen daran 
erinnern sollen, daß wir bei allem unseren 
Können und bei allem unseren technischen 
Fortschritt doch nicht in der Lage sind, allen 
diesen Katastrophen ZU begegnen, und daß 
wir Menschen über diese vergänglichen Werte 
hinaus auch geistige Werte zu �chützen haben, 
die unvergänglich sind, und dann in uns 
Menschen selbst, in den Mitmenschen und in 
unserer Gemeinschaft. 

In diesem Zusammenhang ist erfreulich, daß 
man eben nicht nur bei den Katastrophen, die 
heuer eingetreten sind, verbleibt, sondern 
auch darauf hinweist, daß man für die Zukunft 
Vorsorge treffen soll, indem man für die von 
solchen Katastrophen Betroffenen einen Kata­
strophenfonds oder etwas Ähnliches schafft und 
diesen Fonds entsprechend dotiert. Wir in 
unserem Staate, wo wir für die soziale Sicherheit 
eine Reihe Gesetze geschaffen haben und 
dafür auch Milliarden Schilling aus dem -Budget 
aufwenden, müssen schon in der Lage sein, 
entsprechende Mittel zur sozialen Sicherheit 
unseres Volkes für den Fall von Lawinen­
katastrophen, Uberschwemmungskatastrophen 
und dergleichen bereitzustellen. 

Dieses Gesetz mag von der Schau aus gesehen, 
daß es immer unabwendbare Katastrop�en 
geben wird, einen Fehler haben: es ist nur für 
den einen Fall bestimmt und nicht auch für 
die Zukunft.Daher ist es also sehr zu begrüßen, 
daß man den Nationalrat aufmerksam macht -
und die Bundesregierung wurde auch schon 
von Nationalrat und Bundesrat aufmerksam 
gemacht -, ein entsprechendes Gesetz für immer 
wiederkehrende Katastrophenfälle zu schaffen. 

Ein weiterer Fehler , den dieses Gesetz hat 
und der dann in dem Gesetz für die dauernde 
Begegnung von Katastrophenschäden nicht 
enthalten sein soll, ist wohl auch der, daß man 
hier die Länderleistungen zur Hälfte mit den 
Leistungen des Bundes gekoppelt hat. Gewiß 
ist es Aufgabe jedes einzelnen Menschen, der 
vom Schicksal getroffen wird, sowie der 

kleineren Gemeinschaften, der Gemeinden und 
der Länder, zuerst sich selbst zu helfen 
beziehungsweise im Verwandtenkreis, in der 
kleineren Gemeinschaft zu helfen, und dann 
erst die größere Gemeinschaft, den Staat, anzu­
sprechen. Ich muß sagen, daß es hier erfreu­
licherweise sehr viel Verständnis gibt und daß 
die Liebe zu den Mitmenschen nicht erkaltet 
ist, wie es oft scheinen mag. Wir haben das 
bei den Lawinenkatastrophen in Heiligenblut 
und in anderen Tälern gesehen, und wir sehen 
immer wieder, daß die Gebefreudigkeit der 
Menschen in solchen Fällen groß ist, wenn sie 
organisiert wird. Und diese Gebefreudigkeit 
wird auch bei zukünftigen Katastrophep.fällen 
da sein. Das entbindet uns aber in einem so 
sozialen Staat nicht, daß wir eben auch für 
diese soziale Sicherheit etwas übrig haben. 

Wenn man aber die Leistungen des Bundes 
mit jenen der Länder koppeln will, müssen 
wir, der Bundesrat, als Vertreter der Länder, 
wenn wir es schon nicht zurückweisen, so doch 
darauf aufmerksam machen, daß man das nicht 
in dem Ausmaße tun kann. Die Länder sind 
eben in ihrer Finanzkraft verschieden, und ver­
schieden ist zeitweise auch ihre angespannte 
finanzielle Lage. Man kann also nicht immer 
mit entsprechenden Mitteln aufwarten, und 
es könnte der Fall sein, daß dann die Bundes­
länder nicht einmal in der Lage sind, jene 
Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt, aus­
zuschöpfen, weil sie nicht auch für die ent­
sprechenden Mittel in ihrem Budget selbst vor­
gesorgt haben. 

Abschließend möchte ich sagen: Wir be. 
grüßen also dieses Gesetz. Wir hoffen auc.b- :�:�.

f 
ein entsprechendes Gesetz, das solchen �� 
strophen für immer begegnen kann, das . heißt 
wenigstens den Betroffenen zu Hilfe eilen kann, 
und wir erwarten weiter, daß Pressepolemiken 
bei solchen Fällen in Zukunft durch uns Volksver­
treter verhindert werden. (Beifall bei derÖV P.) 

Vorsitzender : Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Wünscht der Herr Bericht­
erstatter das Schlußwort � - Er verzichtet. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i mmung beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des N atio­
nalrates ke inen  Einsp ruc h zu erheben und 
die Entsc h ließ ung a nzun e h men.  

1. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1957 : Bundesgesetz, womit 
weitere Bestimmungen zur Durchführung des 
IV. Teiles des Staatsvertrages vom 15. Mai 1955, 
BGBI. Nr. 152, erlassen werden (3. Staats-

vertragsdurchführungsgesetz) 

Vorsitzender :  Wir gelangen nun zum Punkt 7 

der Tagesordnung: 3. Staatsvertragsdurch­
führungsgesetz . 
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Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Soronics. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

. 

Berichterstatter Soronics : Hohes Haus! Das 
Bundesgesetz, womit weitere Bestimmungen 
zur Durchführung des IV. Teiles des Staats­
vertrages vom 15. Mai 1955 erlassen werden, 
das 3. Staatsvertragsdurchführungsgesetz, hat 
vor allem den Zweck, die rascheste Wieder­
beschaffung von Grund und Boden für ehe­
malige Landwirte zu gewährleisten. Der Fi­
nanz- und Budgetausschuß des Nationalrates 
hat sowohl für die Schaffung des 3. wie auch 
für die Schaffung des 4. Staatsvertragsdurch­
führungsgesetzes einen eigenen Unterausschuß 
eingesetzt, der sich mit diesen Gesetzen ein­
gehend beschartigte und einige Änderungen 
in der Regierungsvorlage vornahm. 

Die Rückstellungskommissionen betrach­
teten in den ersten Monaten ihrer Tätigkeit 
die Erwerbungen für Zwecke der deutschen 
Wehrmacht als Vermögensentziehung. Etwa 
seit dem Jahre 1950 änderte sich jedoch die 
Judikatur, und die Oberste Rückstellungs­
kommission verwies in ständiger Rechtspre­
chung darauf hin, daß Erwerbungen für mili­
tärische Zwecke in allen Ländern üblich seien 
und hiefür gesetzliche Grundlagen einer Ent­
eignung zur Verfügung stehen, wenn der Eigen­
tümer die benötigten Grundstücke nicht ver­
äußern will, sodaß kein Entziehungstat­
bestand gegeben sei. Auf Grund dieser Möglich­
keit einer Enteignung wurden auch in der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle Kauf­
verträge abgeschlossen, die dem Veräußerer 
einen besseren Preis sicherten, als er bei einer 
Enteignung erhalten hätte. Die Oberste Rück­
stellungskommission hat eine Entziehung nur 
in jenen Fällen angenommen, in denen die 
damals geltenden Gesetze offenbar mißbräuch­
lich angewendet wurden oder die Eigentümer 
lediglich auf Grund politischer Verfolgung zur 
Veräußerung genötigt worden sind. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll 
ermöglicht werden, die vielen tausend noch 
anhängigen Verfahren möglichst rasch· zu be­
enden, um in kürzester Zeit feststellen zu 
können, welche Vermögen nunmehr auf die 
Republik Österreich übergegangen sind, sodaß 
dann die Möglichkeit besteht, jenen Personen 
wieder Grund und Boden zukommen zu lassen, 
die durch eine unglückliche Verkettung den 
Grund und Boden noch nicht wieder erwerben 
konnten oder aber, was ebenfalls vorgekommen 
ist, den bereits erworbenen Grund wieder abge­
ben mußten. 

Bei der Schaffung des vorliegenden 
Gesetzes wurde auch die Frage eingehend 
erörtert, ob nicht Ausnahmen von der Ver­
äußerung an ein besonders strenges Krite-

rium geknüpft werden sollten. Es stellte sich 
aber heraus, daß eine derartige Bestimmung 
überflüssig wäre, da einerseits keine Instanz 
da wäre, um den Grad des Erfordernisses zu 
überprüfen, und anderseits der zuständige 
Staatssekretär im Bundesministerium für Fi­
nanzen Dr. Withalm die Erklärung abgegeben 
hat, daß der staatliche Bedarf strenge geprüft 
werde und keine Absicht bestehe, überflüssige 
Anforderungen zu berücksichtigen. 

Gemäß § 3 des Gesetzes kann die Veräußerung 
auf zwei Arten erfolgen: entweder durch 
einen freihändigen Verkauf oder im Wege eines 
landwirtschaftlichen Siedlungsverfahrens, wo­
bei das letztere nur dann in Frage kommen soll, 
wenn es sich um größere Grundflächen handelt. 
Das erste Verfahren wird durchwegs, dann 
angewendet werden, wenn es sich um kleinere 
Objekte handelt. Welches der beiden Ver­
fahren angewendet werden soll, bestimmt die 
Republik Österreich als Eigentümerin dieser 
Grundstücke, wobei sie sich aber des Rates 
einer Kommission bedient, deren Zusammen­
setzung vom zuständigen Ausschuß des 
Nationalrates dahin gehend geändert wurde, 
daß der Kommission statt eines Vertreters 
zwei Vertreter des Bundeslandes angehören, in 
dem die Vermögenswerte, die zur Veräußerung 
gelangenden Grundstücke liegen. Von der Auf­
nahme von Gemeindevertretern wurde abge­
sehen, weil die Vermögenswerte sich vielfach 
auf mehrere Gemeinden erstrecken. 

Durch eine Einschaltung wurde ersichtlich 
gemacht, daß § 4 nur von freihändigen Ver­
äußerungen handelt, während Art. Ir Grund­
sätze für die Durchführung des Siedlungs­
verfahrens gibt. Beiden Verfahren aber ist 
gemeinsam, daß derartiges Vermögen nur an 
besonders qualifizierte Personen abgegeben 
werden kann, wobei eine Änderung der Reihung 
dahin gehend vorgenommen wurde, daß nun­
mehr in erster Linie jene Personen zu berück­
sichtigen sind, die Ersatzgrundstücke seiner­
zeit zwar erhalten, jedoch im Zuge eines 
Rückstellungsverfahrens wieder verloren haben. 

Unberührt bleibt § 47 des 1. Staatsvertrags­
durchführungsgesetzes, sodaß es unter anderem 
weiterhin erforderlich ist, daß auch die zur 
freihändigen Veräußerung bestimmten Grund­
stücke mit einer Aufforderung zur Anbot­
stellung wenigstens sechs Wochen vor der Ver­
äußerung öffentlich bekanntgegeben werden. 

Der Finanzausschuß des Bundesrates hat 
sich in der gestrigen Sitzung mit diesem Gesetz­
entwurf beschäftigt, ihn eingehend beraten 
und mich ermächtigt, dem Hohen Haus den 
A n t r a g  zu stellen, daß gegen den Gesetzes­
beschluß des Nationalrates k e i n  E i n s p r u c h  
erhoben werden möge. 
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Vorsitzender : Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A bstimmung > wird der Antrag 
des Berichterstatters angenom men. 

8.  Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1957 : Bundesgesetz, mit dem das 
1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz abgeän­
dert und ergänzt wird (4. Staatsvertrags-

durchführungsgesetz) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu Punkt 8 
der Tagesordnung: 4. Staatsvertragsdurch­
führungsgesetz . 

Berichterstatter ist der Rerr Bundesrat 
Soronics. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter Soronics : Hohes Haus! Das 
Bundesgeset� vom 25. Juli 1956, betreffend die 
Durchführung einzelner Bestimmungen des 
IV. Teiles des Staatsvertrages ( 1 .  Staats­
vertragsdurchführungsgesetz ), bestimmt im 
Abs. 2 des § 10, der von der Verwaltung des 
ehemaligen deutschen Eigentums handelt, daß 
die Republik Österreich innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten des 1 .  Staatsvertragsdurch­
führungsgesetzes in Verträge des Deutschen 
Reiches oder seiner Einrichtungen eintreten 
kann. Diese Frist würde mit 3 1 .  Juli 1957 
ablaufen. 

Es war in der vorgesehenen Zeit nicht 
möglich, das erforderliche Urkundenmaterial 
bezüglich der ehemaligen Vermögenswerte des 
Deutschen Reiches , und seiner Einrichtungen 
von den zuständigen Behörden in der vor­
gesehenen Frist zu bearbeiten, sodaß eine 
Verlängerung dieser Frist bis zum 30. Juni 1958 
mit vorliegendem Gesetz ausgesprochen wird. 

Im § 19 Abs. 3 des 1 .  Staatsvertragsdurch­
führungsgesetzes ist für die seinerzeit ' unter 
Verwaltung einer der vier Besatzungsmächte 
gestandenen Vermögens werte ein Moratorium 
für die Erfüllung vor der "Obergabe ent­
standener beziehungsweise sich auf die Zeit vor 
der Übergabe beziehender Verbindlichkeiten 
statuiert, welches für die Erhaltung der wirt­
schaftlichen Existenz der betreffenden Be­
triebe - hauptsächlich ehemalige USIA­
Betriebe - in vielen Fällen erforderlich ist. 
Dieses Moratorium gilt für die Zeit von der 
Verlautbarung des Gläubigeraufrufes bis zum 
30. Juni 1957. Es war bisher nicht möglich, 
in allen Fällen die vorgesehenen Klärungen 
durchzuführen, sodaß im vorliegenden Gesetz 
eine Verlängerung dieser Frist ebenfalls bis 
30. Juni 1 958 festgelegt wird. 

Der zuständige Ausschuß des Nationalrates 
hat gegenüber der Regierungsvorlage einige 
Abänderungen und Ergänzungen durchgeführt, 
insbesondere bei § 21 Ahs. 2. Dieser Paragraph 

behandelt die Pachtverträge über land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaften, die 
in der Zeit zwischen der Inanspruchnahme der 
Liegenschaft durch eine der vier Besatzungs­
mächte und der Übergabe an die Republik 
Österreich abgeschlossen worden sind und gemäß 
dem Stammgesetz am 3 1 .  Dezember 1 957 enden. 

Im Ausschuß des Nationalrates haben Abge­
ordnete hiezu einen gemeinsamen Abänderungs- ' 
antrag eingebracht, der eine grundsätzliche 

, Verlängerung der Dauer der genannten Pacht­
verträge auf die Zeit bis 3 1 .  Oktober 1 958 
vorsieht. Diese Frist wird aber insofern einge­
schränkt, als ein Pachtvertrag über eine 
solche Liegenschaft spätestens am 31 . De­
zember 1957 zu enden hat, wenn über die be­
treffende Liegenschaft bis längstens 31 . August 
1957 eine Vereinbarung über Kauf oder Pacht 
im Rahmen einer Aktion zur Aufstockung 
bäuerlicher Betriebe erzielt worden ist. Dabei 
wurde vom zuständigen Ausschuß des National­
rates die Auffassung vertreten, daß ein Kauf 
beziehungsweise eine Pacht im Sinne des § 2 1  
Abs. 2 des 1 .  Staatsvertragsdurchführungs­
gesetzes auch dann vorliegt, wenn über .Kauf 
oder Pacht eine Einigung formlos erfolgt 1st. 

Auf Grund eines gemeinsamen Antrages der 
Abgeordneten Dr. Hofeneder und Winkler 
wurde ein neuer Artikel II der Regierungs­
vorlage eingefügt, der in sechs Paragraphen 
kurz folgendes festlegt: . 

Im § 1 wird ausgeführt, daß nicht nur hlll­
sichtlich der in § 1 8  genannten, sondern auch 
hinsichtlich aller sonstigen auf die Republik 
Österreich übergegangenen Ver�ögenschaften 
zum Zwecke einer endgültigen Ubersicht über 
die vor dem 8. Mai 1945 begründeten Verbind­
lichkeiten ein Aufruf mit der Folge des 
Erlöschens einer Verbindlichkeit bei nicht 
rechtzeitiger Anmeldung zuzulassen ist. Nach 
der Formulierung dieses Paragraphen wird 
auch derjenige anmelden können, dem die 
Forderung am 8. Mai 1945 zustand. 

Auf Grund der §§ 2 und 3 sind Forderungen 
deutscher Gläubiger gegenüber Schuldnern in 
Österreich aus der Zeit vor dero 8. Mai 1 945, 
die an die Republik Österreich übergegangen 
sind beim Btmdesministerium für Finanzen 
oder

' 
beim öffentlichen Verwalter anzumelden. 

Der § 4 regelt den Gerichtsstand, während 
der § 6 für die Unterlassung der im § 2 vor­
gesehenen Anmeldung die entsprechende Straf­
bestimmung enthält. Der § 5 hebt den nun­
mehr überflüssigen § 4 des Verwaltergesetzes auf. 

Der Finanzausschuß des Bundesrates hat 
in der gestrigen Sitzung den vorliegenden 
Beschluß des · Nationalrates beraten und hat 
mich ermächtigt, dem Hohen Hause den 
A n t r a g  zu stellen, daß gegen diesen Gesetzes­
beschluß des Nationalrates k e i n  E i n s p r u c h  
erhoben werden möge. 
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Vorsitzender: Zum Wort hat sich Herr 
Bundesrat Kroyer gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Kroyer: Hohes Haus ! Dieser 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates hat eine 

' große Bedeutung für die Besitzstruktur des 
Landes, insbesondere aber für uns im Burgen­
land. Der Gesetzesbeschluß sieht eine Ver-

, längerung sämtlicher Fristen vor, welche 
das Bundesgesetz zur Durchführung des 
IV. Teiles des Staatsvertrages ( 1 .  Staats­
vertragsdurchführungsgesetz) festgelegt hat. 
Die Verlängerung der Fristen der §§ 1 0  und 1 9  
war notwendig, um die Abwicklung der zu 
treffenden Maßnahmen für die in Frage 
kommenden Liegenschaften und Betriebe vor­
nehmen zu können. Wir haben dieser Ver­
längerung leichten Herzens und ohne Ge­
wissensbisse zugestimmt, weil wir von der 
Zweckmäßigkeit der Verlängerung dieser Be­
stimmungen überzeugt' waren. 

Wesentlich anders ist unsere Auffassung 
über die Notwendigkeit der Verlängerung 
der Frist in Abs. 2 des § 2 1  mit der Ergänzung, 
die der Nationalrat vorgenommen hat. Wenn 
ich sage, unsere Auffassung darüber ist wesent­
lich anders als zu den vorherigen Punkten 
so will ich damit nicht sagen, daß wir diese� 
Gesetzesbeschluß die Zustimmung versagen. 
Nein, wir geben dieser Fristenverlängerung 
unsere Zustimmung, und ich betone, daß 
wir diese Verlängerung sogar gefordert haben. 
Der Burgenländische Bauernbund und die 
Landwirtschaftskammer haben die Verlän­
gerung des öfteren gefordert, und die Burgen­
ländische Landwirtschaftskammer hat in ihrer 
letzten Vollversammlung am 28. Juni dieses 
Jahres wieder eine Resolution gefaßt, in der 
darauf hingewiesen wurde, daß die Ver­
längerung notwendig ist, wenn - wenn 
eben das Wenn eintritt. 

Die Bedeutung der einzelnen Paragraphen 
in diesem Gesetz und ihrer Verlängerung mag 
in den einzelnen Bundesländern verschieden 
sein. Bei uns im Burgenland ist der § 21 von 
ausschlaggebender Bedeutung. Er mag auch 
im Lande Niederösterreich eine größere Rolle 
spielen. Infolge der Besitzstruktur, die wir 
bei uns im Burgenland haben, ist schon von 
jeher immer wieder der Ruf nach Bodenreform, 
nach Verbesserung der Besitzstruktur, nach 
Aufstockung unserer kleinbäuerlichen Betriebe 
ergangen, und es wurde diesbezüglich immer 
wieder ein Appell an alle gesetzgebenden 
Stellen und an die verantwortlichen Funk­
tionäre gerichtet. Seit dem Anschluß des 
Burgenlandes an Österreich ist dieser Ruf 
besonders stark geworden, und wir können 
feststellen, daß eigentlich schon in den Jahren 
1 927,  1930, 1 934 und im Laufe der Jahre 

vor dem zweiten Weltkrieg der Bedeutung 
der Verbesserung der Besitzstruktur bei uns 
im Burgenland Gehör geschenkt . wurde, indem 
die dortigen Großgrundbesitzer, insbesonders 
Fürst Esterhazy, zu dieser Zeit, schon im 
Jahre 1927, ganze Betriebe, ganze Gehöfte 
an kleinbäuerliche Betriebe zur Verbesserung 
ihrer Besitzverhältnisse in Pacht gegeben 
haben. 

Es wurden immer wieder von Gutshöfen, 
die in Eigenregie bewirtschaftet wurden oder 
Großpachtungen waren, wenn es notwendig 
war, Flächen abgegeben und in unseren not­
leidenden Gemeinden 'der bäuerlichen Be­
völkerung übergeben. Ich verweise insbe­
sondere auf drei Bezirke im ' Burgenland, 
auf Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullen­
dorf. In der letzten Zeit gab es im Bezirk 
Oberpullendorf überhaupt nur mehr ein oder 
zwei Großbetriebe, 'die vom Besitzer selbst 
beziehungsweise von einem Pächter bewirt­
schaftet wurden. Dann kam der zweite 
Weltkrieg, und noch , im Jahre 1940 wurde 
in der Gemeinde Raiding der dortige Groß­
grundbesitz zur Bewirtschaftung den bäuer­
lichen Betrieben freigegeben. 

Mit dem Zusammenbruch im Jahre 1945 
kamen auch die Besatzungsmächte, und unter 
der Besatzungsmacht wurden alle unter den 
Begriff Deutsches Eigentum fallenden land­
wirtschaftlichen Betriebe, auch der Ester­
hazysche Betrieb, den man als Deutsches 
Eigentum ansah, in USIA-Verwaltung über­
nommen. 

Unter der Patronanz der Besatzungsmacht 
sind die Kommunisten groß geworden. Und 
da man ja mit den kommunistischen Ideen 
direkt unter dem Namen Kommunismus nicht 
krebsen gehen kann, hat man den Namen 
" Bund Kleiner Landwirte" gewählt und 
versucht, unter diesem Namen für diese Idee 
zu werben. Es mußten also die unter USIA­
Verwaltung stehenden Betriebe zu diesem 
Zwecke verwendet werden, und sie sind jenen 
Leuten zur Verfügung gestellt worden, die 
hier ihr politisches Arbeitsgebiet gesehen 
haben und der Meinung waren, sich dadurch 
in den Sattel zu setzen. Den Großpächtern 
wurden bei jeder bevorstehenden Wahl mehrere 
hunderte Joch abgezwickt und für diesen 
Zweck zur Verfügung gestellt. Wir haben 
damals dagegen protestiert und festgestellt, 
daß diese Handlungsweise gegen jedes Recht 
und Gesetz ist. 

Das Erbärmlichste, das Verwerflichste kam 
aber erst, als die durch die Esterhazysche 
Güterdirektion mit kleinbäuerlichen Betrieben 
bereits vor dem zweiten Weltkrieg, also in 
, den Jahren 1927 bis 1938, rechtmäßig abge­
schlossenen Pachtverträge abgelaufen waren 
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und nunmehr einer Verlängerung bedurften. 
Da hat man die Verlängerung der Pacht­
verträge und die weitere Nutzung dieser 
Grundstücke davon abhängig gemacht, daß 
die Betreffenden die Beitrittserklärung zum 
"Bund Kleiner Landwirte" unterschreiben. 

Wir sind damals gemeinsam mit der SPÖ 
hinausgegangen und haben die Leute, die 
Pächter, gewarnt. Wir haben vor dem Bei­
tritt gewarnt, wir haben vor solch einer 
Bodenreform gewarnt. Die SPÖ wie die ÖVP 
hat darauf hingewiesen, daß dies der Entzug 
eines Rechtes ist, der nach österreichischem 
Recht niemals als rechtmäßig betrachtet wer­
den kann, und daß dieser Entzug Folgen mit 
sich bringen wird. Es ist in den meisten 
Gemeinden gelungen, die alten Pächter da­
von abzuhalte:n, die Beitrittserklärung zum 
" Bund Kleiner Landwirte" zu unterschreiben. 

Was wir damals prophezeit haben, ist in 
diesen Gemeinden auch eingetreten. Die Leute 
konnten diese Grundstücke auch ohne den 
Beitritt zum "Bund Kleiner Landwirte" weiter 
bewirtschaften, weil eben nicht Schindluder 
getrieben wurde und keine Erpressungen 
vorgenommen werden konnten. In manchen 
Gemeinden gab es aber doch gewisse Agitatoren, 
die auf den Beitritt bestanden und die Sache 
an sich gerissen und dann doch einen Ein­
bruch versucht haben, weil eben schon welche 
da waren, die dem einen oder dem anderen 
bange gemacht haben, indem sie sagten, daß 
ihm jener Teil seiner Wirtschaft entrissen 
werde, auf dem er schon 20 Jahre oder noch 
länger gearbeitet, auf dem er seine Existenz, 
seine Wirtschaft aufgebaut hat ; er werde 
diese Flächen abgeben müssen und in seiner 
Existenz zugrunde gerichtet werden. So ist 
es in diesen Gemeinden vorgekommen, daß 
sich auch alte Pächter und Landwirte ent­
schlossen haben, diese Beitrittserklärung zu 
unterschreiben. 

Mit dem Abzug der Besatzungsmacht im 
Jahre 1955 ist dann die Zeit gekommen, 
in der wir glaubten, die Besitzstruktur im 
allgemeinen verbessern und eine Aufstockung 
der klein- und kleinstbäuerlichen Betriebe vor­
nehmen zu können, in Niederösterreich gerade 
so wie bei uns im Burgenland, um diese 
krisenfester und wirtschaftskräftiger zumachen. 
Dieses Beginnen wurde mit dem Staats­
vertragsdurchführungsgesetz, das mit 31 . De­
zember 1 957 befristet wurde, in gewisser 
Weise wiederum unterbunden. Das Unrecht 
wurde gesetzlich bestätigt. Einerseits war 
das zu verstehen, weil man doch Zeit für die 
Abwicklung der notwendigen Maßnahmen 
brauchte. 

Während dieser Zeit haben die Großgrund­
besitzer den Ruf nach Verbesserung der 
Besitzstruktur der kleinbäuerlichen Betriebe 

verstanden und tausende Hektar Grund frei­
willig zum Kauf für die kleinbäuerlichell 
Besitzer angeboten. Wir können daraus 
schließen, daß der Großgrundbesitz die Be­
deutung einer Verbesserung der Besitzstruktur 
verstanden hat und daß er sich dessen be­
wußt war, daß er dem österreichischen Volk 
dadurch einen Dienst leistet, indem er eine 
Entwicklung ermöglicht, die garantiert, daß 
wir nicht den Weg gehen, den unsere öst­
lichen Nachbarstaaten gegangen sind. Der 
Großgrundbesitz verstand die Bedeutung ge­
sicherter wirtschaftlicher Besitzverhältnisse für 
unser Land, wo jeder in Sicherheit seiner 
Arbeit nach freiem Ermessen und als freier 
Staatsbürger nachgehen und leben kann. 

In Niederösterreich wurden im Jahre 1956 
rund 9000 ha Grund unter diesen Gesichts­
punkten an die kleinbäuerlichen Betriebe 
übergeben und so zur Verbesserung der 
Besitzverhältnisse beigetragen. Bei uns im 
Burgenland war dies etwas schwieriger. Denn 
es war nicht nur notwendig, die Grund­
erwerbsgenossenschaft mit den dazugehörigen 
örtlichen Ausschüssen draußen in den Ge­
meinden �u gründen, sie in ihren Aufgaben­
kreis . einzuführen, die Richtlinien zu er­
arbeiten, sondern es war auch notwendig, 
Verhandlungen zu führen mit den Besitzern 
beziehungsweise deren Bevollmächtigten über 
die abzugebenden Flächen. 

Ende Dezember 1955 wurden von den 
Bevollmächtigten der Esterhazyschen Güter­
direktion der Burgenländischen Landwirt­
schaftskammer über 6000 ha Grund ange­
.boten. Natürlich haben die Verhandlungen 
über all diese Dinge, die zu berücksichtigen 
waren, viel Zeit erfordert. Einerseits ging 
es um jene Flächen, die die Güterdirektion 
beanspruchte, die bereits in kleinbäuerlichem 
Besitz waren, die aber die Güterdirektion 
zurückerhalten wollte, weil sie dort eine 
Schilfindustrie zu errichten beabsichtigt. Es 
mußten Verhandlungen geführt werden über 
das Schätzungsverfahreil für die "Preisbe­
stimmung, es mußten Verhandlungen ge­
führt werden über die Kredit beschaffung und 
dergleichen mehr. 

Gerade die Kreditbeschaffung war 
neben der Bereitstellung des notwendigen 
Grundes von eminenter Bedeutung. Der 
angebotene Grund sollte ja nicht dem 
Größeren, dem wirtschaftlich Stärkeren zur 
Verfügung gestellt werden, der sozusagen das 
Geld in der Tasche hat, sondern dem Kleinen, 
dem wirtschaftlich Schwächeren, der das Geld 
nicht zur Verfügung hat. Infolgedessen war 
es unbedingt notwendig, Kredite zu beschaffen. 
Es ist uns nach langen, langen Verhandlungen 
gelungen, für das Burgenland 17  % Millionne 
Schilling fürs erste zu erreichen. 
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Als diese Verhandlungen abgeschlossen wa­
ren, die viel mehr Zeit und Geduld erforderten 
als in Niederösterreich, haben auch wir be­
gonnen, die Aufstockungsaktion durchzuführen. 
Es ist uns gelungen, in drei Gemeinden noch 
im ersten Monat dieses Jahres dies zu machen, 
bis wieder wesentliche Störungen eingetreten 
sind, die dann durch das Eingreifen des Herrn 
Bundeskanzlers abermals behoben wurden. Im 
Laufe des Sommers ist diese Aktion neuerlich 
angelaufen. Wir haben sie bereits in 29 Ge­
meinden mit einer Fläche von über 3400 ha 
abgeschlossen, sodaß nun in den Gemeinden 
draußen nach den Richtlinien der Grund­
erwerbsgenossenschaft von den örtlichen Aus­
schüssen die eigentliche Verteilung vorge­
nommen werden kann. 

Hier muß ich bemerken, daß gerade diese 
örtlichen Ausschüsse, ich möchte sagen, freie 
Hand haben, daß hier der Besitzer kein Recht 
für sich in Anspruch nimmt, darauf einzu­
wirken, wer den Grund erhalten soll, sondern 
es einzig und allein dem Gutachten und Gut­
dünken des Ortsausschusses der Grunderwerbs­
genossenschaft überlassen bleibt, wenn sich 

. die Auf teilung im Rahmen der gegebenen 
> Richtlinien bewegt. 

Wenn ich vorhin gesagt habe, daß wir der 
Verlängerung des § 21 nicht so leicht die Zu­
stimmung gegeben haben, obwohl wir die 
Forderung erhoben haben, so hat das seine 
Bedeutung. Denn wir haben sofort gesehen, 
daß wir in Zeitnot kommen werden, daß es uns 
nicht gelingen wird, die Aktion in den 78 Ge­
meinden, in denen uns Grund ange boten 
wurde, bis zum 31 . Dezember 1 957 zu be­
wältigen. Andererseits haben wir gesehen, daß 
wir die entsprechenden Kreditmittel nicht zur 
Verfügung haben werden. Infolgedessen haben 
wir die Forderung erhoben, all jene Verträge, 
die nicht geregelt werden können, zu ver­
längern, damit hier das seinerzeitige Unrecht, 
das von beiden Parteien als Unrecht 
erklärt wurde, beseitigt werden kann ; damit 
die alten Pächter, die kleinbäuerlichen Pächter, 
die damals nur deswegen von Grund und Boden 
gehen und ihre Wirtschaft aufgeben mußten, 
weil sie standhaft waren, ' weil sie sich als öster­
reichische Staatsbürger bekannt haben - ich 
kann ihnen ein Dutzend Personen momentan 
aufzählen, die vom Bauern zum Arbeiter ge­
worden sind -, wiederum, soweit der Bedarf 
heute noch angemeldet wird, jene Flächen 
zurückbekommen, die sie damals aufgeben 
mußten, was nach unserer Auffassung eine 
Selbstverständlichkeit ist, -

Hier muß natürlich auch festgestellt werden, 
daß so manche Usiaten, wie wir sie nennen, 
von ihren derzeitigen USIA-Pachtungen werden 
gehen müssen. Ja warum denn, meine sehr 

verehrten Damen und Herren ? Ganz einfach, 
weil es nicht in Betrachtkommt, daß diejenigen, 
die wohl auch unterschrieben haben, um ihre . 
Pachtung zu erhalten, ihren Grund und Boden 
aufgeben müssen, sondern nur jene, die eben 
hier Geschäfte betrieben haben, und wir haben 
solche Usiaten, die Geschäfte betrieben haben, 
die 20, 30, 50 ha Grund für sich beansprucht 
haben, die sie bis heute noch nicht bearbeitet 
haben, die sie aber unter ihrem Namen führen, 
die sie in Subpacht an jene, die den Grund 
wirklich brauchen, um einen erhöhten Pacht­
schilling weitergegeben haben. Es gibt Leute, 
die keine Ziege, geschweige denn eine Kuh im 
Stall haben, aber 3 und 4 ha Grund, die dort 
Luzernefelder angelegt haben und die Luzerne 
jenen verkaufen, die mangels einer genügenden 
Futtergrundlage diese zur Aufrechterhaltung 
ihres Viehbestandes brauchen, und dafür so 
viel kassieren, daß sie den geforderten USIA­
Pachtzins 20 Jahre lang zahlen können. Das, 
meine Herren, sind Geschäftemacher, das sind 
Bodenräuber ! Daß solche Leute nach unserer 
Auffassung kein Recht haben, weiterhin 20 
bis 50 ha zu bewirtschaften, das verschweigen 
wir natürlich nicht und sagen es offen heraus . 
Daß der Großteil der ehemaligen und auch der 
heutigen Pächter Grund und Boden zugeteilt 
erhält, das zeigen die Erfahrungen, die wir 
bereits in den Gemeiden gemacht haben, in 
denen die Grundaufstockung durchgeführt 
wurde. 

Zwischen der Österreichischen Volkspartei 
und der Sozialistischen Partei gehen hier die 
Meinungen auseinander, in welcher Art die 
Verlängerung des § 21 in Kraft gesetzt wer­
den soll. Und nur mit großer Mühe ist es uns 
gelungen, den 31 .  August als Termin zu erhalten, 
um eben diese Verträge, soweit sie noch aus­
ständig sind, abschließen zu können und an 
Stelle des im Gesetz vorgesehenen Unrechtes 
soweit als möglich Recht zu setzen. 

Wir können es nicht verstehen, daß hier 
Meinungsverschiedenheiten auftreten konnten, 
da wir seinerzeit gemeinsam gesagt haben, daß 
das doch Unrecht ist, wenn jetzt auf einmal 
die Verlängerung dieses Paragraphen so weit 
gefordert wurde, daß nicht einmal die bereits 
abgesprochenen und abgeschlossenen Verträge 
Gültigkeit haben sollten. Gott sei Dank ist es 
gelungen, diese Klausel und Ergänzung einzu­
bauen, daß alle Pachtverträge längstens mit 
31 . Dezember 1957 enden, wenn bis 31.  August 
ein Vertrag im Rahmen einer Aufstockungs­
aktion abgeschlossen wurde. Es ist unser Be­
mühen, hier soweit als möglich und soweit es 
unsere Kräfte gestatten, annehmbar� Kauf­
bedingungen zu schaffen und, soweit die Kredit­
mittel nicht reichen, Verhandlungen über die Be­
schaffung von Kreditmitteln aufzunehmen, 
damit diese Pachtungen, für die jetzt ein Pacht-
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oder Kaufvertrag abgeschlossen werden muß, 
wobei gleichzeitig auch der Kaufpreis fest­
gesetzt werden soll, im nächsten Jahr mit Hilfe 
von Kreditmitteln in das Eigentum dieser 
kleinbäuerlichen Betriebe übergeführt werden 
können. 

Das ist eine Arbeit, die unbedingt notwendig 
ist, die sich zum Segen für ganz Österreich, 
insbesondere aber für das Burgenland auswirken 
wird, wenn die Besitzstruktur geändert wird, 
wenn hier die USIA-Giiter der bäuerlichen 
Bewirtschaftung zugeführt werden, sodaß dann 
auf Grund der Errungenschaften der heutigen 
Arbeitsweise und Arbeitsmethoden in der 
Landwirtschaft gute Erträge produziert und 
geliefert werden können. 

Heute ist schon der Beweis dafür erbracht, 
daß es uns gelingen wird, auch auf dem Lebens­
mittelsektor die Unabhängigkeit Österreichs zu 
erreichen. Die österreichische Bauernschaft, 
die ihr Bestes gibt und sich ihrer Aufgabe 
bewußt ist, wird diese ihre Aufgabe dem Vater­
lande gegenüber erfüllen. Man möge ihr nur 
jene Mittel zur Verfügung stellen, die sie 
braucht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf 
verweisen, daß, wenn wir diese Arbeit abge­
schlossen haben, es die nächste Aufgabe der 
verantwortlichen Bundesstellen sein wird, die 
Produktion auch dadurch zu sichern, daß das 
Landwirtschaftsgesetz endlich unter Dach und 
Fach kommt. Denn ursprünglich bestand die 
Absicht und das Bestreben, das Landwirt­
schaftsgesetz noch in dieser Session unter 
Dach und Fach zu bringen. 

Meine Damen und Herren ! Wenn gestern 
oder vorgestern - ich glaube in der vor­
gestrigen Zeitung davon . gelesen zu haben -
ein Angriff auf. die burgenländischen Bauern 
gestartet wurde, daß die Gurken zu hoch im 
Preise sind und daß die burgenländischen 
Bauern dafür 7 S verlangen, so muß ich dem 
entgegentreten. Als Präsident der Land­
wirtschaftskammer hahe ich sofort Erkundi­
gungen einholen lassen und die Feststellung 
gemaoht, daß die kleinen Einleggurken erEiter 
Qualität zum Preis von 2,50 S und die Gurken 

" zu 1,50 S vom Produzenten abverkauft werden. 
Von wo die 7 S herkommen, wie in den Zei­
tungen geschrieben wurde, ist mir ein Rätsel . 
Aber gerade diese Falschmeldungen sind dazu 
angetan, den Bauern immer wieder in Miß­
kredit zu bringen, ihm seine Arbeit zu er­
schweren (Bundesrat H ella Ha n z 1 i k ,'  Kaufen 
Sie einmal auf dem Wiener Markt ein I) und 
ihm womöglich das Leben auf dem Lande 
sauer zu machen. 

Wenn wir alle diese Maßnahmen beschließen, 
dann können wir sicher sein, daß auch der 
Konsument zu seinem Recht und zu seinem 
Preis kommen wird. Aber in erster Linie muß 

selbstverständlich die Arbeit des Produzenten 
gesichert und gewertet werden, dann wird sich 
alles zugwisten unseres österreichischen Volkes 
und unserer Heimat auswirken. (Beifall bei 
der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich der Herr 
Bundesrat Bezucha gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Bezucha: Hohes Haus l Auch ich 
möchte bei Behandlung dieses Gesetzes nur zu 
der vom Finanz- und Budgetausschuß verfügten 
Ergänzung, nämlich zu der Abänderung des 
§ 21 Abs. 2 des 1 .  Staatsvertragsdurchführungs­
gesetzes sprechen, und zwar deswegen, ver­
ehrte Damen und Herren, weil diese Ergänzung 
für das Burgenland, für einen guten Teil der 
burgenländischen B:evölkerullg eine sehr große 
Notwendigkeit gewesen ist. Wäre die Frist 
der Pachtverträge für die sogenannten USIA­
Gründe entsprechend dem Stammgesetz mit 
dem 31. Dezember 1957 abgelaufen, so wären 
6600 Pächter praktisch ohne den bis jetzt 
bearbeiteten Grund dagestanden. 

6600 Pächter im Burgenland allein, das 
macht mit den Familienmitgliedern einen guten 
Teil, rund 10 Prozent, der burgenländischen 
Bevölkerung aus. Bei diesen Familien handelt 
es sich zum größten Teil um Kleinbetriebe mit 
wenig Eigenbesitz. Um überhaupt existenz­
fähig zu sein, mußten sie Grund pachten, und 
sie haben ihn gepachtet in einer" Zeit, in der die 
Verhältnisse anders gewesen sind als heute. Sie 
haben gepachtet zu einer Zeit, als man von 
der Entwicklung, die sich dann später voll­
zogen hat, keine Ahnung gehabt hat, als man 
auch gar nicht daran gedacht hat. Sie haben 
gepachtet zu einer Zeit, in der sie Not gelitten 
und in einem Land gelebt haben, das das 
ärmste in Österreich ist. Wir haben keine 
Industrie und keine Betriebe, aber wir haben 
zehntausende Wanderarbeiter ! Daß diese Men­
schen die Möglichkeiten ausgenützt haben, ich 
glaube, das ist verständlich. 

Daß bei dieser großen Masse von 6600 Pach­
tungen auch Durchstechereien und Übergriffe 
erfolgt sind - wo erleben wir das nicht � Daß 
man aber jetzt wegen dieser einzelnen Durch­
stechereien und Übergriffe von einem . Unrecht 
in bezug auf die ganze Masse sprechen will, das 
ist nicht am Platz ! Ich glaube, viel not­
wendiger wäre es, daß wir, ebenso wie es schon 
der Finanz- und Budgetausschuß des N ational- " 
rates getan hat, indem er diesen Punkt, der 
in " der ursprünglichen Regierungsvorlage ja 
gar nicht enthalten gewesen ist, behandelt hat, 
also die Notwendigkeit erkannt hat, gemeinsam 
diese Frage' weiter behandeln und daß wir 
uns nicht · mit Fragen von Recht und Unrecht 
befassen, die jedenfalls meistens sehr zweifel­
hafter Art sind. 

273 
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Ich persönlich und damit auch meine Frak­
tion stehen zu diesem Gesetz im allgemeinen 
und zu diesem Teil im besonderen positiv. 
Gerade darin, daß im Finanz- und Budget­
a.usschuß diese Abänderung, besser gesagt diese 
Ergänzung der Regierungsvorlage gemeinsam 
erarbeitet worden ist, sehe ich eine Hoffnung 
dafür, daß es innerhalb der gestellten Frist 
- die Verlängerung ist bis zum 31 . Oktober 
1958 beantragt - doch möglich sein wird, 
daß sich die berufenen Personen und Körper­
schaften - das sind die Besitzer, die Pächter 
beziehungsweise die Grunderwerbsgenossen­
schaften, das wird das Land sein, das wird der 
Bund sein, das wird selbstverständlich auch 
die Landwirtschaftskammer sein - doch in 
irgendeiner Form werden einigen können, 
um die Frage der vielen tausende USIA­
Pachtbetriebe endlich einer Lösung zuzu­
führen. 

Eines möchte ich . hier schon feststellen : 
Die Grundaufstockungsaktion, die von meinem 
Herrn Vorredner des längeren erörtert 
worden ist, ist begrüßenswert, und wir Sozia­
listen arbeiten im Burgenland an dieser Grund­
aufstockungsaktion maßgeblichst mit. Aber 
ich glaube nicht, daß diese Grundaufstockungs­
aktion die einzig mögJiche Lösung sein wird 
und sein kann. Sie kann nur eine Teillösung 
sein, und mein Herr Vorredner hat das j a  
schließlich und endlich in seinen Ausführungen 
gesagt. 

Bis jetzt sind innerhalb dieser Aktion in 
rund 29 Gemeinden 3400 Hektar zur Ver­
fügung gestellt worden. Im Burgenland kom­
men für diese Aktion 78 Gemeinden in Frage. 
Selbst wenn man jetzt die 3400 Hektar ent­
entsprechend dem Verhältnis 29 : 78 verdrei­
facht, bekommen wir nicht mehr als 10.000 
bis l l .OOO Hektar, wobei diese Masse Land 
noch gar nicht zur Verfügung gestellt ist. 
6600 Pächter sind da. Wo ist da ein Verhältnis, 
damit ein Kleinbetrieb so aufgestockt werden 
kann, daß er wirklich existenzfähig · ist 1 Das 
ist ja gar nicht möglich ! Es ist örtlich gegeben, 
und dort, wo es möglich ist, soll es durchgeführt 
werden. 

Diese Grundaufstockungsaktion ist wirklich 
ein anerkennenswerter und erster Schritt vor­
wärts zu einer Bodenreform. Aber das ist 
noch keine richtige Bodenreform, und es 
mögen sich die Herren wirklich gesagt sein 
lassen, daß sie · auf diesem Gebiet mit etwas 
realeren Tatsachen rechnen sollen. Aber 
Möglichkeiten gibt es, und dafür sind ja die 
Körpers.chaften, die Grunderwerbsgenossen­
schaft, die Landwirtschaftskammer, auch Ge­
meinde, Land und Bund, vorhanden, damit sie 
diese Möglichkeiten ausnützen, damit über: 
haupt endlich einmal diese Frage einem Ende 
zugeführt wird. 

Und eine Sache noch, auf die der Herr Vor­
redner ganz besonders hingewiesen hat, die aber 
im allgemeinen gar nicht . so bedacht worden 
ist : Im Zuge der Grundaufstockung durch die 
GrunderwerbsgenossenschafteQ. müssen ja die 
einzelnen Mitglieder Land kaufen, dessen 
Preis sich nach meinen Schätzungen zwi­
schen 12.000 und 15.000 S, man hat auch da 
und dort schon von 18.000 S gesprochen, 
pro Hektar bewegt. 

Man sagte uns, diese Kaufpreise werden 
durch ERP-Mittel subventioniert. Es frägt sich 
nur : Wo sind diese ERP-Mittel im Burgen­
land oder auch in Niederösterreich � Eines 
muß uns klar werden : Im Burgenland ist nichts 
vorhanden, und von WO jetzt der kleine Mann 
für drei oder vier Hektar Grundkauf 40.000, 
50.000, vielleicht 60.000 S hernehmen soll, das 
ist die Frage. Inwieweit man da von einer 
Hrundaufstockung als Bodenreform sprechen 
kann, das ist wohl auch eine Frage ; 
denn mit dem Kaufpreis allein, sehr 
verehrte Anwesende, ist es ja nicht gemacht. 
Hat er das endlich einmal im Besitz und im 
Eigentum, dann will er es wahrscheinlich auch 
noch intensiver bewirtschaften, als er es bis 
jetzt gemacht hat. Auch das bedingt wiederum 
Investitionen, und Hilfe ist für ihn keine da. 

Ich sehe also die ' Grundaufstockung nicht 
als maßgeblichste Lösung dieser Frage, sondern 
ich glaube, daß es notwendig sein wird, 
in gemeinsamer Arbeit alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, um diese Frage doch endlich 
einmal abzuschließen. 

Ich möchte von dieser Stelle aus noch auf 
eine Bemerkung meines Herrn Vorredners zu 
sprechen kommen, nämlich darauf, daß er 
hier gemeint hat, auf die Landwirtschaft 
beziehungsweise auf die Bauern werde immer 
und immer wieder von dem verbrauchenden 
Teil der Bevölkerung der Stein geworfen : 
sie wäre derjenige Teil, der die Produkte, die 
er auf den Markt bringt, verteuert. Er hat 
von den Gurken gesprochen und festgestellt, 
daß im Burgenland die Gurken zwischen 
1 ,50 S und 2,50 S das Kilogramm verkauft 
werden. Das ist richtig ; die burgenländischen 
Gärtner und Bauern bekommen · tatsächlich 
nicht mehr. Aber mit der Feststellung allein, 
Herr Kollege, ist es nicht getan. Es hätte 
von Ihnen auch festgestellt werden müssen, wie 
teuer Gurken in Wien, aber auch auf dem 
Markt im Burgenland verkauft werden, und 
da darf ich Ihnen doch wohl sagen, daß ich in 
Großpetersdorf noch in der vergangenen Woche 
für I kg Gurken 7 S bezahlt habe. Das ist die 
Kernfrage ! Mit dem Abwinken und Ablehnen ist 
es nicht getan, sondern mitgehen, die Tatsachen 
feststellen und gemeinsam Ordnung machen, 
das wäre das Notwendige ! (Lebhafter Beifall 
bei den Sozialisten.) 
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Wir wissen ganz genau, wie schwer die Arbeit 
des Bauern ist.. Wir wissen auch ganz genau, 
wie groß das Risiko der bäuerlichen Bevölke­
rung ist. Wir wissen auch ganz genau, wie groß 
ihre Entwicklungsmöglichkeiten sind. Es ist 
doch so, daß fast jeder, wenn er vielleicht auch 

Vorsitzender : Er verzichtet. Wir schreiten 
zur Abstimmung. 

Bei der A bstimmung beschließt der Bunde8-
rat, gegen den Gesetzeabe8chluß des Nationalrates 
keinen E inspruch zu erheben. 

schon 20 oder 25 Jahre in der Stadt lebt, vor 9. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
dieser Zeit vom Land in die Stadt gekommen vom -18. Juli 1957: Bundesgesetz, womit das 
ist und daher das Leben draußen kennen- Energieanleihegesetz 1957 abgeändert wird 
gelernt hat. (Bundesrat Grundeman n :  Aber (Energieanleihegesetznovelle 1957) 
vergessen hat !) Ob er es vergessen hat, ist auch 

V 'tz d W' I P kt 9 di Fr E ·  ht . ht h orSI en er : Ir ge angen nun zum un e age. r sie es nur ruc me r so, 
E 

. l 'h t vergessen hat er es nicht. Wir wissen, wie es der Tagesordnung : nerglean eI egese zno-

. t d T t h 
. 

t d ß d' b" li h I velle 1957. IS , un a sac e IS , a le auer c e 
B '  ht t tt 

. t d H B d sr t B "lk d St d nkt . . t d erlC ers a er lS er err un e a evo erung en an pu emrumm un 
" h  G t d gt W· kr' . ht h d n d Eckert Ich bItte 1 n, zum egens an zu sa : Ir legen ruc me r, un a es an ere fi "  

ist uns egaL Auf die Idee, daß sie sich mit den re eneren. 

Konsumenten doch endlich einmal zusammen- Berichterstatter Eckert : Hoher Bundesrat ! 
tun sonen - nicht nur beim Gurkenhandel, Durch das Energieanleihegesetz 1957 war das 
auch bei allen anderen bäuerlichen Belangen, Bundesministerium für Finanzen ermächtigt 
auch beim Wein (Ruf bei der (j V P ,'  Auch bei worden, für die Energieanleihe, die im Jahre 
der Milchpreisfrage !) -, kommen sie nicht. Da 1957 von der Österreichischen Elektrizitäts­
ist eine Möglichkeit der Zusammenarbeit ohne wirtschafts-Aktiengesellschaft aufgelegt wurde, 
weiteres gegeben, und da wäre es ohne weiteres die Haftung bis zum Höchstbetrag von 
möglich, bald auf einen gemeinsamen Nenner 350 Millionen Schilling zu übernehmen. 
zu kommen und diese Auswüchse des Handels, Diese Anleihe wurde im Frühjahr 1957 
insbesondere des Großhandels, endgültig aus- begeben. Es liegt im Interesse der öster­
zumerzen ! (Erneuter Bei/all bei den Sozialisten.) reichischen Volkswirtschaft, weitere finanzielle 

Hohes Haus ! Wir Sozialisten sagen zu 
diesem Gesetz ja, ich insbesondere zu dem § 21,  
der die Verlängerung der Pachtverträge um­
faßt. 

Wir sagen zu dem Gesetz auch ja bezüglich 
der USIA-Betriebe und des Moratoriums.Aber 
auch da müssen wir eine Feststellung machen : 
Moratorium - ja ! Aber mit dem allein wird es 
auf die Dauer auch nicht gehen. Denn diese 
Betriebe leiden Not und müssen gefördert 
werden, müssen produktionsfähig und konkur­
renzfähig gemacht werden. Dadurch, daß man 
ihnen die Fristen erstreckt und sie weiter­
wirtschaften und weiterwurstein läßt, ist 
praktisch nur ein Zustand ausgedehnt, aber 
nicht geändert. (Bundesrat Porges :  Die Ar­
beitsplätze müssen gesichert werden !) Die Ar­
beitsplätze müssen gesichert werden, das ist in 
unserer Zeit insbesondere eine vordringliche 
Forderung, und daher müssen auch auf diesem 
Gebiet alle notwendigen Maßnahmen getroffen 
werden. 

Das wollte ich zu diesem Gesetz sagen, dem 
wir zustimmen. (Lebhafter Bei/all bei den 
Sozialisten. ) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort 1 

Berichterstatter Soronics : Ich verzichte. 

Mittel für die Fortsetzung des Ausbaus unserer 
Wasserkraft sicherzustellen. Es soll daher 
heuer noch eine zweite Tranche der Energie­
anleihe aufgelegt werden. Um auch für diese 
die Bundeshaftung übernehmen zu können, 
wird der Finanzminister durch die in Behand­
lung stehende Gesetzesvorlage ermächtigt, 
die Bundeshaftung über den bisherigen Höchst­
betrag von 350 Millionen Schilling hinaus bis 
zum Höchstbetrag von 700 Millionen Schilling 
zu übernehmen. 

Der Nationalrat hat den Gesetzentwurf am 
18. Juli dieses Jahres zum Beschluß erhoben. 
Der Finanzausschuß des Bundesrates hat sich 
mit diesem Gesetzesbeschluß gestern beschäf­
tigt und mir die Ermächtigung erteilt, dem 
Hohen Bundesrat vorzuschlagen, gegen diesen 
Gesetzesbeschluß k e i n e n  E i n s p r u c h  zu er� 
heben. 

' 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b stimmung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Ei nsp1'uch zu erheben. 

10. Punkt : Beschluß des Nationalrates vom 
18. Juli 1957 : Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und den Vereinigten Staaten von 
Amerika, betreffend bestimmte auf Dollar 

lautende österreichische Obligationen 

Vorsitzender : Wir gelangen nun zum Punkt 10 
der Tagesordnung : Abkommen zwischen der 
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Republik Österreich und den Vereinigten 
Staaten, betreffend bestimmte auf Dollar 
lautende österreichische Obligationen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Kuchner. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu referieren. 

Berichterstatter Kuchner: Hohes Haus ! 
Meine Damen · und Herren! Das vorliegende 
Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und den Vereinigten Staaten von Amerika, 
betreffend bestimmte auf Dollar lautende 
österreichische Obligationen, stellt einen wei­
teren Schritt auf dem komplizierten Weg der 
Bereinigung der österreichischen Vorkriegs­
schulden im Auslande dar. 

Nach dem Bundesgesetz vom 16.  Dezember 
1953 über die Bereinigung österreichischer 
Auslandstitel (Auslandstitel-Bereinigungs­
gesetz) gelten Auslandstitel, die vom Deut­
schen Reich, von der Reichbank, der Kon­
versionskasse für deutsche Auslandsschulden 
und von der Deutschen Golddiskontbank 
erworben waren, im allgemeinen MS erloschen. 
Eine große Anzahl dieser Obligationen si nd 
jedoch im zweite n Weltkrieg oder unmittelbar 
nachher verschwunden oder auf widerrecht­
liche Weise in die Hände von Personen gefallen, 
die versuchen werden, sie zu veräußern oder 
Ansprüche gegen die Schuldner geltend zu 
machen. 

Es war daher notwendig, einerseits den 
Schuldner vor ungerechtfertigten Verbind­
lichkeiten zu schützen, andererseits die Rechte 
von G läubigern zu wahren, die rechtmäßig 
Stücke erworben haben. Der § 3 des Auslands­
titel-Bereinigungsgesetzes sieht daher die Mög­
lichkeit vor, beim Handelsgericht Wien oder bei 
einem vereinbarten Schiedsgericht die Fest­
stellung zu beantragen, daß die Rechte aus dem 
Auslandstitel nicht erloschen sind. 

Um die Anerkennung der Grundsätze des 
Auslandstitel-Bereinigungsgesetzes in den Ver­
einigten Staaten sicherzustellen, bedurfte es 
eines zwischenstaatlichen Übereinkommens mit 
den USA, ähnlich wie solche Übereinkommen 
bereits mit Großbritannien und der Schweiz 
abgeschlossen wurden. Es handelt sich bei dem 
vorliegenden Abkommen also im wesentlichen 
um eine Durchführungsmaß nahme zum Aus­
landstitel-Bereinigungsgesetz, das im Dezember 
1953 die Billigung des österreichischen Parla­
mentes gefunden hat. 

Da die im § 3 des Auslandstitel-Bereinigungs­
gesetzes enthaltene . Ermächtigung nur durch 
Parteienvereinbarung geschaffene Schieds­
gerichte vorsieht, das österreichisch-ameri­
kanische Schiedsgericht aber durch das vor­
liegende zwischenstaatliche Abkommen einge­
setzt wird - siehe Artikel I Abs. I -, trägt 
dieses Abkommen gesetzesändernden Charak-

ter und bedarf daher der parlamentarischen 
Genehmigung. 

Zu erwähnen ist noch, daß sich die öster­
reichische Regierung in dem vorliegenden Ab­
kommen zur Tragung der Gesamtkosten der 
Durchführung des Abkommens, also der Kosten 
der Verlautbarung und des Schiedsgerichtes, 
sowie im Falle der Stattgebung eines Antrages 
zur Bezahlung der Rechtskosten des Antrag­
stellers in maximaler Höhe von 10 Prozent 
des Nennwertes verpflichtet. Nach den Er­
fahrungen, die bei anderen derartigen zwischen­
staatlichen Schiedsgerichten gemacht wurden, 
ist anzunehmen, daß · sich die Kosten des 
Schiedsgerichtes in tragbarer Höhe - man 
rechnet mit ungefähr 1 ,5 Millionen Schilling -
halten werden. 

Das vorliegende Abkommen bewegt sich also 
im Rahmen der Verpflichtungen zur Aufnahme 
des Dienstes der staatlichen Vorkriegsanleihen 
ab 1 .  Jänner 1954, die Österreich seinerzeit bei 
der Internationalen Konferenz in. Rom über 
die Bereinigung der österreichischen Vorkriegs­
schulden im Auslande übernommen hat. 

Namens des Finanzausschusses b e a n t r a g e  
ich, das vorliegende Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika, betreffend bestimmte auf 
Dollar lautende österreichische Obligationen, 
o h n e  E i n sp ru c h  zu verabschieden. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b stimmung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Beschluß des Nationalrates 
k e i n e n  E i nspru c h  zu erheben. 

11. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1957 : Bundesgesetz, womit das 
Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBI. Nr. 190, 
betreffend den Religionsunterricht in der Schule, 
abgeändert und ergänzt wird (Religions-

unterrichtsgesetz-Novel1e 1957) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum Punkt 1 1  
der Tagesordnung: Religionsunterrichtsgesetz­
Novelle 1957. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Dr. 
Lugmayer. Ich bitte il:m, zum Gegenstand 
zu referieren. 

Berichterstatter Dr. Lugmayer: Hoher Bun­
desrat! Wir haben derzeit zwei Gruppen von 
Religionslehrern. Die eine Gruppe sind kirch­
liche Angestellte, die vom Staat bezahlt werden, 
aber weil sie kirchliche Angestellte sind, in 
keinem Dienstverhältnis zu einer Gebiets­
körperschaft stehen. Die zweite Gruppe der 
Religionslehrer sowohl an Pflichtschulen als auch 
an Mittelschulen sind staatliche Angestellte, 
aber bisher lediglich Vertragsangestellte. Es 
war nach der gegenwärtigen Gesetzeslage nicht 
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möglich, sie in ein pragmatisches Dienstverhält­
nis überzuführen. Das wir d durch dieses Gesetz, 
das wir hier zu beschließen hab en, geän dert 
un d damit der Zustan d wie derhergestellt, der 
bis zum Jahre 1938 herrschte ,  wonach also 
auch Reli gionslehrer an Mittelschulen un d an 
Pilichtschulen pra gmatisiert werden konnten. 

Auch bei staatlich angestellten Religions­
lehrern ist zur Anstellung eine kirchliche 
Ermächtigung n otwen dig. Diese kirchliche 
Ermächtigung kann auch zurückgezogen wer­
den. Wenn das geschieht, dann wir d auch nach 
der gegenwärtigen beziehun gsweise nach der 
kommen den Lage das pra gmatische Dienst­
verhältnis wie der auf gehoben. 

Das Gesetz besagt ferner über die Verwen­
dun gszuschüsse für Reli gionsinspektoren, daß 
auch hier eine Gleichstellung mit den staat­
lichen Fachinspektoren erfolgt. 

Der Nationalrat hat zu diesem Gesetz, 
dessen Hauptzüge hier geschildert wurden, 
zwei E n t s c h li e ß u n g e n  gefaßt. Die erste 
betrifft den sozialrechtlichen Schutz der Reli­
gionslehrer nach Entzug der kirchlichen Ge­
nehmigung, un d die zweite Entschließun g 
behandelt die Herausnahme der Religions­
lehrer und der sonstigen Lehrer für Einzel­
gegenstän de aus dem Schlüssel für die Berech­
nung der Lan desbeiträge. Diese Entschließun g 
zielt dahin, daß die Klassen-Schülerzahl in 
einem päda gogisch erträglichen Maß gehalten 
wird. 

Ich darf noch hinzufü gen, daß die Re gie­
rungsvorlage, die diesem Gesetz zu grun de lie gt, 
als ein Muster bezeichnet werden kann. Es 
han delt sich um eine Novellierun g, aber die 
Re gierungsvorlage be gnügt sich nicht mit ein­
geschachtelten o der abgeschachtelten Sätzen, 
wie es bei Novellierungen gewöhnlich ist, 
son dern es wird  der gesamte novellierte Absatz 
wie dergegeben'; außerdem ist im Anhang der 
Regierungsvorlage der alte un d der neue 
Text gegenüber gestellt. Die Regierun gs­
vorlage stammt vom Unterrichtsministerium, 
un d ich darf feststellen, daß das Unterrichts­
ministerium den an deren Ministerien Unter­
richt ge geben hat. Wir wünschten gerne, daß 
alle Vorlagen so zu uns gelan gen. 
. .  Im Namen des Ausschusses b e a n t r a ge ich, 

k e i n en . E i n sp r uc h  zu erheben un d die 
b ei den E n t sc h l i e ßun g e n  anzunehmen. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich der Herr 
Bun desrat Han dl gemel det. Ich erteile es ihm. 

Bun desrat Handl: Hoher Bun desrat! Meine 
sehr verehrten Damen un d Herren ! Die zur 
Beratung stehen de Novelle zum Reli gions­
unterrichtsgesetz 1949 stellt für die Religions­
lehrer im wesentlichen j ene Grun dsätze wie der 
her, die bis zum 13. März 1938 in Österreich 

bestan den hatten. Darüber hinaus re gelt 
sie erstmali g un d also ganz neu die Rechte, 
Pfiicllten un d besoldun gsrechtlichen An ge­
le genheiten der Reli gionsinspektoren, die be­
soldungsrechtlich den sonstigen Fachinspek­
toren gleichgestellt werden ; Fachinspektoren. 
die im öffentlichen Sektor des allgemeinen 
Unterrichtes bisher im wesentlichen auf die 
Mittelschulen b eschränkt waren. Die Reli gions­
inspektoren werden jetzt aber auch als solche 
im PHichtschulsektor ausdrücklich ein geführt, 
besoldun gsrechtlich gleichgestellt und damit 
in ihrer Existe nz gesichert. 

Auf die Zweiteilung . der Religionslehrer 
in solche, die von der Kirche, Kirchengemein­
schaft o der Reli gionsgemeinschaft bestellt wer­
den un d in kein öffentlich-rechtliches Dienst­
verhältnis übergehen, un d in solche, die 
vom Bun d o der den die Diensthoheit aus­
üben den Län dern bestellt werden un d damit 
öffentlich-rechtliche An gestellte sin d, wurde 
bereits vom Herrn Berichterstatter hin ge­
wiesen. Diese Praxis, daß es sowohl von der 
Kirche als auch von der öffentlichen Hand 
bestellte Reli gionslehrer gibt, ist nicht neu. 
Es muß ausdrücklich fest gestellt werden, daß 
dieser Zustan d  auch bis zum 13. März 1938 
in Österreich durchaus üblich war. Neu 
ist die größere Zahl von Laien-Religions­
lehrern. 

Die Han dhabun g dieser Praxis ist in den 
einzelnen Diözesen sehr verschie den. Ich 
weiß zum Beispiel aus meiner langj ährigen 
Erfahrun g als Bezirksschulinspektor, daß die 
Diözese St. Pölten verhältnismäßi g wenig 
Reli gionslehrer pragmatisiert haben wollte. 
Dage gen hat die Diözese Wien auf die Prag­
matisierun g mehr Wert gelegt. An dere Diözesen 
haben den örtlichen Verhältnissen entsprechen d 
auch einen größeren o der kleineren Wert 
darauf gele gt. 

Nun könnte man meinen ,  daß sich aus dieser 
Zweiteilung der Religionslehrer in solche, 
die von der Kirche bestellt werden, un d 
solche, die von den entsprechen den Gebiets­
körperschaften, also vom Bun d un d vom 
Lan d bestellt sin d, in der Verwaltungs­
praxis beson dere Schwieri gkeiten ergeben. Dem 
ist nicht so. Die Reli gionslehrer der beiden 
Gruppen haben sich im wesentlichen von 
den an deren Lehrer gruppen nicht unter­
schie den, sie haben sich auf ihren Fach­
unterricht beschränkt un d dadurch in keiner 
Weise irgen dwie den Eindruck eines Fremd­
körpers in den Schulen erweckt. 

Bezü glich der Inspektion der Religions­
lehrer besteht auch eine Zweiteilung, die 
ebenfalls historisch geworden ist. Nach den 
grundle gen den Bestimmun gen über die öster­
reichische Schulaufsicht unterstehen auch die 
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Religionslehrer der staatlichen Schulaufsicht, 
und es hat jedes staatliche Schulaufsichtsorgan 
das Recht, den Religionsunterricht zu be­
suchen oder, wenn man das Fremdwort ge­
brauchen will, zu inspizieren. Es hat sich dabei 
allerdings in engere Fachfragen nicht einzu­
mengen, sondern nur dafür zu sorgen, daß 
die allgemeinen Erziehungs- und Unterrichts­
grundsätze, die für alle Gegenstände gelten, 
auch vom :Religionslehrer eingehalten werden. 

Um nur ein Beispiel zu sagen : Es darf 
auch kein Religionslehrer so wie kein andel'er 
Lehrer Schulstrafen verhängen, die nach der 
österreichischen Gesetzgebung, insbesondere 
durch die Schul- und Unterrichtsordnung, 
verboten sind. Wenn er sich eines Vergehens 
schuldig macht, wird er genau so wie ein 
weltlicher Lehrer durch die zuständigen diszi­
plinären Körperschaften entsprechend zur Ver­
antwortung gezogen. 

Dieses Inspektionsrecht der staatlichen 
Schulaufsichtsorgane hat auch zu keinerlei 
Mißhelligkeiten geführt. Ich kann aus meiner 
Praxis beweisen, daß' oft Religionslehrer zu 
mir kamen, wenn ich eine Schule besuchte, 
und erklärten : Aber, Herr Inspektor, Herr 
Regierungsrat, kommen Sie auch zu mir 
herein, denn dadurch sehen die Kinder, 
daß wir auch zum Ganzen gehören und daß 
der Religionsunterricht auch beaufsichtigt 
wird. 

Ich gebe freimütig zu : die Religionslehrer 
haben es in disziplinärer Hinsicht oft etwas 
schwieriger als die anderen Lehrer, weil 
sie ja nur ein, zwei Stunden in einer Klasse 
tätig sind, und jeder Schul mann weiß, wie 
schwierig diese Ein-, Zwei-Stundenfächer zu 
behandeln sind. Der Religionslehrer hat es 
also ganz gern" wenn der Schulinspektor 
hineinkommt und mit ein paar natürlich 
freundlichen Worten den Kindern sagt, daß 
sie sich beim Religionsunterricht ebenso zu 
benehmen haben wie bei jedem anderen 
Gegenstand. Wir sehen also in dieser Hin­
sicht keine Schwierigkeiten. 

Der Schritt vom Religionsunterrichtsgesetz 
1949 bis zur heutigen Novelle 1957 war 
nicht ganz leicht. Im Jahre 1949 war erstens 
festgelegt worden, daß alle Religionslehrer , 
auch wenn sie von der öffentlichen Hand 
bestellt wurden, im Vertragsverhältnis zu 
verbleiben haben, daß sie niemals pragmati­
siert werden können ; zweitens war im Reli­
gionsunterrichtsgesetz vom Jahre 1949 aus­
drücklich festgelegt worden, daß die Kosten 
für diesen Unterricht, der nach 1945 wieder 
eingeführt wurde - denn in der NS-Zeit war 
der Religionsunterricht als ein nichtbesoldeter 
Gegenstand von der Kirche zu erteilen -, das 
�llgemeine Schulbudget im Personalsektor 

nicht belasten. Diese Belastung durch die 
Religionslehrer wurde erst durch den Finanz­
ausgleich 1950/51 eingeführt, und das ist die 
Ursache, daß uns heute eine Entschließung 
vorliegt, ' man möge diese Lasten wieder aus 
dem allgemeinen Dienstpostenplan heraus­
nehmen. Diese Entschließung linterstützen 
wir nachdrücklich. 

Der Entwurf zu diesem Gesetz wurde 
gründlich durchberaten. Diese gründliche 
Durchberatung hat bei manchen Zeitungen 
irgend welches Mißfallen erregt, und es hat ' 
auch Stimmen gegeben, die den Beweis zu 
erbringen suchten, · daß die Sozialisten mit 
der Einsetzung eines Unterausschusses eine 
Verzögerungs- oder gar eine Blockierungs­
taktik verfolgen wollten. Daß das nicht 
der Fall war, haben die weiteren Verhand­
lungen bewiesen. Der Unterrichtsausschuß 
konnte sich schon nach zwei Sitzungen des 
Unterausschusses mit der Novelle weiter be­
schäftigen und sie zu jenem gedeihlichen 
Ende bringen, das uns nunmehr in Form 
der Novelle vorliegt. 

Im Nationalrat wurde in diesem Zusammen­
hang auch die Vermutung ausgesprochen, 
daß die Sozialistische Partei und deren Ver­
treter nunmehr infolge des geänderten Klimas 
für diese Novelle besondere Vorliebe gehabt 
hätten. Wer das behauptet, kennt das Ge­
setz vom Jahre 1949 und seine Entstehungs­
geschichte nicht und hat dieses Gesetz be­
stimmt nicht in der Hand gehabt, denn er 
müßte sonst wissen, daß auch das Gesetz 
vom Jahre 1949 von beiden Regierungs­
parteien einstimmig beschlossen wurde, daß 
also damals die Sozialisten zum ' Religions­
unterricht genau dieselbe Haltung einge­
nommen haben wie heute, eine Haltung, 
die durch die Tatsache gerechtfertigt ist, 
daß es sich um einen obligaten Unterrichts­
gegenstand handelt und daß jeder, der in 
einem Unterrichtsfach Arbeit leistet, auch 
Anspruch hat auf die entsprechende be­
soldungsrechtliche und dienstrechtliche Be­
handlung. Ich möchte ausdrücklich fest­
,stellen, daß hier eine geradlinige Weiter­
entwicklung vorliegt und daß von , irgend­
welchen Bocksprüngen und so weiter nicht 
die Rede sein kann. 

Wollen wir uns darüber freuen, daß es 
möglich war, diese schwierige Materie in 
diesem guten Sinne zu ' lösen. Wollen wir' 
jedem Teil seinen Anteil an den Verdiensten, 
aber auch seinen , Anteil an Schuld zumessen. 
Aber wollen wir uns doch ' endlich einmal 
abgewöhnen, immer nur zu ' meinen, das 
Gute habe die eine Seite und das Schlechte 
immer die andere Seite getan. Ohne Zu­
sammEmarbeit, meine sehr verehrten Damen 
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und Herren, wäre weder diese noch irgend- Diesmal ergibt sich folgende Situation : 
eine andere Regelung möglich gewesen. Den Ein definitiver Religionslehrer bekommt aus 
Schaden hätte nicht die eine oder andere irgendeinem Grund, der wahrscheinlich der 
Gruppe gehabt, sondern den Schaden hätten Öffentlichkeit in den meisten Fällen gar nicht 
die Religionslehrer und die Religionsinspek- bekannt sein wird, nicht mehr die kirchliche 
toren gehabt, die mit vollem Recht An- Genehmigung zur Erteilung des Religions­
spruch auf eine derartige Regelung erhoben unterrichtes, und dadurch ist nun die Dienst­
haben. behörde verpflichtet, ihn nicht mehr als ReH-

gionslehrer zu verwenden, also praktisch sein Viel diskutiert wurde auch die kirchliche Er- Dienstverhältnis zu lösen. Um hier nicht den mächtigung, die ein Religionslehrer haben muß, Schritt ins Leere tun zu müssen, wurde der 
wenn er zu diesem Unterricht, sei es von der Ausweg gewählt, daß ein solcher Lehrer beim 
Kirche, sei es von der öffentlichen Hand, Entzug der kirchlichen Ermächtigung dann bestellt wird. Auch das, meine Damen und so behandelt vdrd, als ob er in einem ver­
Herren, hat in der sogenannten missio canonica traglichen Verhältnis gestanden wäre. Es wird 
immer bestanden. Nur der Volksschullehrer ihm die betreffende Dienstzeit angerechnet, 
hatte durch das Lehrbefählgungszeugnis für und er kommt dadurch selbstverständlich auch 
Volksschulen das Recht erworben, zur sub- in den Genuß der entsprechenden Bezüge, 
sidiären Erteilung des Religionsunterrichtes die in den allgemeinen Versorgungsbestimmun­herangezogen zu werden. Von dieser Möglich- gen vorgesehen sind. Wir brauchen uns, 
keit wurde kaum Gebrauch gemacht, und wenn, glaube ich, über diese Dinge, obwohl sie klar 
dann selbstverständlich auch nur mit Zu- erkannt werden müssen, nicht allzu große 
stimmung der zuständigen kirchlichen S h d t ' t d' Z hl orgen zu mac en, enn ers ens IS le a 
Behörden. Denn es wäre wirklich ein Wider- der pragmatisierten Religionslehrer nicht sehr 
spruch in sich, jemanden zum Religions- groß, und zweitens wird der Fall, daß einem 
unterricht in einem bestimmten Bekenntnis zu 1 h d' E .. ht' E t il d so c en le rmac Igung zur r e ung es 
verwenden, der nicht das Vertrauen der be- Religionsunterrichtes entzogen wird, doch nur 
treffenden Religionsgemeinschaft besitzt. in den seltensten Fällen eintreten. Diese 

Dienstrechtlich ergeben sich nun daraus seltenen Fälle werden so gelagert sein, daß die 
ganz wesentliche Schwierigkeiten, und wir Weiterverwendung des betreffenden Lehrers 
erleben heute wohl das erste Mal den Fall, wahrscheinlich auch in irgendeinem anderen 
daß wir uns mit einem Gesetz beschäftigen Zweig nicht möglich wäre. 
müssen, welches die Entpragmatisierung eines Der Unterrichtsausschuß des Nationalrates 
pragmatisierten Beamten unter bestimmten hat nur Wert darauf gelegt, festzustellen, daß 
Voraussetzungen vorsieht. Wenn nämlich ein kein Zwang besteht, einen nicht mehr verwen­
pragmatisierter oder auch ein anderer Reli- deten Religionslehrer in einem anderen Zweig 
gionslehrer nicht mehr die Ermächtigung der des Schuldienstes zu verwenden. Das ist gut so, 
Kirche hat, wenn er diese Ermächtigung aus denn es soll nicht der Eindruck erweckt werden 
irgendeinem Grunde verliert, dann kann er können, daß man wohl für das eine nicht mehr 
auch nicht weiter als Religionslehrer verwendet geeignet ist, aber im anderen Zweig willkommen 
werden. War er von der Kirche bestellt, wird sei. Außerdem wollte man Durchstechereien 
das gar keine Schwierigkeiten bereiten. Er vorbeugen, daß sich zum Beispiel jemand in 
wird in der Seelsorge oder irgend woanders Notzeiten als Religionslehrer verwenden läßt, 
verwendet werden. War er ein Vertragslehrer , wenn es ihm aber nicht mehr paßt, macht er 
wird es auch keine besonderen Schwierigkeiten etwas, was die Unzufriedenheit der kirchlichen 
bereiten, denn das Vertragsverhältnis trägt ja Behörde auslöst, um dann in einen von ihm 
als Kennzeichen in sich die Möglichkeit der . erwünschten Beruf hinüberwechseln zu können. 
leichteren Kündigung. Schwierig ist es mit den . Das ist nun nicht mehr möglich, und ich glaube,  
definitiven Religionslehrern. Das Definitivum daß auch diese Regelung, die einvernehmlich 
war bisher unbegrenzt wirksam. Die Fach- erfolgt ist, durchaus vernünftig und richtig 
leute sagten : es gilt bis zu dem Zeitpunkt, in gewesen ist. 
dem einer "silberne Löffel stiehlt" und, als Die Religionsinspektoren haben selbstver­
wegen eines Verbrechens verurteilt, aus dem ständlich, wie der Religionslehrer, auch die 
Dienst ausgeschieden werden muß. Eine andere doppelte Oberhoheit, die kirchliche und die 
Möglichkeit, das pragmatische oder definitive staatliche. Sie sind den staatlichen Organen 
Dienstverhältnis, wie es allgemein genannt ebenso voll verantwortlich wie jedes andere 
wird, zu lösen, bestand nicht, denn die Dis- Fachinspektionsorgan. Es ist also auch in 
ziplinarstrafe der Entlassung ist der letzte Grad dieser Hinsicht die größtmögliche Sicherheit 
aller überhaupt denkbaren Maßnahmen auf dafür geboten worden, daß dieser Dienst ord· 
diesem Gebiet, wenn . nicht, wie gesagt, eine nungsgemäß versehen werden kann. Angenehm, 
gerichtliche Verurteilung vorliegt. - meine Damen und Herren, ist weder den 
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Weltlichen noch den Geistlichen das Aufsichts­
bemühen, der Aufsichtsdienst. Die Schul­
inspektoren - und manche von den älteren 
Mitgliedern des Hohen Bundesrates werden 
sich daran erinnern - hatten in den ver­
gangenen Zeiten immer den einen oder anderen 
üblen Beinamen : der "Wauwau", der "Gstieß" 
und · sonstig irgend welche Bezeichnungen, und 
wenn er das Schulhaus betrat, so mußte irgend­
ein Geheimzeichen gegeben werden, damit 
ja nicht eine unliebsame überraschung eintritt. 

Ich selbst habe es einmal erlebt - ich glaube, 
ich habe es schon einmal erzählt -, daß, als 
ich in einer Klasse saß, aufgeregt ein Bub kam 
und, als er mich sah, zurückschreckte. Ich 

' sagte zu ihm : "Warum � Komm" nur herein !" 
" Bitte , ich kann jetzt nicht !" "Warum willst 
du nicht hereinkommen � So komm doch, 
ich mache dir ja nichts !" "Bitte, ich hätte dem 
Herrn Lehrer sagen sollen, daß der Herr Schul­
inspektor da ist. Aber jetzt sind Sie eh schon 
da, jetzt kann ioh es nicht sagen !" (Heiterkeit.) 

Das sind längst vergangene Zeiten. Heute 
ist der Schulinspektor kein unbeliebter, ge­
fürchteter "Wauwau" mehr, er ist, wollen wir 
nicht das harte Wort sagen, ein notwendiges 
Übel, sondern ich glaube, ein wertvoller 
Bestandteil unseres Schulwesens. Und es ist 
natürlich, daß auch der Religionslehrer das 
Bedürfnis in sich trägt, inspiziert zu werden, 
gerecht beurteilt und für seine Leistungen 
anerkannt zu werden. 

Sie sollten nicht glauben, meine Damen und 
Herren, wie sehr auch die erwachsenen Menschen 
für Lob empfänglich sind ! Und wenn wir 
gemeint haben - ich darf ein bisserl ab­
schweifen -, der Titel "Oberschulrat" werde 
ein nicht sehr begehrter sein, so werden der 
Herr Unterrichtsminister, seine Beamten und 
verschiedene Landesschulinßpektoren unter­
dessen zu einer anderen Auffassung gekommen 
sein. Die Menschen haben das Bedürfnis, für 
ihre gute Arbeit auch anerkannt zu werden. 
Ich glaube, daß das ein allgemeiner Erziehungs­
faktor nicht nur für Kinder, sondern auch für 
Erwachsene ist. Wir können also sagen : in 
dieser Hinsicht sind die Verhältnisse richtig 
erkannt und durch die Novelle auch richtig 
geordnet worden. 

Unvermeidbar, möchte ich sagen, ist natür­
lich mit jedem Teilgesetz auf schulischem 
Gebiet die allgemeine Frage verbunden, die 
in den gesetzgebenden Körperschaften und in 
den Zeitungen aufscheint : Wann kommen wir 
endlich zu einer Gesamtregelung auf dem Ge­
biete der Schulgesetzgebung � Wann werden 
wir endlich brauchbare Schulgesetze haben, 
die unser Schulwesen wieder auf eine gute 
Grundlage stellen und eine fortsohrittliche 
Entwicklung für die künftigen Jahre und Jahr-
zehnte sicherstellen ? 

' 

Auch hier wird das Spiel gespielt : Hahne­
mann, geh du voran, du hast die größern Stiefel 
an ! ,  wenn es sich darum handelt, wer die Schuld 
hat, daß wir noch nicht so weit sind. Ich 
glaube, auch hier ist. Gerechtigkeit am Platz. 
Keine der Regierungsparteien hat primär das 
Bestreben, die Schulgesetze irgendwie zu ver· 
hindern. Jede der beiden Regierungsparteien 
wäre glücklich und froh, wenn ' diese Lücke in 
unserer . Verfassung ausgefüllt wäre und wenn 
wir endlich einmal wieder gute österreichische 
Schulgesetze hätten. Daß auf diesem heiklen 
und wichtigen Sektor große Meinungsver­
schiedenheiten naturgegeben sind, braucht 
uns nicht zu wundern. Weder die Verfassung 
vom Jahre 1920 noch die vom Jahre 1929 
war imstande, die Artikel über das Schul­
wesen, über das kulturelle Leben auszuführen. 
Dort ist noch immer die Lüoke. Es besteht 
immer wieder, wie wir es auch heute sehen, die 
Notwendigkeit, paktierte Gesetze zu dulden. 

Die Materie, die zur Verhandlung steht, ist 
schwierig, außerordentlich schwierig. Ich 
möchte auf die Einzelheiten nicht eingehen, 
sondern nur einen guten Rat geben ; das sei 
mir gestattet. Ich habe sowohl unter dem 
Unterrichtsminister Dr. Hurdes wie auch unter 
dem Unterrichtsminister Dr. Kolb die Ehre 
gehabt, bei den Schulgesetzverhandlungen an­
wesend zu sein, und ich weiß, mit welchem 
Ernst dort vorgegangen wird. Ich möchte also 
den guten Rat geben : Suchen wir den Weg 
der Mitte auf beiden Seiten. Es kann sich 
weder die Volkspartei vornehmen, alle ihre 
Programmpunkte durchzubringen, noch kann 
dies die Sozialistische Partei. Aber es muß 
ein ehrlicher Mittelweg sein, der sowohl der 
einen Richtung als auch der anderen die Gewähr 
gibt, daß sich das Schulwesen in ordnungs­
gemäßer Weise weiterentwickeln werde., 

Die Ziele sind allgemein bekannt. Wir waren 
manches Mal schon so nahe an der Einigung, daß 
man meinte, es sei nur mehr die Unterschrift 
notwendig, und dann folgte das Unerwünschte 
und Unerfreuliche : '  der Querschuß, nicht von 
den Verantwortlichen, sondern der Querschuß 
von Außenstehenden, die von der Sache ent­
weder nichts verstanden haben oder nichts ver­
stehen wollten. 

Ich richte daher bei dieser Gelegenheit wirk. 
lieh das Ersuchen, daß man die Atmosphäre 
nicht immer wieder durch solche Querschüsse 
vergiftet, damit wir zu einer Einigung kom· 
men. Denn so naiv wird kein Österreicher sein, 
der ein Verantwortungsbewußtsein trägt, zu 
glauben, daß diese Gesetze durch den völligen 
Verzicht der einen Partei auf ihre Forderungen 
zustandekommen könnten. Es gibt begrüßens­
wer:te Forderungen, die durch die Gesetze 
erfüllt werden müssen, auch wenn sie Ver-
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ständnis, Zugeständnisse und Nachgiebigkeit 
auf beiden Seiten erfordern. 

Abschließend möchte ich noch einmal er­
wähnen, daß wir ein paktiertes Gesetz vor uns 
haben. Es wird also nicht an dem Tag in Kraft 
treten, an dem es hier ordnungsgemäß verab­
sohiedet ist, sondern es wird in den einzelnen 
Ländern erst mit dem nachfolgenden Monats­
ersten in Kraft treten, nachdem der betreffende 
Landtag ein völlig gleichlautendes Landesgesetz 
beschlossen hat. Der anwesende Ministerial­
vertreter sagte gestern scherzhaft, dieses 
"gleichlautend" muß sogar auf einen Beistrich 
und auf einen I-Punkt Rücksicht nehmen ; es 
muß wirklich ohne jede Änderung, ohne jeden 
Zusatz, ohne jede Einschränkung ein gleich­
lautendes Gesetz beschlossen werden. Wir 
werden also erleben, daß sich nach den Sommer­
ferien die neun Landtage mit diesen Materien 
zu beschäftigen haben werden. Wir wollen 
hoffen, daß die neun Landtage ihre Beschlüsse 
ebenso einmütig fassen werden, wie es hier in 
diesem Hohen Hause der Fall war, und wir 
dürfen daher vielleicht schätzungsweise sagen, 
daß es mit 1 .  Jänner 1958 möglich sein wird, 
auf diesem Gebiete zu geordneten Verhältnissen 
zu kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Ich hatte die Ehre, im Namen der sozialisti­
schen Fraktion zu dieser außerordentlich 
schwierigen und bedeutungsvollen Sache Stel­
lung zu nehmen, und ich kann die Versicherung 
abgeben, daß wir für die Novelle stimmen 
werden. (Bei/all bei den Sozialisten.) 

Vorsitzender: Meine Damen und Herren ! 
Ich erlaube mir, den nun im Hohen Hause 
erschienenen Herrn Unterrichtsminister Doktor 
Drimmel zu begrüßen. (Allgemeiner Beifall .) 

Zum Wort hat sich weiter Herr Bundes­
rat Dr. Kolb gemeldet. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Der bedeutendste praktische Katechet des 
19. Jahrhunderts - so wird er genannt - war 
der Wiener Augustin Gruber, der hier in Wien 
gewirkt hat, bevor er Bischof von Laibach 
und dann Erzbischof von Salzburg wurde. 

Auch der Vorderösterreicher Bernhard 
Galura, der Schuloberaufseher im österreichi­
schen Breisgau und dann Gubernialrat in 
Innsbruck war, bevor er der erste General­
vikar von Voratlberg und dann Fürstbischof 
von Brixen wurde, nahm sich der Förderung 
des Religionsunterrichtes außerordentlich an. 

Die bedeutendsten Vertreter der kateche­
tischen Bewegung in Österreich �ber sind die 
beiden aus Großkrut in Niederösterreich ge­
bürtigen Brüder J ohann und Wilhelm Pichler, 
die beide hier in Wien als Katecheten tätig 
waren und die die heute überall bekannte 
Wiener katechetische Methode begründeten. 
Der Wiener Katechetisc�e Kongreß fällt in 
ihre Wirksamkeit, und als seine Frucht gab 
Wilhelm Pichler das Religionsbüchlein heraus, 
das namentlich in den Missionsgebieten eine 
derartige Verbreitung gefunden hat, daß es 
in 54 Sprachen übersetzt werden mußte. 

Der heute bei uns führende Religions­
pädagoge ist ebenfalls ein Niederösterreicher, 
Michael Pf1.iegler aus Guttenbrunn, der in 
Wien Religionsprofessor war, bis er hier an die 
Universität berufen wurde. Seine zahlreichen 
Vorträge und großen Werke, auch in fremden 
Sprachen erschienen, werden im In- und Aus­
land sehr beachtet. 

Der verstorbene Bundespräsident Dr. Körner 
hat kurz vor seinem Tod einen anderen Fach­
mann auf dem Gebiete des Religionsunter­
richtes durch die Verleihung des Titels Profes­
sor ausgezeichnet, den Bregenzerwälder Kaplan 
Dr. Franz Michael Willam, einen Enkel des 
bekannten Dichters Felder. 

Bundesrat Dr. Kolb: Hohes Haus ! Der 
Im vergangenen Monat erhielt der emeri- -

tierte Ordinarius für Katechese an der Uni­
Religionsunterricht als obligate schulische 
Unte ' b ' t ' Ö te . 

h ' J hr 
versität Innsbruclf, Dr. Josef Andreas Jung-

rWeIsung egInn m s rrelc 1m a e 
1774 mit dem Aufbau des Schulwesens durch 

mann, aus den Händen des Unterrichtsministers 
das Große Silberne Ehrenzeichen für Ver­

den Augustiner-Chorherrn Abt Ignaz Felbinger dienste um die Republik. aus Sagan in Schlesien, der als · Schulerhalter 
in seinem Stiftsgebiet solche Erfolge erzielt So weisen also zu allen Zeiten Österreieher 

hatte, daß ihn 1765 Friedrich H. mit der Reform im Dienste des kirchlichen Lehramtes Leistun­

des schlesischen katholischen Schulwesens und gen auf, die auch dem Vaterland zur Ehre 

1774 Maria Theresia mit der Reform unseres gereichen. 
Schulwesens betraute. Noch im Jahre seiner Das vorliegende Gesetz erkennt diese Leistun­
Betrauung stellte er die Allgemeine Schul- gen an, indem es ihre Träger den Lehrern 
ordnung fertig. Er führte statt" des Einzel- anderer Fächer gleichstellt. 
unterrichtes den Klassenunterricht ein. Er Das Ges"etz darf aber nicht nur rück­
machte den Religionsunterricht zu einem Fach, blickend betrachtet werden, es eröffnet auch 
trennte dort Katechismus und biblische Ge- Ausblicke, wie dies ja auch . die Debatte im 
schichte, räumte dem Kirchengesang einen Nationalrat gezeigt hat. In dieser Hinsicht hat 
Platz ein und drang auch darauf, in d/')r das Geset� gewisse Ähnlichkeit mit dem Euro­
Katechese das Bild zu verwenden. r päischen Abkommen über die Gleichwertig-
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keit der Studienzeiten an Universitäten, das 
heute das · Hohe Haus auch noch beschäftigen 
wird. Ihm ging das Abkommen über die 
Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse voraus, 
ihm folgen Abkommen über die Gleichwertig­
keit der Studienzeiten in anderen Fächern 
als den lebenden Sprachen, über die gegen­
seitige Anerkennung von Prüfungen, später 
einmal auch von akademischen Graden und 
Titeln und schließlich ein Abkommen über 
die Zusammenarbeit ganz Europas auf allen 
Gebieten der Kultur. 

Eine ähnliche Stufenleiter führt vom Lehrer­
dienstrechts- und Schulerhaltungs-Kompetenz­
gesetz über das ursprüngliche Religionsunter­
I'ichtsgesetz und seine heutige Ergänzung 
einmal zu einem umfassenden Schulrecht, von 
der heutigen Abgrenzung kirchlicher und 
staatlicher Zuständigkeit für die Religions­
lehrer zur Regelung des Verhältnisses von 
Kirche und Staat überhaupt. 

Während aber der Weg zum geeinten Europa 
noch weit ist, scheint die erstrangige staats­
politische Aufgabe, ein neues Verhältnis zwi­
schen Kirche und Staat zu begründen, einer 
Lösung näher als je. Die Kirche ist über­
raschend in den Mittelpunkt des innerpoliti­
schen Interesses getreten. Lassen Sie mich mit 
Freude feststellen, daß da Antriebskräfte am 
Werke sind, die von weit herkommen, und 
lassen Sie mich nachher im Telegrammstil auf­
zählen, wie sie sich auf Seite der Kirche und 
auf Seite des Staates bemerkbar machen. 

Die Hoffnungen des Fortschrittsoptimismus 
sind gescheitert, die . Erfahrungen mit den 
totalitären Regimen sind grausam, die Mensch­
heit empfindet tJberdruß an politischen Ersatz­
religionen, sie wird am Fortschritt irre, das 
Paradies bleibt aus, obwohl es doch heute tech­
nisch scheinbar so einfach herzustellen wäre, ob­
wohl die technischen Möglichkeiten da wären, 
das Leben bequemer und schöner zu gestalten als 
je einmal. Aber die Technik, die die große Hoff­
nung war, ist zur großen Angst geworden. An 
die Stelle der frohen Zuversicht auf Daseins­
sicherung ist eine allgemeine Angst getreten, 
an der Stelle der Hoffnung auf den immer 
größeren Fortschritt steht heute die Angst vor 
weiteren Fortschritten. 

Die Philosophie der Gegenwart ist ein 
Ausdruck dafür. Zu Beginn der Neuzeit konnte 
Ulrich Hutten noch sagen : Es ist eine Lust, zu 
leben ! - Die heutige Philosophie behauptet, 
der Mensch sei in dieses Dasein hineingeworfen, 
es bedeute ein Hineingehaltensein in das 
Nichts. Der vielbeachtete Philosoph Martin 
Heidegger definiert das Leben als das "Sein 
zum Tode" . Er nenut als Grundstimmung des 
Lebens die Angst. 

Mit dieser Philosophie ist nun dem Volk 
wenig gedient. Es hat durch eigene Erfahrung 
hundertfach bestätigt bekommen, daß es ohne 
Achtung vor 'dem Leben, Eigentum und Ruf 
des Nebenmenschen, ohne. Nächstenliebe, 
Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und 
Treue einfach kein menschenwürdiges, geord­
netes Zusammenleben gibt. Heute sucht die 
Menschheit nicht mehr den Techniker und den 
Philosophen, sondern den religiösen Menschen, 
den sittlichen Menschen, der aus der Ordnung 
Gottes lebt. 

Die alten ideologischen Fronten zerfallen, in 
der . großen Masse der Wähler weit mehr als 
in der Funktionärschicht, die aber doch 
Schlüsse daraus zieht und nun den Wechsel in 
der Parteiführung zum Anlaß nimmt, an die 
Bereinigung des Verhältnisses von Kirche und 
Staat heranzugehen. 

Daß ihr die Kirche dies durch ihre Zurück. 
haltung erleichtert, wie Dr. Pittermann be­
stätigt hat, zeigt folgender Rückblick : 

1945 : Die Kirche hält sich von der Partei· 
politik fern und untersagt de� Klerus d·ie 
Übernahme öffentlicher Ämter. 

1952 : Der Katholikentag verweist auf die 
Möglichkeit, einen bestehenden Vertrag dadurch 
abzuändern, daß der eine Vertragspartner 
sich mit dem anderen ins Einvernehmen setzt. 
Der Katholikentag wünscht ausdrücklich, daß 
die Priester nicht wieder staatliche Matriken· 
beamte werden. Er verweist auf seine ständige 
Bereitschaft, dem Staat zu geben, was des 
Staates ist. 

1955 : Die Bischofskonferenz appelliert durch 
ihr vornehmes und zurückhaltendes Weißbuch 
an die staatsmännische Weisheit und an die 
Tradition unseresKulturstaates, zwischenKirche 
und Staat eine gerechte und in allem auch 
praktisch anerkannte Ordnung zu schaffen. 

Herbst 1956 : Der Sozialhirtenbrief der 
österreichischen Bischöfe weist den Weg zu 
einer Sozialreform; die die Gegensätze zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch ein 
Partnerschaftsverhältnis überwindet. Er be­
tont das Recht auf Arbeit, d�s Recht auf Ver­
mögensbildung, das Recht auf Sicherheit für die 
Tage des Alters. In seinem ungemein . lesens­
werten Kommentar zum Sozialhirtenbrief 
schreibt der Innsbrucker Bischof Dr. Paul 
Rusch von einem angebrochenen Tauwetter 
und sagt wörtlich : "Der katholische Volksteil 
ist nicht gegen den Sozialismus, soweit er in 
wahrhafter Weise sozial ist, sondern weil und 
soweit er antichristlich ist." 

Weihnachten 1956 : Bei der üblichen Seel­
sorgertagung in Wien bildet "Kirche und 
Arbeiterschaft" das Thema. Bei der Er­
öffnung .der Tagung spricht Erzbischof 
Dr. König davon; daß das . Eis zwischen der 
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sozialistischen Arbeiterschaft und der Kirche 
langsam aufzutauen beginnt. 

. Jänner 1957 : Der verstorbene Bundes­
präsident Dr. Körner erhält ein katholisches 
Staätsbegräbnis unter Assistenz fast aller 
Bischöfe. 

Mai 1957 : Der Erz bischof von Wien bringt 
in seinen Glückwünschen an den neuge­
wählten Bundespräsidenten seinen staats­
bürgerlichen Respekt zum Ausdruck. 

Die hier aufgezählten und manche andere 
Begebenheiten, Begegnungen und Kontakte 
haben einer Neuorientierung psychologisch 
vorgearbeitet, deren Entwicklung auf der 
Gegenseite durch folgende Tatsachen gekenn­
zeichnet ist : 

Herbst 1948 : Die "Furche" und die 
"Arbeiter-Zeitung" nehmen zweimal zum 
Thema "Kirche und SoziaJismus" Stellung, 
wodurch auf beiden Seiten der Ernst und 
die Dringlichkeit dieses Anliegens, aber auch 
die Schwierigkeit der Bereinigung deutlich 
empfunden und ausgesprochen wird. Es 
braucht aber Jahre, bis die bessere Einsicht 
in die Rechtslage und die Erkenntnis der bei 
Fortdauer des Zustandes bedenklichen Rück­
wirkungen die Wandlung anbahnen. Als es 
aber so weit ist, häufen sich ihre äußeren An­
zeichen, sodaß ich Tagesdaten anführen muß. 

8. Mai 1957 : Bei der Begrüßungskundgebung 
für den neugewählten Bundespräsidenten auf 
dem Rathausplatz erklärt Dr. Pittermann, 
"daß es einem gläubigen Katholiken möglich 
gemacht werden müsse, nicht nur nach Auf­
fassung der Sozialisten, sondern auch nach 
kirchlicher Auffassung ohne Gewissenskon­
flikte aktiver Sozialist zu sein" . Der Beifall, 
den er für diese Worte erhielt, verdient aus­
drücklich erwähnt zu werden. 

22. Mai 1957 : Der neue Bundespräsident 
stellt bei seinem Amtsantritt den Wunsch 
nach Abschluß eines Konkordates in den 
Vordergrund und fügt in seine Rede vor 
der Bundesversammlung den Satz ein, "daß 
in unserem Lande in kulturellen Fragen 
ein anderes Klima hergestellt ist, als es früher 
herrschte" . 

18. Juni 1957 : Der Ministerrat nominiert 
ein Komitee, das die Verhandlungen über 
das Konkordat zu führen haben wird, sobald 
sie angebahnt sind. Dem Komitee gehören 
der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Unter­
richtsminister, der Außenminister, der Justiz­
minister, der Finanzminister und der Sozial­
minister an. 

19. Juni 1957 : Dr. Pittermann erkennt 
vor dem Klub · der sozialistischen Abge­
ordneten wenigstens die völkerrechtliche Gül­
tigkeit des Konkordates, wenn auch etwas 
gewunden, an. 

26. Juni 1957 : Der Unterrichtsausschuß 
erzielt eine Einigung über die Gleichstellung 
der Religionslehrer und beschließt das heutige 
Gesetz, dessen Bedeutung der Herr Vor­
redner fachkundig und erschöpfend gewürdigt 
hat. 

28. Juni 1957 : Auf Einladung der Landes­
exekutive des Gewerkschaftsbundes Vorar!­
bergs spricht in Vorarlberg der bekannte 
Arbeiterseelsorger und Direktor des Seminars 
für soziale Berufe in . Wien, Pater Alexander 
Bredendick, zum Thema "Gewerkschaft und 
Kirche" .  An der Tagung nahmen Gewerk­
schaftsobmänner und Sekretäre aller Partei­
richtungen teil. Sowohl der Präsident der 
Vorarlberger Arbeiterkammer, Landtagsabge­
ordneter Graf, wie auch der Zentralsekretär 
der Metallarbeitergewerkschaft. Nationalrat 
Geiger, stellten in ihren Begrüßungsworte.n 
besonders heraus, daß sämtliche Obmänner 
und Landessekretäre der Gewerkschaften zu 
einem solchen Vortrag zusammengekommen 
!'leien. Die Tagung verlief erfolgreich. 

Es herrscht also eine Atmosphäre, in der 
eine Verständigung . möglich erscheint, doch 
müssen noch manche Mißverständnisse be­
seitigt werden. Der Wandel ist ganz über­
raschend gekommen, denn es sind noch nicht 
zwei Jahre her, seitdem Dr. Pittermann 
in Linz beim J alrrestreffen des Bundes so� 
zialistischer Akademiker das vorhin erwähnte 
Weißbuch, das doch einen Schritt zur Ver­
ständigung darstellen wollte, mit der Be­
merkung abtat : "Nicht einmal ignorieren !" 
Noch schmerzlicher klang für unsere Ohren 
das Gelächter und der Beifall, den er beim 
gleichen Anlaß fand, als er den Bischöfen 
vorwarf, sie würden auf Neuwahlen drängen : 
"Vielleicht kommt das Treiben der Bischöfe 
nach Neuwahlen daher, daß die Leute, die 
ihre Seelenpein in den Beichtstühlen abladen, 
offenbar doch nicht die öffentliche Meinung 
vertreten. " Bei aller Nachsicht ist diese 
Äußerung nicht mehr als Humor zu qualifi­
zieren, den der nunmehrige Herr Vizekanzler 
gewiß hat. Aber selbst mit Humor wird er 
nicht so einfach um die Anerkennung des 
geltenden Konkordats herumkommen, wie 
er es sich am 19. Juni vorgestellt hat, als 
er zwischen der völkerrechtlichen Gültigkeit 
des Konkordates und seiner Gültigkeit für 
den innerstaatlichen Bereich einen Unter­
schied machen wollte, so als ob ein und dieselbe 
Bestimmung auf der völkerrechtlichen Ebene 
gültig und auf der innerstaatlichen Ebene 
ungültig sein, also eine Koexistenz ganz 
eigener Art bilden könnte. 

Auch sonst müssen wir uns bemühen, 
Irrtümer zu beseitigen, die sich oft bloß 
hinter abgegriffenen Schlagworten verstecken. 
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So spricht zum Beispiel das Wortpaar "Kirche Bundesregierung zuständig. Als �. Pitter­
und Sozialismus" zwei Begriffe aus, die auf mann 1956 bei der Debatte über die Re­
ganz verschiedenen Eben�n liegen. Kirche gierungserklärung der ÖVP zurief: "Mit Ihnen 
ist ungleich umfassender, als eine soziale werden wir über das Konkordat nicht ver­
Bewegung oder eine Partei nur sein kann. handeln !",  übersah er, daß sich der Vatikan 
Die Vermengung der beiden Begriffe hat zur nur an die verfassungsmäßig zuständigen 
Folge, daß plötzlich der christlichen oder Stellen wenden und sich nicht in partei­
katholischen Weltanschauung eine sozialistische politische Auseinandersetzungen oder gar in 
gegenübergestellt wird und die SPÖ als den Proporz einbeziehen lassen kann und 
eine Art Gegenkirche auftritt, die dort zum außerdem seinen prinzipiellen, nicht bloß · 
Beispiel, wo die katholische Kirche oder eine taktischen Rechtsstandpunkt nicht deswegen 
andere Religionsgemeinschaft etwa eine Sub- schon aufgeben kann, weil ihm jetzt eine 
vention anstrebt, für sich die gleiche Forderung konkordatäre Lösung angeboten wird. 
erhebt. 

Viel Mißverständnis erweckt auch das Wort Der einzig mögliche Anknüpfungspunkt liegt 
bei den Noten Roms, die im Auswärtigen "Dollfuß-Konkordat" . In Wahrheit geht das Amt auf eine Antwort warten. Was da an Konkordat auf die Regierung Vaugoin zurück, Schwierigkeiten noch vorhanden ist, läßt deren Außenminister Seipel im November 1930 sich überwinden, denn inhaltlich geht es um zum erstenmal wegen des Konkordats Fühlung minimale Forderungen. Ich darf sie in wenigen mit dem Nuntius genommen hat. Schober, Sätzen erwähnen. Vizekanzler und Außenminister der Regierung 

Ender; gedrängt vom liberalen Flü- Im Eherecht verlangen die Katholiken 
gel der damaligen Koalition, teilte im . Fe� die Freiheit in der Wahl der Eheschließungs­
bruar 1931 mit, daß Österreich Verhand- form, wie sie in den angelsächsischen Ländern 
lungen wünsche, um endlich einmal den üblich ist, wobei sie eine Anzeigepflicht der 
eherechtlichen Wirrwar zu beseitigen. Noch Pfarrämter an die staatlichen Standesämter 
im gleichen Monat begannen die Verhand- gerne in Kauf nehmen. Will der Staat von 
lungen, und es wurde ein Verhandlungs- sich aus Ehehindernisse aufstellen, die die 
schema mit 14- Abschnitten festgelegt. Kirche nicht . kennt, so .hat die Kirche ein 

Die nächstfolgende Regierung Butesch hatte Interesse, diese staatlichen Ehehindernisse 
die Verhandlungen fast zum Abschluß ge- auch anzuerkennen, weil sie ihre Gläubigen 

. bracht, als im Mai 1932 Dollfuß die Re- nicht einer zwiespältigen Ehepraxis aussetzen 
gierung übernahm. Daraus erklärt sich auch, will. Nur das höhere Interesse der Freiheit 
daß das Konkordat mit der einzigen Aus- oder der durch den Staat verletzten sittlichen 
nahme der Erwähnung der Staatsjugend keiner� Norm könnte sie veranlassen, gegebenenfalls 
lei Spuren des autoritären Kurses aufweist. der Staatspraxis entgegenzuhandeln. Bei auf-

Auch das Wort "Konkordat" für sich richtiger Zusammenarbeit sind solche Schwie­
allein weckt oft eine falsche Vorstellung. rigkeiten kaum zu erwarten, kehren doch 
Es scheint mehr, als es ist, · wie man bald selbst antikirchliche Richtungen, sobald sie 
bemerkt, wenn man es gründlich durch- s�aatserhaltend �ken 

.. 
wollen, zu einer g?­

sieht. Außerdem hat, wie . der Verfassungs- sunder�n Ehep��xlS. zuru�k. Auch kann ke�n 
dienst seit 1946 unbeirrt festhält der Artikel 2 Katholik vernunftigerweise anneh�en, dIe 
des Verfassungs-Überleitungsges�tzes 1945 den -V�rschärfung .�er 

. 
Ehe- und ScheId:un:gs�e­

als Verfassungsbestimmungen erlassenen Kon- stImmungen ware em guter Weg zur MisslODIe­
kordatartikeln den verfassungsrechtlichen rung des Volkes. Der Weg muß schon 

.. 
u�­

Charakter wieder entzogen. Der verstorbene gekehrt gegangen werden : . zuerst giaubig 
Präsident des Verfassungsgerichtshofes und und dann auch naturgetreu m der Ehe. 
Staatsrechtslehrer Dr. Adamovich ging noch In der Schulfrage kann man sachlich ent­
weiter und sah das Konkordat in den Teilen, weder behaupten, nicht die Eltern, sondern 
die als Verfassungsbestimmungen gegolten der Staat habe zu bestimmen, wie die Kinder 
hatten, überhaupt als aufgehoben an. Bei zu erziehen seien. In diesem Fall müssen 
näherer Betrachtung also nehmen die 1)inge die Katholiken alles tun, um Einfluß im 
einen viel kleineren Umfang an, als man ge- Staate zu haben und dann zu verhindern, 
meiniglich glaubt. daß die Kinder anti- oder areligiös erzogen 

Seinem Wesen nach ist das Konkordat werden. Oder man gibt zu, daß die Kinder 
ein völkerrechtlicher Vertrag, in dem souveräne nicht vom Staate, sondern von den Eltern 
Staaten Verpflichtungen eingehen. Damit ist abstammen und daher nach dem Wunsche 
auch gesagt, daß weder unsere noch Ihre der Eltern zu erziehen sind. Dann müssen 
Partei das Konkordat machen kann, sondern die Eltern aber auch die Möglichkeit haben, 
für die Verhandlungen sind die Ressort. ihre Kinder in rein katholische Schulen zu 
minister und für die BescWußfassung - ist die schicken, ohne daß ihnen daraus ein N aoh-
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teil erwächst. Der EinHuß des Staates bliebe 
durch die Aufstellung von Mindestanforderun­
gen bei Lehrplänen und Prüfungsvorschriften 
gewahrt. Die Lehrerbildung wird man nicht 
auf die Ausnahmen abstellen, nämlich auf 
jene, die gar nicht Lehrer werden wollen, 
sondern auf die Erfordernisse, die der Unter­
richt an Pflichtschulen an die Lehrkräfte 
stellt. 

In der Vermögensfrage können die Katholi­
ken verlangen, daß ihre Kirche nicht schlechter 
behandelt wird als die anderen Opfer und 
Geschädigten des Nationalsozialismus. Das 
Gesetz über die Erhebung von Kirchen­
beiträgen im Lande Österreich vom 28. April 
1939 ist nicht aus Wohlwollen gegenüber 
der Kirche erlassen worden, sondern aus 
dem Streben nach Trennung von ' Kirche 
und Staat in dem Sinne, daß die Kirche 
auf die Leistungen ihrer Gläubigen ver­
wiesen und gleichzeitig einer finanziellen Staats­
aufsicht unterworfen wird. 

Bei der Regelung des Verhältnisses Kirche 
und Staat geht es also darum, der Kirche 
ihren Wirkungsbereich und ihre freie Ent­
faltung zu sichern, wobei sie im wohlver­
standenen eigenen Interesse nur das ver­
langen wird, was der Staat tatsächlich zu 
leisten und zu erfüllen imstande ist. Auf­
richtigkeit, guter Wille und Erkenntnis dessen, 
was Staat wie Kirche nützt, sind die Voraus­
setzungen für eine baldige Lösung der offenen 
Fragen. Wird die Lösung dem Rechte und 
dei' Wirklichkeit von heute gemäß gefunden, 
d�nn ist die Bahn frei für eine Entwicklung, 
dIe dem öffentlichen Leben und der politischen 
Meinungsbildung neue Kräfte zuführt. Die 
Parteien werden dann zeigen können, welche 
Rolle sie der christlichen Stellungnahme in 
ihrem Denken und Handeln einzuräumen 
gewillt sind. Hier öffnet sich ein weites Feld 
in dessen Bewältigung sich die Geister scheiden: 
aber auch wieder finden mögen. (Lebhafter 
Bei/all bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Ich erteile dem Herrn Bericht­
erstatter das Schlußwort. - Er verzichtet. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A bs t immung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational­
rates k e i n e n  Ei nspruch zu erheben; die 
beiden Entschließungen werden a n g e nommen.  

12. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 17. Juli 1957 : Bundesgesetz, womit 
Grundsätze über das Wirksamwerden der Auf­
hebung der Schulpatronatsp:ßicht des Bundes 
gegenüber Gemeinden des Landes Salzburg 
aufgestellt und unmittelbar anzuwendende Vor-

schriften fiber die hiefür zu leistende Abfindung 
de$ Bundes erlassen werden (Schulpatronats­
Aufhebungsgesetz für das Land Salzburg) 

Vorsitzender: Wir gelangen nunmehr zum 
12. Punkt der Tagesordnung : Schulpatronats­
Aufhebungsgesetz für das La.nd Salz burg. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Ober. Ich ersuche ihn, das Wort zu nehmen. 

Berichterstatter Ober: Hoher Bundesrat ! 
Die Gesetzesvorlage über die Aufhebung der 
Schulpatronate in 100 Gemeinden des Landes 
Salzburg ist im Nationalrat zum Beschluß 
erhoben worden. Die im Pflichtschulerhal­
tungs-Grundsatzgesetz, BGBL Nr. 1 63 vom 
Jahre 1955, enthaltene Grundsatzbestimmung, 
derzufolge sämtlich� derzeit noch bestehenden, 
mit öffentlichen Pflichtschulen verbundenen 
Schulpatronate aufgehoben werden, wurde 
hinsichtlich ihres Wirksam werdens bezüglich 
des Salzburger Schulpatronates einem . be­
sonderen Bundesgesetz und einem Austüh­
rungsgesetz des Landes Salzburg vorbehalten. 

Das in Verhandlung stehende Gesetz hebt 
nun auch das Salzburger Schulpatronat auf. 
Dieses Patronat beinhaltet, daß der Bund 
gegenüber 100 Gemeinden des Bundeslandes 
Salzburg bei 128 Volksschulen zur Leistung 
eines Viertels d�r Kosten der Herstellung, 
Erhaltung oder Miete der dem Lehrpersonal 
gebührenden Wohnungen verpflichtet ist. 

Über die Ablösung dieser Verpflichtung 
wurde mit dem Finanzministerium eine Eini­
gung erzielt. 1?as Land Salzburg beziehungs­
weise die Patronatsgemeinden erhalten einen 
Betrag von 30 Millionen Schilling. Dieser 
Betrag ist in drei gleichen Raten von je 
10 Millionen Schilling zu zahlen ; der erste 
Teil innerhalb zweier Monate nach dem In­
krafttreten des Landesausführungsgesetzes, der 
zweite Teil ein Jahr später und der dritte 
Teilbetrag bis längstens 30. April des auf das 
Inkrafttrete,n des Landesausführungsgesetzes 
zweitfolgenden Jahres. Dieser Betrag ist 
kein Geschenk des Bundes an unsere Ge­
meinden, sondern eine ziemlich kurz . ge­
haltene Erfüllung einer gesetzlichen Ver­
pflichtung. 

Der Verfassungsausschuß hat mich beauf­
tragt, den Hohen Bundesrat zu bitten, gegen 
diesen Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k e in e n  E i n s p r u c h  zu erheben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b stimmung wird der Antrag 
des Berichterstatters a n g e n o m m e n. 

Vorsitzender: Ich gestatte mir, den im 
Hause erschienenen Herrn Staatssekretär 
Grubhofer zu begrüßen. ( Allgemeiner Bei­
fall.) 
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13. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
17. Juli 1957: · Europäisches Abkommen über 
die' Gleichwertigkeit der Studienzeit an den 

Universitäten 

Vorsitzender : Wir gelangen nun zum 
13. Punkt der Tagesordnung : Europäisches 
Abkommen über die Gleichwertigkeit der 
Studienzeit an den Universitäten. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Dr. Kolb . Ich bitte ihn, zum Gegenstand 
zu referieren. 

Berichterstatter Dr. Kolb: Hohes Haus ! 
Der Nationalrat hat dem Europäischen Ab­
kommen über die Gleichwertigkeit von Studien­
zeiten an den Universitäten die verfassungs­
mäßige Genehmigung erteilt. 

Das Abkommen besagt ein Dreifaches. 
Erstens : Die Studienzeiten, die ein Stu­
dierender der lebenden Sprachen an einer 
staatlichen Universität eines Mitgliedslandes 
des Europarates verbringt, sind gleichwertig 
mit einer entsprechenden an der Heimat­
universität verbrachten Studienzeit. Für 
österreichische Studierende ist die Anerken­
nung der Gleichwertigkeit besonders im Hin­
blick auf die drei . Länder England, Frank­
reich und Italien wichtig, weil Österreich 
dort Kulturinstitute unterhält, die den Stu­
dentenaustausch fördern. 

Zweitens : Die Vertragschließenden prüfen, 
ob die Gleiohwertigkeit auch bei anderen 
Fächern, insbesondere bei mathematisch-natur­
wissenschaftlichen, anerkannt werden lmnn. 

Drittens : Die Vertragschließenden bemühen 
sich , durch innerstaatliche oder völkerrecht­
liohe Regelungen auch Prüfungen und Vor­
lesungen als gleichwertig anzuerkennen. 

Das Abkommen liegt im Interesse unserer 
studierenden Jugend, weshalb ich namens 
des Ausschusses für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten den A n  t r a g stelle, gegen 
den Genehmigungsbeschluß des Nationalrates 
k e i n e n  Ei ns pr u c h zu erheben. 

Vorsitzender : Zum Wort hat sich Herr 
Bundesrat Dr. Lugmayer gemeldet. 

Bundesrat Dr. Lugmayer: Hoher Bundesrat ! 
Dieses Abkommen, das uns vorliegt, . verdient 
es wohl, daß man sich außer der kurzen 
Berichterstattung damit beschäftigt . Der Herr 
Berichterstatter hat schon in seiner früheren 
Rede darauf hingewiesen, daß wir es hier 
mit einem Baustein zu tun haben, der sehr 
r�sch ein schönes europäisches Kulturgebäude 
fordern kann. Er hat auch die Stufen fest­
gehalten, die wir bis jetzt zurückgelegt haben. 
Das erstemal, daß wir uns überhaupt mit dem 
Euro1?arat beschäftigen konnten, .  war knapp 
vor emem Jahr, am 20. Juni 1956, in unserer 

1 17. Sitzung, als wir die Gleichwertigkeit 
der Maturazeugnisse innerhalb der europäischen 

Staaten beschlossen haben. Daran schließt 
sich als weiterer Baustein die Gleichwertung 
der Studienzeit, allerdings mit Beschrän­
kungen. Die Beschränkungen sind bedauer­
lich, und das Abkommen selbst weist darauf 
hin, daß die Mitglieder des Europarates nach- . 
denken sollen, wie man es von den Sprach­
studien aus auf andere, besonders auch auf 

naturwissenschaftliohe Fächer erweitern kann . 

Daß man Studienzeiten angerechnet be­
kommt, die man im Ausland zugebracht hat, 
ist meines Wissens nicht allzu neu. Ich er­
innere mich, daß zum Beispiel die Studierenden 

der französischen Sprache noch in der Zeit 
der Monarchie fast regelmäßig nach Grenoble 
gegangen sind, wo eine eigene französische 

Universität war, die darauf eingerichtet war, 
denjenigen Studenten, die in Osterreich, in 
Deutschland oder in einem anderen nioht­
französischen Land studierten, Gelegenheit 
zu geben, Französisch wirklich gut zu lernen, 
so daß sie, wenn sie selbst in den Unterricht 
eintraten, nicht ein Schulfranzösisch dozieren . 
mußten und konnten, sondern ein wirkliches 
Französisch. 

Wir haben auch in Österreich einen weiteren 
Schritt gemacht, den dritten Schritt, daß 
auch, zumindest zWischen zwei Ländern, bis 
zu einem gewissen Grade die akademischen 
Titel und Grade anerkannt werden. Das ist 
in dem Kulturabkommen mit Italien ent­

halten, das wir hier am 10. Februar 1956 be­
handelt haben. 

Man könnte sich noch einen weiteren Schritt 
vorstellen. Und ein solcher Sohritt ist zuletzt 
am Sitz der Montan-Union in Luxemburg 
gemacht worden : eine internationale, eine 
europäische Schule. Das ist in einem Artikel 
am 19. Juli in der "Wiener Zeitung" ge­
standen und dürfte von der Öffentlichkeit 
ziemlich wenig beachtet worden sein, weil 
wir darauf noch nicht oder zuwenig eingestellt 
sind. Ich lese kurz den Abschnitt vor : 

"Mit der Unterzeichnung eines Protokolls 
haben die diplomatischen Vertreter der sechs 
Länder der Montan-Union in Luxemburg 
die erste ,europäische Matura' geschaffen. 

Das Abschlußzeugnis der ersten ,supra­
nationalen' höheren Schule für die 400 Kinder 
der aus den sechs Ländern kommenden ' Be­
amten der Montan-Union in Luxemburg er­
hält damit den gleichen Rang wie die Ab­
schlußzeugnisse der ,nationalen' höheren 
Schulen der sechs Länder. 

Es entspricht dem . deutschen Abitur wie 
dem französischen Baccalaureat und berech­
tigt zum Studium an den Universitäten und 
technischen Hochschulen. Die Abschlußprü-

127. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)28 von 43

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 127. Sitzung am 25. Juli 1957 2975 

fung wird von einer Lehrerkommission ab­
genommen, in der jedes der sechs Länder 
vertreten ist. 

Vorsitzender ist ein Universitätsprofessor, 
den jedes Jahr ein anderes Land zu stellen hat. 
An der ,supranationalen' höheren Schule 
von Luxemburg wirken 30 Lehrer aus den 
sechs Ländern der Montan-Union." 

Das ist ungefähr ein europäischer Schluß­
stein, können wir uns vorstellen, und auch 
hiezu bestehen bei uns in Österreich Ansätze. 
Wir haben seinerzeit - wie ich soeben vom 
Herrn Unterrichtsminister erfahren habe -
die Stella Matutina gehabt, eine österreichische 
Mittelschule, deren Reifezeugnis damals aber 
auch für die reichsdeutschen Besucher Gültig­
keit hatte. Wir haben heute das Lycee 
Fran9ais in Österreich, eine französische Mittel­
schule nach einem Lehrplan des österreichi­
schen Realgymnasiums, und das Matura­
zeugnis dieses Lycee Franc;ais hat auch in 
Frankreich Gültigkeit. Wir haben also be­
reits eine V orstufe für eine Europäisierung 
dieses . wichtigen Kultursektors, der Mittel­
schule im besonderen. 

Wenn wir uns danach sehnen, daß diese 
Gleichwertigkeit der Studienzeitanrechnung 
nicht bei Sprachlehrern stehenbleibt, sondern 
auf andere Gruppen von Studierenden der 
Universität oder der Hochschulen ausgedehnt 
wird, so möchte ich besonders auf die Historiker 
hinweisen. Vor zwei oder drei Jahren hat 
in Mainz ein sehr großer europäischer Kongreß 
stattgefunden . mit 330 Teilnehmern, lauter 
Historiker und Rechtshistoriker . Er hatte 
den Zweck, die verschiedenen Grundanschau­
ungen, die heute bei den einzelnen Völkern 
in den verschiedenen Sparten über die Ge­
schichte Europas herrschen, auszugleichen. 
Das ist bis zu einem sehr großen Ausmaß 
gelungen. Wir reden heute von dem Be­
dünnis nach einem internationalen Privat­
recht, und es besteht, ein europ�isches Institut 
für die Ausarbeitung eines internationalen 
Privatrechtes. Es wird also notwendig und 
gut sein, wenn österreichische Studierende in 
Frankreich oder in England oder in sonst 
einem Land des Europarates Gelegenheit 
haben, das andere Recht aus eigener An­
schauung kennenzulernen. Dasselbe gilt . für 
die Volkswirte und selbstverständlich auch 
für die Techniker. 

Wir können also mit einer gewissen Freude 
diesen zweiten Schritt begrüßen, den wir 
jetzt gemacht haben. Eigentlich ist es schon 
der dritte Schritt, wenn wir auch das Ab­
kommen mit Italien einrechnen. Europäische 
Abkommen sind es allerdings nur zwei, die 
uns beschäftigt haben, und zwar das über 
die Gleichwertigkeit der Maturazeugnisse und 

über die Gleichwertigkeit der Studienzeiten 
an Universitäten . Wir hoffen, daß wir diesen 
beiden sehr bald einen dritten Schritt hinzu­
fügen können. (Beifall bei der () V P.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl (der die 
Leitung der Verhandlungen übernommen hat) : 
Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Wünscht der Herr Berichterstatter das Schluß­
wort 1 - Er verzichtet. 

Wir schreiten nunmehr zur Abstimmung. 
Bei der A b s timmung beschließt der Bundes­

rat, gegen den Beschhtß des N ationaZmtes 
ke inen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter FlöttI : Verehrte 
Damen und Herren ! Ich darf den in unserer 
Mitte erschienenen Herrn Bundesminister 
Proksch auf das herzlichste begrüßen. ( All­
gemeiner Beifall.) 

...., 
14. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1957 : Bundesgesetz über die Ver­
wendung der Identitätsausweise und der Per­
sonalausweise für Ausländer und Staatenlose 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Wir ge­
langen nun zum 14. Punkt der Tagesordnung :  
Bundesgesetz über die Verwendung der Iden­
titätsausweise und der Personalausweise für 
Ausländer und Staatenlose. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Reichl. 

Berichterstatter Dr . Reichl : Hohes Haus! 
Durch das vorliegende Gesetz wird die Iden­
titätsausweis-Verordnung 1945 und die Aus­
länderausweis-Verordnung 1946 auf folgend.e 
Weise abgeändert : 

Die alten Identitätsausweise und Personal­
ausweise für Staatenlose und Ausländer dünen 
von dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes an als amtliche Ausweise nicht 
mehr verwendet werden. 

Bisher war es so, daß trotz der Aufhebung 
der Identitätsausweis-Verordnung und der 
Aufhebung der Ausländerausweis-Verordnung 
die ausgestellten Ausweise amtlich gültig 
waren. Um eine gewisse Rechtsunsicherheit 
zu beseitigen, soll nun die amtliche Gültig­
keit solcher Ausweise aufgehoben werden. 

Namens des Ausschusses für Verfassungs­
und Rechtsangelegenheiten darf ich den An­
t rag stellen, der Hohe Bundesrat möge 
dagegen k e i n e n  E i n s p r u c h  erheben . 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Zum Wort 
hat sich niemand gemeldet. Wir schreiten 
zur Abstimmung. 

Bei der A b s ti mmung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational­
rates keinen Einspruch zu erheben. 

127. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 29 von 43

www.parlament.gv.at



2976 Bundesrat - 1 27. Sitzung am 25. Juli 1957 

15. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 18. Juli 1957! BundesgesetZ über die Er­
höhung der Geldbußen für Ordnungswidrig-

keiten bestimmter Bundesbeamter 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttt : Wir ge­
langen zum Punkt 15 der Tagesordnung : 
Erhöhung der Geldbußen für Ordnungswidrig­
keiten bestimmter Bundesbeamter . 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Gabriele. Ich bitte ihn, zu berichten. 

Berichterstatter Gabriele : Hoher Bundes­
rat, meine Damen und Herren ! Der vor­
liegende Regierungsentwurf beinhaltet eine 
Erhöhung der Ohergrenzen der im . § 90 der 
Dienstpragmatik; RGBl. Nr. 15/1914, und 
im § 2 des Gendarmeriedisziplinargesetzes, 
StGBI. Nr. 92/1919, als Ordnungsstrafen ange­
drohten Geldbußen. 

Das . in die Dienstpragmatik eingebaute 
Disziplinarrecht für pragmatische Bedienstete 
und das Gendarmeriedisziplinargesetz unter­
scheiden zwischen Ordnungswidrigkeiten und 
Dienstvergehen. Ordnungswidrigkeiten sind 
mit Ordnungsstrafen, hingegen Dienstvergehen 
mit Disziplinarstrafen zu ahnden. 

Eine der Ordnungsstrafen ist die Geldbuße 
(i- 90 Abs. 1 lit. b der Dienstpragmatik und 
§ 2 Abs. 1 lit. b des Gendarmeriedisziplinar­
gesetzes). Die Höhe dieser Geldbuße wurde 
zuletzt durch Artikel 15 Z. 1 des Ver wal­
tungsentlastungsgesetzes, BGBI. Nr. 277/1925, 
mit einem Höchstbetrag von 20 S festgesetzt. 
Infolge der Umrechnung Schilling-Reichs­
mark-Schilling beträgt dieser Höchstbetrag 
derzeit 13,33 S. Die Geringfügigkeit dieses 
Betrages hat nun in der Praxis dazu geführt, 
daß infolge der gesetzlich nicht eindeutigen 
Abgrenzung zwischen Ordnungswidrigkeiten 
und Dienstvergehen Ordnungswidrigkeiten 
größeren Umfanges nicht mehr mit einer 
Ordnungsstrafe, sondern mit einer Disziplinar­
strafe belegt wurden. 

Dieser Zustand ,soll nun beseitigt und die 
Verwaltung in die Lage versetzt werden, 
Ordnungswidrigkeiten wieder durch ange­
messene Geldbußen zu ahnden. Dies ist auch 
im Interesse der Beamten gelegen, da Ord­
nungsstrafen zum Unterschied von Disziplinar­
strafen keinerlei dienstrechtliche Auswirkungen 
für die Zukunft mit sich bringen. 

Die Höhe der Geldbuße, die bisher mit 
einem starren Höchstbetrag festgesetzt war, 
soll nun nach dem vorliegenden Entwurf 
so festgesetzt werden, daß als Höchstbetrag 
ein Betrag .festgelegt Wird, der mit einem 
Hundertsatz vom jeweiligen Monatsbezug ( §  3 
des Gehaltsgesetzes 1956) mit Ausschluß der 
Familienzulagen zu bemessen ist. Dies ist 
auch gerechter, und dadurch wird auch dem 

Wesen einer Geldbuße besser Rechnung ge­
tragen, weil die Geldbuße alle Beamten 
verhältnismäßig gleich treffen soll. 

Der Gesetzentwurf besteht aus zwei Para­
graphen. § 1 Abs. 1 beinhaltet die Erhöhung 
der Obergrenzen der als Ordnungsstrafen an­
gedrohten Geldbußen auf den Betrag von 
5 vom Hundert des Monatsbezuges mit Aqs­
schluß der Familienzulagen. Abs. 2 be­
sagt, daß die Summe der einem Bundes­
beamten innerhalb eines Jahres rechtkräftig 
auferlegten Geldbußen die Hälfte seines 
Monatsbezuges mit Ausschluß der Familien­
zulagen nicht übersteigen darf. 

§ 2 beinhaltet die Vollzugsklausel. 
Der Verfassungsausschuß des Nationalrates 

hat die Regierungsvorlage am 10. Juli 1957 

beraten und einstimmig angenommen, und der 
Nationalrat hat in seiner Sitzung am 18. Juli 
1957 die Regierungsvorlage zum Beschluß 
erhoben. 

Der Ausschuß des Bundesrates für Ver­
fassungs- und Rechtsangelegenheiten hat am 
24. Juli 1957 die Regierungsvorlage ein­
gehend behandelt und mich ermächtigt, dem 
Hohen Bundesrat vorzuschlagen, gegen den 
Gesetzesbeschluß keinen Einspruch zu er­
heben und diesem die verfassungsmäßige Zu­
stimmung zu erteilen. 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttt : Zum Wort 
hat sich niemand gemeldet. Wir schreiten ' 
zur Abstimmung. 

Bei der A b8timmung bf7schließt der Bunde8-
rat, gegen den Gesetusbeschluß de8 N ational­
rates ke inen Einspruch zu erheben. 

16. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 18. Juli 1957 : Bundesgesetz, womit das 
Apothekerkammergesetz, BGBI. Nr. 152/1947, 
abgeändert und ergänzt wird (Apotheker-

kammergesetznovelle 1957) 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Wir ge­
langen nun zum Punkt 16 der Tagesordnung, 
dQ.s ist die · Apothekerkammergesetznovelle 
1957. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Krämer. 
Ich bitte sie, zum Gegenstand zu referieren. 

Berichterstatterin Franziska Krämer: Hohes 
Haus ! Durch die Erfahrungen bei der Hand­
habung des Apothekerkammergesetzes, BGBI. 
Nr. 152J1 947, ergab sich, daß einige Ab­
änderungen und Ergänzungen dieses Gesetzes 
notwendig sind. 

Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 des 
Apothekerkammergesetzes, wonach Gesetz­
und Verordnungsentwürfe, die Interessen der 
Apothekerkammer berühren, dieser Kammer 
zur Begutachtung zu übermitteln sind, wird 
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aus verfassungsrechtlichen Gründen auf Ent­
würfe für Bundesgesetze und Verordnungen 
von Bundesbehörden eingeschränkt, da durch 
ein Bundesgesetz nur Bundesorganen, nicht 
aber auch Landesorganen ein Auftrag erteilt 
werden kann. 

§ 3 Abs. 2 hat nun zu lauten : 

, , (2) Gesetz- und Verordnungsentwürfe von 
Bundesbehörden, die Interessen berühren, deren 
Vertretung der Apothekerkammer obliegt, 
sind ihr rechtzeitig unter Einräumung einer 
angemessenen Frist zur Begutachtung zu 
übermitteln. " 

Durch die Abänderung des § 5 Abs. 1 wird 
nunmehr als Kriterium · der Mitgliedschaft 
in der Abteilung der selbständigen Apotheker 
der Besitz der Berechtigung zum Betrieb 
einer öffentlichen oder Anstaltsapotheke fest­
gelegt, sodaß zunächst alle Inhaber einer 
solchen Berechtigung als Kammermitglieder 
in Betracht kommen und darüber hinaus 
auch die Miteigentümer, sofern sie Pharma­
zeuten sind, sowie die Pächter an Stelle der 
zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke Be­
rechtigten und Miteigentümer, wenn diese 
Apotheken verpachtet sind, als Mitglieder 
der Kammer einbezogen werden. 

In der Abteilung der angestellten Apotheker 
wird das Kriterium der Mitgliedschaft auf 
die in nicht selbständiger Stellung in einer 
Apotheke tätigen pharmazeutischen Fach­
kräfte abgestellt, sodaß hier die Mitglied­
schaft für alle jene Pharmazeuten gegeben 
ist, die, ohne Eigentum an einer Apotheke 
zu besitzen oder Pächter einer solchen zu sein, 
in einer Apotheke beschäftigt sind. _ 

§ 7 beinhaltet die Änderung einer Funktions­
bezeichnung ; es soll die lit. d nun lauten : 

"d) der Präsident und zwei Vizepräsidenten 
als seine Stellvertreter," . 

§ 1 1  Abs. 1 ermöglicht es nunmehr, daß 
der Präsident, wenn er seine Funktionen 
nicht mehr ausübt, als gewähltes Mitglied 
im Vorstand verbleibt, während der für den 
Präsidenten .  gewählte Ersatzmann aus dem 
Vorstand wieder ausscheidet. 

§ 22 Abs. 1 führt nunmehr jene disziplinar­
verfahrensrechtlichen Vorschriften der Dienst­
pragmatik, die auf das Disziplinarverfahren 
der Apotheker Anwendung finden, ausdrück­
lich mit ihrer Paragraphenbezeichnung an. 

§ 23 des Gesetzes, der von den Disziplinar­
strafen handelt, wurde neu gefaßt. Da die 
obere Grenze für Geldstrafen, die bisher 
3000 S betrug, bei schweren disziplinären Ver­
fehlungen nicht· mehr entspricht, erschien 
es notwendig, in Anlehnung an § 45 Abs; l lit. b 
des Ärztegesetzes die Strafe bis zum 15fachen 
Betrag der jeweils geltenden Gehaltskassen-

umlage zu erhöhen. Eine solche Disziplinar­
geldstrafe entspricht der Höchststrafe von 
50.000 S, die gegen Notare und Rechtsanwälte 
verhängt werden kann. 

Die neu eingefügte lit. f sieht das Verbot 
der Ausübung des Apothekerberufes bis zur 
Dauer von drei Jahren für selbständige und 
unselbständige Apotheker vor. 

Analog den Geldstrafen nach § 23 Abs. 1 
lit. b werden nunmehr auch die Ordnungs­
strafen erhöht. Das vorgesehene Höchst­
ausmaß einer Ordnungsstrafe beträgt nun­
mehr 1551 S.  

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange­
legenheiten hat gestern diese Vorlage be­
raten und mir die Ermächtigung erteilt, im 
Hohen Hause den A n t r ag zu stellen, gegen 
diesen Gesetzesbeschluß k e i n e n  E in s p ru c h  
zu erheben. 

Außerdem wurde im Ausschuß für wirt­
schaftliche Angelegenheiten eine gemeinsame 
E n t s c hlie ß u ng mit folgendem Inhalt ge­
faßt : 

Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung wird ersucht, im Zuge der bereits 
anhängigen Novellierung des Apotheken­
gesetzes die Anwendung seines § 18 Ahs. 2 
durch eine Ergänzung des § 18 Abs. 3 auch 
für den Fall vorzusehen, daß einem Kon­
zessionsinhaber durch ein Disziplinarerkennt- . 
nis gemäß § 23 Abs. 1 lit. e und . f des 
Apothekerkammergesetzes die Ausübung des 
Apothekerberufes verboten oder das Recht 
zur Leitung einer Apotheke entzogen wird. 
Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange-

legenheiten empfiehlt, diese Entschließung 
anzunehmen. 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl: Zum Wort 
hat sich der Herr Bundesrat Dr. Kolb ge­
meldet . Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Kolb: Hohes Haus ! Er­
lauben Sie mir drei kurze Bemerkungen zu 
dieser Novelle. Vom Standpunkt der Länder 
wäre aus Anlaß der Novellierung des Ge­
setzes die Schaffung eigener Länderkammern 
mit Rechtspersönlichkeit sehr begrüßt worden. 
Diejenige Standesvertretung ist die natür­
lichste und gesündeste, die sich von unten 
her aufbaut, und nur eine nach diesem Prinzip 
eingerichtete Organisation bietet die Ge­
währ, daß den berechtigten Wünschen und 
Beschwerden der Mitglieder zum Durchbruch 
verholfen wird. Die heutige Entwicklung 
zeigt, daß die Zentralisierung einer Standes­
organisation die lokalen Vertretungskörper 
verkümmern läßt und nur eine schematische, 
in erster Linie · die Hauptstadt-Interessen 
berücksichtigende Vertretung übrigbleibt. Die 
natürliche Folge davon ist, daß die Berufs. 
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angehörigen sich ihrer Standesvertretung ent­
fremden und nur noch die Last der Bezahlung 
der Kammerumlage empfinden, sodaß die 
Organisation ihrem Zweck nicht mehr ge­
recht wird. Auch widerspricht die Ein­
führung einer zentralen Apothekerkammer 
mit unselbständigen Landesgeschäftsstellen der 
Konstruktion der übrigen Kammern. Diese 
Regelung ist nicht begründet, _ denn es gibt 
immerhin 2000 Kammerangehörige. Die Ver­
hältnisse in den neun Bundesländern sind 
verschieden, und zahlreiche Angelegenheiten 
können am besten und zweckmäßigsten oder 
überhaupt nur von einer mit den örtlichen yerhältnissen vertrauten Standesvertretung 
m den Ländern selber erledigt werden. 

Zweitens : Das im § 23 durch lit. f neu ein­
geführte Verbot der Berufsausübung auf die 
Dauer bis zu drei Jahren ist äußerst ein­
schneidend und in seiner wirtschaftlichen 
Auswirkung verschieden zu beurteilen, je 
nachdem, ob es einen selbständigen oder 
einen angestellten Apotheker betrifft. Der 
selbständige Apotheker verliert durch das 
Berufsverbot seine Apothekerkonzession nicht, 
da sie ihm nur nach § 19 des Apotheken­
gesetzes entzogen werden kann. Er darf 
zwar nicht mehr selber in der Apotheke 
tätig sein, kann aber den Betrieb durch einen 
verantwortlichen Leiter führen lassen. Es 

inhaber durch ein Disziplinarerkenntnis die 
Ausübung des Apothekerberufes untersagt 
oder die Leitung der Apotheke · entzogen 
wird. Dem trägt die von der Frau Bericht­
erstatterin empfohlene Entschließung Rech­
nung, um deren Annahme ich Sie bitte. 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Zum Wort 
ist niemand mehr gemeldet . Wünscht die 
Frau Berichterstatterin das Schlußwort 1 -
Sie verzichtet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A bstimm'ltng be8chließt der Bundes­
rat, gegen den Ge8etZ€8beschluß des National­
rates keinen Einspruch zu erheben, die Ent­
schließung wird angenommen.  

17. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 18. Juli 1957 : Bundesgesetz, womit das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz vom 
9. September 1955, BGBJ. Nr. 189, in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 18. De­
zember 1956, BGBI. Nr. 266, abgeändert wird 
(2. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche-

rungsgesetz ) 

Vorsitzender. Stellvertreter Flöttl : Wir ge­
langen nunmehr zum Punkt 17 der Tages­
ordnung : 2. Novelle zum Allgemeinen Sozial. 
versicherungsgesetz. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrat Hanz­
lik. Ich bitte sie um ihren Bericht. 

- bleibt ihm also trotz des Verbotes der Berufs­
ausübung die auf der Apothekerkonzession Berichterstatterin Hella Hanzlik : Hoher 
beruhende wirtschaftliche Existenzgrundlage, Bundesrat ! Im Auftrage des Ausschusses 
wogegen der unselbständige, angestellte für wirtschaftliche Angelegenheiten habe ich 
Apotheker, dem die Ausübung des Berufes die Ehre, über die 2. Novelle zum Allge­
verboten wird, die Existenz zur Gänze ver- meinen Sozialversicherungsgesetz zu berichten. 
liert, weil er gezwungen ist, seinen Erwerb In der Sitzung des Nationalrates am 10.  Juli 
durch die Annahme einer berufsfremden Arbeit 1957 haben die Abgeordneten Olah, Altenburger , 
zu suchen, was ihm bei seiner spezialisierten Wilhelmine Moik und Genossen eine Ab­
Ausbildung nur schwer gelingen wird. In- änderung des Allgemeinen Sozialversicherungs­
folgedessen trifft das Verbot der Berufs- gesetzes beantragt. Während im § 105 Sonder­
ausübung den angestellten Apotheker schwerer zahlungen für die Rentner aus der Pensions­
als den selbständigen und erscheint aus versicherung festgelegt wurden, ist für den 
diesem Grunde nicht gerecht. Bereich der Unfallversicherung die Einschrän-

Drittens : Die Zulässigkeit des Verbotes kung getroffen, daß die Sonderz·ahlung nur 
der Ausübung des Apothekerberufes als Diszi- jenen Personen gewährt wird, die im Monat 
plinarstrafe macht eine Änderung des Apothe- September eines Kalenderjahres eine Ver­
kengesetzes notwendig. Nach § 18 des Ge- sehrtenrente auf Grund einer Erwerbseinbuße 
setzes ist die Entfernung des Konzessions- von wenigstens 70 v. H . ,  eine mit 40 v. H. der 
inhabers von der _ Leitung der Apotheke Bemessungsgrundlage bemessene Witwenrente 
nur zulässig, wenn er von der Verwaltungs- oder eine Waisen- oder Elternrente aus der 
behörde wiederholt wegen Übertretung des Unfallversicherung bezogen haben. Dadurch 
Apothekengesetzes bestraft wurde und die wurde im vergangenen Jahr ein Teil der Unfall­
Verläßlichkeit nicht mehr gegeben ist oder rentner vom Bezug der sonst üblichen 13. Mo­
wenn ihm durch strafgerichtliches Urteil die natsrente ausgeschlossen. 
Ausübung des 13erufes untersagt wurde. Uni Die vom Abgeordneten Uhlir zu diesem 
in gleicher Weise auch bei einem disziplinären Initiativantrag beantragte und angenommene 
Berufsverbot vorgehen zu · können, muß die Ergänzung sichert auch jenen Rentnern die 
Anwendung des § 18 Abs. 2 durch eine Er- 13 .  Rente in der vollen Höhe, die im September 
gänzung des § 18  Abs. 3 auch für den Fan I eine geringere Rente beziehen, weil sie in diesem 
vorgesehen werden, daß dem Konzessions- Monat Krankengeld erhalten. 
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Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom 
18.  Juli zur 2. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz eine Ergänzung 
gegenüber der Fassung 280 der Beilagen be­
schlossen. 

Die Berichterstatterin verliest den Wortlaut 
des Gesetzesbeschlusses in der vom Nationalrat 
beschlossenen Fassung und setzt fort : 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange­
legenheiten hat sich in seiner gestrigen Sitzung 
mit diesem Gesetzentwurf befaßt und ihn 
beraten und ist einstimmig zu der Auffassung 
gelangt, dem Hohen Bundesrat den Antr a g  
z u  stellen, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Zum Wort 
hat sich niemand gemeldet. Wir schreiten zur 
Abstimmung. 

Bei der A bstimmung wird der Antrag der 
Berichterstatterin angenommen. 

18. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 18. Juli 1957 : Bundesgesetz, mit dem das 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 abgeändert 

und ergänzt wird 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Wir ge­
langen · nunmehr zum 18.  Punkt der Tages­
ordnung ; Abänderung und Ergänzung des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Dr. Koubek. Ich bitte ihn, zum Gegenstand 
zu referieren. 

Berichterstatter Dr. Koubek : Hoher Bundes­
rat ! Am 1 7 .  Dezember 1956 hat der National­
rat die Renten und Zusatzrenten für die Kriegs­
hinterbliebenen erhöht. Die Erhöhung sah 
zwei Etappen vor. Die eine Etappe ist bereits 
am l .  Jänner 1 957 in Kraft getreten, die zweite 
Etappe wird am 1 .  Jänner 1958 in Kraft treten. 
Bei dieser Erhöhung der Rentensätze wurde 
jedoch übersehen, auch die sogenannte Ein­
kommensgrenze, bei deren Überschreitung 
die Zusatzrente wegfällt oder gemindert 
wird, mitzuerhöhen. Die Erhöhung der Ein­
kommensgrenze war aber umso notwen­
diger, als auch in der Zwischenzeit die 
Renten aus der Sozialversicherung und die 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse entsprechend 

. erhöht wurden. 
Durch die eingetretene Erhöhung ergab sich 

eine Reihe von Härten, die nun auch eine Neu­
festsetzung der Einkommensgrenze für den 
Bezug der Zusatzrente zur Beschädigtenrente, 
zur Witwen- und Waisenrente und zur Eltern­
rente notwendig machten. 

Während bisher für die Zusatzrente des Be­
schädigten eine fixe Einkommensgrenze von 
850 S bestand, soll nach dem vorliegenden 

Gesetzesbeschluß eine variable Einkommens­
grenze eingeführt werden, deren Höchstbetrag 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
90 Prozent und mehr 910 S beträgt. Diese 
Einkommensgrenze erhöht sich, wenn das 
Kriegsopfer für eine Ehefrau zu sorgen hat, 
um die Frauenzulage, hat es für versorgungs­
berechtigte Kinder zu sorgen, um je eine 
Kinderzulage. Gegenwärtig betragen die Frauen­
zulage und die Kinderzulage 44 S und soll nach 
dem Gesetzesbeschluß auf 60 S erhöht werden. 

Nach den gegenwärtig in Kraft stehenden 
Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsge­
setzes 1957 beträgt die Einkommensgrenze für 
einen Kriegsinvaliden, der eine 90prozentige . 
Erwerbsminderung erlitten hat und für Frau 
und ein Kind zu sorgen hat, 938 S. Wenn also 
aus · einer dauernden Einkommensquelle in 
Geld oder Güterform ein Einkommen bis zu 
938 S vorliegt, erhält er zu seiner Grundrente 
von 425 S ungekürzt die Zusatzrente von 380 S, 
also zusammen 805 S.  Wenn die vorliegende 
Novelle zum Kriegsopferversorgungsgesetz in 
Kraft tritt, erhält er bis 31.  Dezember 1 957 
die Zusatzrente von 380 S ungekürzt, wenn sein 
Einkommen den Betrag von 1030 S nicht 
übersteigt. 

Die Einkommensgrenze bei der Witwenrente 
ist 75 Prozent der jeweiligen Einkommens­
grenze der Rente des Beschädigten, von dem 
der Anspruch auf Witwenrente abgeleitet wird. 
Das wäre bei der Höchstrente 682,50 S. Dazu 
kommt noch die Kinderzulage von 60 S, wenn 
die Witwe für ein Kind zu sorgen hat. Früher 
betrug dje Einkommensgrenze für die Witwe, 
deren Gatte 90 Prozent oder mehr erwerbs­
gemindert war und die für drei Kinder zu 
sorgen hatte, 772 S. Nach den neuen Be­
stimmungen dieser Gesetzesnovelle wird sich 
die Einkommensgrenze auf 862,50 S erhöhen. 

Auch für die Elternrente wird die Ein­
kommensgrenze im gleichen Ausmaß wie bei 
der Witwenrente erhöht. Für den zweiten 
Elternteil erhöht sich diese Einkommensgrenze 
um die Frauenzulage. Beträgt die Einkommens­
grenze für die Elternrente bei Vorhandensein 
beider Elternteile jetzt 684 S, so wird sie in 
Zukunft 742,50 S betragen. 

Gleichzeitig mit der N ovellierung der Ein­
kommensgrenze wird auch der Krankenver­
sicherungsbeitrag für die Kriegshinterblie­
benen von 25 S auf 38 S beim Hauptversicherten 
und von 5 S auf 8 S beim Zusatzversicherten 
erhöht. Von den Krankenversicherungsbei­
trägen hatte der Versicherte bisher 8 S . und 
der Bund 17 S zu zahlen. In Zukunft wird der 
Beitrag für den Versicherten 12 S und für den 
Bund 26 S ausmachen. Den Krankenversiche­
rungsbeitrag für den Zusatz versicherten wird 
der Bund wie früher zur Gänze tragen. In der 
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Koste��l'agung der freiwillig Versicherten tritt 
keine Anderung ein. 

Die Erhöhung der Krankenversicherungs­
beiträge für die Kriegshinterbliebenen war 
notwendig, weil ihre bisherigen Ansätze in 

. keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Auf­
wendungen der Gebietskrankenkassen für 
diesen Zweig der Versicherung standen. Durch 
den Mehrertrag der Beitragserhöhung hofft 
man die Abgänge, die im Jahre 1955 4,8 Mil­
lionen Schilling, im Jahre 1956 bereits 7,8 Mil­
lionen Schilling ausmachten und im Jahre 
1957 bestimmt noch höher geworden wären, 
ganz oder wenigstens zum größten Teil zu 
beseitigen, sodaß die Abgänge nicht mehr 
zu Lasten der übrigen Versicherten . gehen 
werden. 

Der Gesetzesbeschluß enthält auch eine 
Vorschrift, wie der vom Landesinvalidenamt 
ermittelte und an den Hauptverband der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger über­
wiesene Beitrag auf die einzelnen Gebiets­
krankenkassen aufgeteilt wird. Hier folgt man 
den Bestimmungen des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes. Die Auf teilung des Bei­
trages erfolgt nach einem Schlüssel, der vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung auf 
Antrag des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger unter Berücksichti­
gung des nachgewiesenen Aufwandes für die 
Krankenversicherung der Kriegshinterbliebe­
nen festgesetzt wird. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß schließt 
auch eine Gesetzeslücke, die schon wiederholt 
vom Rechnungshof aufgezeigt wurde. Das 
Kriegsopferversorgungsgesetz kennt weder eine 
Bestimmung, durch die das Landesinvaliden­
amt oder der Versicherte verpflichtet ist, alle 
für das Versicherungsverhältnis maßgebenden 
Umstände dem Krankenversicherungsträger 
zu melden, noch eine Bestimmung über die 
Verjährung und Rückforderung von Ver­
sicherungsbeiträgen. In beiden Fällen wird die 
vorhandene Gesetzeslücke dadurch geschlossen, 
daß man sinngemäß die bezüglichen Bestim­
mungen des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes anwendet. Der Versicherte oder sein 
gesetzlicher Vertreter ist verpflichtet, jede für 
die Versicherung bedeutsame Änderung inner­
halb von zwei Wochen dem Landesinvaliden­
amt anzuzeigen. Für die Zusatzversicherten 
hat diese Meldung der Hauptversicherte zu 
erstatten. Wird die Anzeige unterlassen, ist der 
zur Anzeige Verpflichtete für den entstandenen 
Schaden ersatzpflichtig. Das Landesinvaliden� 
amt hat die Anzeige unverzüglich an die zu­
ständige Gebietskrankenkasse weiterzuleiten. 
Ebenso unverzüglich sind vom Landesinvaliden­
amt von Amts wegen alle anderen notwendigen 
Meldungen der zuständigen Gebietskranken-

kasse zu erstatten. Zu Ungebühr entrichtete 
Beiträge können für die letzten zwei Jahre 
zurückgefordert und nicht entrichtete Beiträge 
für dieselbe Zeit nachgefordert werden. 

Schließlich wurde 8(uch vorgesorgt, daß die 
durch die Nichterhöhung der Einkommens­
grenze eingetretenen Härten rückwirkend 
wieder beseitigt werden. 

Im Artikel II wird bestimmt : Wenn 
Zusatzrenten oder Witwenbeihilfen wegen einer 
auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Er­
höhung des Einkommens in der Zeit vom 
1. Jänner 1957 bis zum Inkrafttreten des vor­
liegenden Gesetzesbeschlusses rechtskräftig ein­
gestellt oder gemindert oder wenn Elternrenten 
aus dem gleichen Grunde rechtskräftig einge­
stellt worden sind, ist auf Antrag der be­
treffenden Parteien die entzogene Leistung für 
den erwähnten Zeitraum in der Höhe nach­
zuzahlen, in der sie ohne die eingetretene Er­
höhung des Einkommens gebührt hätte. Der­
artige Anträge sind bis 31 .  März 1958 einzu­
bringen. 

Die Bestimmungen über die Erhöhung der 
Einkommensgrenze . treten mit dem der Kund­
machung nächstfolgenden Tag in Kraft. Alle 
übrigen Bestimmungen erlangen mit I .  Sep­
tember 1957 ihre Wirksamkeit. 

vVelche Kosten dem Bund durch die Er­
höhung der Einkommensgrenze entstehen wer­
den, läßt sich mangels geeigneter Rechnungs­
unterlagen zurzeit nicht abschätzen. Der Mehr­
aufwand des Bundes auf Grund der Erhöhung 
des Versicherungsbeitrages in der Kranken­
versicherung der Kriegshinterbliebenen wird 
auf 2,850.000 S geschätzt. Die Gesamtkosten 
der Novelle zum Kriegsopferversorgungsgesetz 
werden aber jedenfalls im Rahmen des Gesamt­
kredits bei Kapitel 15 gedeckt werden können. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß, der auf 
einen Initiativantrag der Abgeordneten Wim­
berger, Dengier und Genossen zurückgeht, 
wurde in der Sitzung des Nationalrates vom 
18. Juli 1957 einstimmig zum Beschluß 
erhoben. 

Der Ausschuß des Bundesrates für wirt_­
schaftliche Angelegenheiten hat gestern den 
Gesetzesbeschluß in Beratung gezogen und 
beschlossen, durch mich als Berichterstatter 
den A n t r a g  zu stellen, der Hohe Bundesrat 
möge gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
k e i n e n  E i n s p r u c h  erheben und ihm somit 
die verfassungsmäßig notwendige Zustimmung 
erteilen. 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Zum Wort 
hat sich Herr Bundesrat Dr. Prader gemeldet. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Prader: Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Im Kriegsopferver-
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sorgungsrecht hat in den letzten zwei Jahren 
oder, besser gesagt, in den letzten eineinhalb 
Jahren eine ganz bedeutende Aufwärtsent­
wicklung stattgefund-en. Nicht weniger als 
vier Gesetze, die sich mit diesen Anliegen 
beschäftigen, das heutige vorweg mitinbe­
griffen, konnten in diesem knappen Zeitraum 
unter Dach und Fach gebracht werden. 

Mit dem Gesetz vom 29. Februar 1956 
wurden die vordringlichsten und zurückge­
bliebensten Rentenleistungen zunächst um 
10 Prozent erhöht. Mit dem Gesetz vom 
18. Juli 1956 wurden Anpassungcn an die 
übrigen Sozialversicherungsgesetze durchge­
führt, und mit dem Gesetz vom 17.  Dezember 
1956 wurde der gewaltigste Schritt, nämlich 
eine bedeutende Aufwertung der Versorgungs­
leistungen, getan. 

Die mit diesem Gesetz erfolgte Aufwertung 
ist, wie schon der Herr Berichterstatter erwähnt 
hat, in zwei Etappen vorgesehen, von denen 
eine bereits mit Jänner dieses Jahres wirksam 
geworden ist, während die zweite und größere 
Etappe mit Beginn des nächsten Jahres 
Wirklichkeit werden soll. 

Neben diesen Gesetzen sind auch , eine 
Reihe anderer Gesetze und Maßnahmen den 
Kriegsopfern zugute gekommen. 

Dieser Entwicklung entsprechend hat sich 
auch der Aufwand im Budget für die Kriegs­
opferversorgung bedeutend erhöht. Er ist 
vom Jahre 1955 bis zum Jahre 1957 von 
1 .032,920.000 S auf 1 . 186,786.000 S, also 
um nicht weniger als 153,866.000 S gestiegen. 
Den weitaus überwiegenden Anteil daran 
beanspruchen die effektiven Versorgungs­
leistungen. Schon auf Grund der jetzt be­
stehenden gesetzlichen Verpflichtungen wird 
sich dieser Aufwand im nächsten Jahr um 
weitere 200 Millionen erhöhen, und auch das 
jetzt zur Beschlußfassung vorliegende Gesetz 
,bringt weitere Mehrbelastungen. 

Diese Entwicklung kann sich sicherlich 
sehen lassen, und viele Kriegsopfer anderer 
Staaten beneiden unsere Kriegsopfer um ihr 
Versorgungsrecht. Wenn die FPÖ und die 
KPÖ im Nationalrat wie immer auch bei 
diesem Gesetz Bemängelungen vorgebracht 
haben, so wird es zweckmäßig sein, wenn 
sie sich einmal diese Gegebenheiten sehr 
klar und deutlich, die KPÖ besonders in 
den Staaten des Ostens, vor Augen halten. 

Diese steile Aufwärtsentwicklung des Kriegs­
opferversorgungsrechtes ist nicht zuletzt auch 
ein Verdienst der besonders in den letzten 
beiden Jahren aktiven Tätigkeit der öster­
reichischen Kriegsopferorganisation. Diese 
Aufwärtsentwicklung ist aber auch eine ganz 
eindeutige Bestätigung der ÖVP-Prognose, 
daß die Grundlage' für die Besserstellung 

gerade der am schwersten zu Schaden ge­
kommenen Bevölkerungsteile die Aufwärts­
entwicklung unserer Wirtschaft ist und daß 
daher dort zunächst der Hebel angesetzt 
werden muß. 

Jeder Erfolg in der Wirtschaftspolitik spie­
gelt sich in den Sozialleistungen wider. Wir 
können uns alle sehr freuen, daß es so ge­
kommen ist. Der Raab-Kamitz-Kurs hat sich 
daher, wie wir vorausgesagt haben, nioht als 
Rentenklau, sondern als Rentenverbesserer 
erwiesen (Zwischenrufe) , und die konsequente 
Fortsetzung dieser Politik wird es möglich 
maohen, noch weitere Wünsche zu erfüllen, 
weil das Geld, das verteilt werden soll, zunächst 
erst erwirtschaftet werden muß. 

Wer duroh Lizitation, durch währungs­
gefährdende Maßnahmen, durch eine Politik 
der Optik und der Opportunität oder um 
eines parteipolitischen Vorteiles willen einen 
anderen Kurs als diesen so .. erfolgreioh be­
wiesenen zu steuern versucht, gefährdet die 
Stabilität und die weitere Aufwärtsentwioklung 
auf diesem Gebiet (Zwischenruf bei der SP(j: 
Preissteigerungen nicht ?) und somit auch 
die Erhöhung des Lebensstandards und ist 
daher in Wahrheit der riohtige Rentenklau. 

Eine billige Lohn-, Preis-, Tarif- oder 
Steuerpolitik, die einfach durch E:t:höhungen 
die in einem Wirtsohaftskörper entstehenden 
Löoher zu stopfen versucht, gaukelt ein Trug­
bild vor und ist geeignet, alles wieder zugrunde 
zu richten, was in den vergangenen Jahren 
unter so großen Opfern mühsam erreicht 
wurde. Die österreichisohe Bevölkerung hat 
es naoh den Erfahrungen mit den fünf Lohn­
und Preisabkommen schon sehr wohl ver­
standen und daher immer wieder diesem 
richtigen Grundsatz ihre Zustimmung gegeben, 
nämlich zuerst erwirtsohaften und dann ver­
teilen. Sie hat aber auch erkannt, daß eine 
Politik, die auf der einen Seite gibt und auf 
der anderen Seite nimmt, ein Bluff ist und 
zu keinem wirklichen Erfolg führen kann. 

Die Österreiohische Volkspartei fühlt sich 
daher mehr denn je verpflichtet, die bisherige 
gesunde Wirtschaftspolitik zu verteidigen 
und fortzusetzen und auoh weiterhin - ob 
Sie es hören wollen oder nioht I - den Raab­
Kamitz-Kurs zu steuern. 

An dem nunmehr zur Beschlußfassung 
vorliegenden Gesetzesbesohluß des National­
rates ist - abgesehen von der Tatsaohe 
der Erhöhung der Einkommensgrenzen, worauf 
der Herr Berichterstatter schon hingewiesen 
hat - besonders die neu eingeführte Be­
messungsmethode sehr erfreulich und als 
besonderer Fortschritt festzuhalten. Die bisher 
starren im Gesetze festgelegten Beträge, 
die für die Höhe der Einkommensgrenze 
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bestimmend waren, sind verschwunden und 
durch ein bewegliches System, das die Höhe 
der Einkommensgrenze zu der Höhe der 
Grund- und Zusatzrenten des Erwerbsunfähigen 
in bestimmte Relation bringt, ersetzt worden. 
Dadurch ist gewährleistet, daß bei einer 
künftigen Fortentwicklung des Kriegs opfer­
versorgungsrechtes die Frage der Erhöhung 
der Einkommensgrenzen nicht mehr wie bisher 
immer wieder neuerlich aufgerollt und zur 
Debatte gestellt werden muß. 

Der Familienstand ist bei der Einkommens­
grenze . ebenfalls angemessen berücksichtigt 
worden. 

Durch die Festlegung von starren Mindest­
beträgen als Untergrenze, vor allem durch 
die Höhe dieser Sätze sind praktisch die 
Auswirkungen der zweiten Etappe, die be­
kanntlich mit 1. Jänner nächsten Jahres 
wirksam werden sollte, mit Rücksicht auf 
diese Einkommensgrenze nunmehr um ein 
halbes Jahr bereits vorgezogen worden. Wenn 
auch die Erhöhung der Einkommensgrenze 
praktisch eine folgerichtige Entwicklung der 
Erhöhung der Sozialrenten mit 1 .  Jänner 1957 
war, bringt diese neuerliche Maßnahme doch 
auch eine effektive Erhöhung des Realein­
kommens der Zusatz- und Elternrentenemp­
fänger, also eines besonders bedürftigen Teiles 
unserer Mitbürger, worüber wir uns ganz 
besonders freuen dürfen. 

Im Sozialausschuß des Nationalrates wurde 
noch durch die Einfügung des jetzigen Arti­
kels II eine über den ursprünglichen Antrag 
hinausgehende Verbesserung zusätzlich er­
reicht. Diese Einfügung bedeutet praktisch, 
daß die auf Grund der derzeit, vor Verlaut­
barung des heute zu beschließenden Gesetzes 
geltenden Rechtslage erfolgte Einstellung oder 
Verminderung der Elternrenten, Zusatzrenten 
und Witwenbeihilfen nunmehr wieder mit 
dem Datum 1 .  Jänner 1957 rückgängig ge­
macht wird, wenn von den betreffenden 
Versorgungsberechtigten ein solcher Antrag 
bis Ende März nächsten Jahres - und das 
ist eine angemessene und ausreichende Zeit­
spanne . - gestellt wird. Diese Ergänzung 
wird sicherlich in den betroffenen Kreisen 
mit einer ganz besonderen Befrierugung auf­
genommen werden. 

Von den Redner.n der FPÖ und der KPÖ 
wurde die in diesem Zusammenhang erfolgte 
Erhöhung der Versicherungsbeiträge in der 
Krankenversicherung der Kriegsopfer beson­
ders bemängelt. Hiezu darf zunächst fest­
gestellt werden, und zwar ganz objektiv, 
daß die Krankenversicherung der Kriegsopfer 
außerordentlich großzügig geregelt und ge­
ordnet ist. Aber schon um des Versicherungs­
prinzipes -willen müssen die erhöhten Auf-

wendungen seit dem Jahre 1954, in dem 
letztmalig die jetzt noch geltenden Sätze 
festgelegt wurden, einfach zur Kenntnis ge­
nommen werden. Der Versicherungsbeitrag 
ist - auch das hat ja der Herr Bericht­
erstatter schon im einzelnen ausgeführt -
von . 25 S auf 38 S für die Hauptversicherten 
und von 5 S auf 8 S für die Zusatzrenten 
erhöht worden. Hievon sind von den Zusatz­
versicherten gegenüber dem bisherigen Zu­
stand im Monat nur 4 S mehr zu tragen, 
26 S werden vom Bund bezahlt. Für die 
Zusatzversicherten - das sind praktisch die 
Familienangehörigen trägt diese Er­
höhungen und überhaupt den gesamten Betrag 
zur Gänze der Bund ; eine vielleicht bis­
her noch nicht richtig gewürdigte familien­
fördernde Maßnahme zugunsten der Kriegs­
opfer ! 

Die Beitragserhöhung trifft daher am aller­
wenigsten die Kriegsopfer, sondern in ganz, 
ganz überwiegendem Ausmaß den Bund, und 
der hiefür erforderliche Mehraufwand wird 
ungefähr mit 3 Millionen Schilling ange­
nommen. 

Schwierigkeiten - und es freut mich, 
daß ich hier besonders in Anwesenheit des 
Herrn Sozialministers darauf hinweisen kann -
gibt es in der Praxis bei der Beurteilung, 
ob Eltern von Kriegsopfern, wenn sie Gewerbe­
treibende oder besonders wenn sie Landwirte 
sind, die Einkommensgrenze erreichen oder 
nicht. Hier, glaube ich, muß noch eine prä­
zisere Methode entwickelt werden, etwa bei 
den Landwirten unter Heranziehung des Ein­
heitswertes, um im Einzelfalle zu einer be­
friedigenden und gerechten Beurteilung zu 
kommen. 

Erfreulicherweise dürfen wir auch fest­
stellen, daß der Aufforderung des Bundes­
rates, die anläßlich der Beschlußfassung über 
die im Dezember vorigen Jahres verab­
schiedete Novelle zum Kriegsopferversorgungs­
gesetz ergangen ist, nämlich das geltende 
Kriegsopferrecht wiederzuverlautbaren und da­
mit auch allen wieder zugänglich zu machen, 
so rasch entsprochen wurde. Die Wieder­
verlautbarung, die inzwischen im Bundes­
gesetzblatt erschienen ist, und der in dieser 
Wiederverlautbarung aufgezählte Gesetzes­
wust machen klar, wie vordringlich diese 
Neukodifikation für die Handhabung des 
Gesetzes durch den einzelnen Staatsbürger 
war. 

Sicherlich sind durch die bisherigen Kriegs­
opfergesetze noch - nicht alle Wünsohe der 
Kriegsopfer erfüllt. Noch ist nicht alles 
geschehen, was gerechterweise geschehen sollte. 
Aber systematisch wird hier ein Stein auf 
den andern aufgebaut. Diese Entwicklung 
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darf umso mehr gewürdigt werden, als gerade 
jetzt wieder ungeheuerliche Forderungen an 
den Staat gestellt werden, von denen viele 
trotz ihrer inneren Berechtigung noch nicht 
erfüllt werden können. Umso beachtlicher 
ist es daher, daß für die Kriegsopfer in so 
rascher Folge immer wieder etwas gemacht 
werden konnte und daß diese daher aus der 
Rolle der Stiefkinder immer mehr in die 
Position einer besonderen Berücksichtigung hin­
überwechseln. Es ist dankenswert, welches 
Verständnis die österreichische Bevölkerung, 
besonders auch jene Kreise, deren Eigen­
wünsche immer wieder zurückstehen mußten, 
den Existenzfragen der Kriegsopfer stets 
großzügigst und ohne Murren entgegengebracht 
hat. Djese Haltung des Volkes und schließlich 
auch seiner Vertreter wird die beste und 
festeste Gewähr für eine gesunde Entwicklung 
unseres jungen Bundesheeres sein. 

Im Zuge dieser Entwicklung sind be­
reits neuerlich Gespräche angebahnt worden, 
um zu überprüfen, ob nicht außer dem heute 
zu beschließenden Gesetz noch zusätzlich 
etwas für die Kriegsopfer getan werden 
kann, um auf diese Weise dem von der Kriegs­
opferorganisation erstellten Idealprogramm 
immer näherzukommen. Ich darf der be­
rechtigten Erwartung Ausdruck geben, daß 
diese Gespräche ebenso erfolgreich �u Ende 
geführt werden können wie die gleichen 
Gespräche im vergangenen Jahr. 

Mit Befriedigung können wir auch fest­
stellen, daß der vom Sozialministerium ver­
sandte Entwurf eines eigenen Heeresversor­
gungsgesetzes für allfällige Dienstbeschädigte 
des jungen Bundesheeres endgültig aus der 
Diskussion verschwunden ist und daher der 
Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung aller 
durch eine WehrdienstJeistung in Österreich 
zu Schaden gekommenen Bürger gewahrt 
bleiben wird. 

In einigen Belangen allerdings, die ebenfalls 
in die Kriegsopferversorgung hineinspielen, 
sind bedauerlicherweise noch Wünsche offen. 
die zwar in ihrer Berechtigung größtenteils 
schon anerkannt sind und außerdem den 
Staat nicht vor weitere finanzielle Probleme 
stellen, die aber dennoch noch nicht erfüllt 
wurden. In diesem Zusammenhang darf ich 
neuerdings - ich habe bereits mehrmals 
bei ähnlichen Anlässen eindringlichst darauf 
hingewiesen - an das Bundeskanzleramt 
den Appell richten, doch gerade die Wünsche 
der Kriegsbeschädigten im öffentlichen Dienst 
im Sinne der seit langem laufenden Be­
sprechungen einer Erledigung zuzuführen. Es 
sind dies Fragen, die für viele Kriegsopfer 
von existentieller und auch von hoher gesund­
heitlicher Bedeutung sind. Die Fragen der 

Pragmatisierung; der besonderen Berücksich­
tigung bei Dienstprüfungen entsprechend dem 
Kriegsschaden, des Zusatzurlaubes, der Nicht­
anrechnung einer Heilstättenbehandlung auf 
den Urlaub wie auch der begünstigten Ver­
sorgung bei einem durch ein Kriegsleiden 
bedingten vorzeitigen Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienstverhältnis sind dringende An­
liegen. Da der beiderseitige Wille zu einet' 
einvernehmlichen Lösung bereits mehrfach 
ausgesprochen wurde, dürfte es doch nicht 
allzu schwer sein, hier endlich auch Taten 
zu -setzen. 

Einen zusätzlichen Wunsch der Kriegsopfer 
darf ich nochmals öffentlich anmelden, nämlich 
die Erhöhung der Steuerfreibeträge für die 
Kriegsopfer, die in ihrem jetzigen Ausmaß 
als nicht mehr entsprechend anzusehen sind, 
weil sie durch die vielfachen Steuersenkungen 
in ihrem effektiven Wert bedeutend ver­
mindert wurden. Durch eine Erhöhung dieser 
Freibeträge könnten die von der Allgemeinheit 
so sehr begrüßten Steuersenkungen für die 
Kriegsopfer besonders wirksam gestaltet wer­
den. Hiebei wäre es auch angebracht, die 
Kriegerwitwen, wie das früher schon einmal 
der Fall war, wieder in die Gewährung dieser 
Steuerfrei beträge einzub�ziehen. 

Es ist die besondere Triebfeder der Wirt. 
schafts- und Sozialpolitik der Österreichischen 
Volkspartei, immer mehr zu einer gerechteren 
Verteilung des Sozialproduktes unseres Volkes 
zu kommen und vor allem die Grundlage 
unserer staatlichen Existenz, nämlich unsere 
Familien, immer mehr zu stärken und zu 
schützen. Gerade jetzt sind wieder Be­
strebungen im Gange, neue Wege der Sozial­
politik, der unmittelbaren und persönlichen 
Mitbeteiligung der Arbeiter am Ertrag ihres 
Unternehmens, in größerem Ausmaß zu gehen, 
um dadurch nicht nur die Produktion, den 
Arbeitserfolg und dadurch die Leistungs­
fähigkeit unserer gesamten Wirtschaft zu 
stärken und zu fördern, sondern auch um 
den Arbeitsertrag der Arbeiter zu steigern 
und dadurch einen wirksamen Schutzdamm 
gegen die Unfreiheit und gegen jeden Zwang 
zu errichten. Wir sind dessen sicher, daß 
das Volk auch künftighin dieser Entwicklung 
seine Zustimmung und tatkräftigste Unter­
stützung geben wird. 

In diesem Sinne wird auch die Österrei­
chische Volkspartei freudig und vorbehaltslos 
diesem Gesetz ihre Zustimmung geben. (Leb­
hafter Beifall bei der ÖVP.j 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Zum Wort 
hat sich der Herr Bundesrat Suchanek ge­
meldet. 

Bundesrat Suchanek: Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! - Auch meine Fraktion 
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begrüßt die Novelle betreffend die Abände- von einem Proksch-Kurs in der Sozialversiche­
rungen und Ergänzungen des Kriegsopferver- rung gehört ? (Bundesrat Kro ye r :  Wald­
sorgungsgesetzes, die heute dem Hohen Haus brunner-Kurs !) Wir haben in diesen Dingen 
zur Beschlußfassung vorliegt. Es ist ja eine noch immer der Sachlichkeit den Vorrang 
bekannte Tatsache, daß all die Initiative in eingeräumt, aber Sie können es nicht lassen 
erster Linie von dem über den Parteien stehenden und versuchen immer wieder, den tatsächlich 
Kriegsopferverband ausgeht, und es ist ebenso erfreulichen Aufstieg unseres Landes den 
bekannt, daß dieses vom Kriegsopferverband Künsten - den Schwarzkünsten möchte ich 
erarbeitete Forderungsprogramm bei unserem beinahe sagen -·zweier Persönlichkeiten zuzu­
derzeitigen Minister für soziale Verwaltung in · schreiben. ( Bundesrat Po r g e s ,'  "Schwarz­
allen Belangen das größte Verständnis und die künste" ist gut !) 
größte Förderung finden konnte. 

Der heute dem Hohen Haus vorliegende Ge­
setzentwurf ist ein Teilstück des Forderungs­
programms des Kriegsopferverbandes, und 
wir sind froh und · schätzen uns glücklich, daß 
wir gerade in dieser Frage zu einer derart 
raschen Einigung und raschen Gesetzwerdung 
gekommen sind. Ich war nur etwas überrascht, 
als mein Herr Vorredner das Ergebnis der in 
den letzten Jahren wesentlich verbesserten 
Vorsorge für die Kriegsopfer einem einzigen 
Umstand, nämlich dem heute schon so 
sagenhaft gewordenen Raab-Kamitz-Kurs, 
zuschrieb. 

Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, so einfach dürfen wir es uns ja doch 
nicht machen. Es sind heute hier in diesem 
Hohen Hause einige Gesetze beschlossen wor­
den, bei deren Diskussion die einzelnen 
Debattenredner immer wieder auf die Not­
wendigkeit der Zusammenarbeit der beiden 
Regierungsparteien hingewiesen haben. Sie 
haben hier Aspekte für künftige Entschei­
dungen auf Gebieten entwickelt, die äußerst 
heikel sind und die wirklich eine innere Bereit­
schaft beider Regierungsparteien voraussetzen, 
um sie überhaupt zu einer Lösung bringen zu 
können. Ich glaube, was für den kulturellen 
Sektor gilt, muß für die wirtschaftliche W ohl­
fahrt unseres Landes zumindest im gleichen 
Ausmaß geIten. Sowenig wie sich eine Partei 
den Vorsatz nt;lhmen dürfte, kulturpolitische 
Gesetze nach eigenen Gesichtspunkten zum 
Durchbruch zu bringen, ebenso wenig wird 
irgendeine der beiden großen Parteien in 
der Lage sein, ein Wirtschaftsprogramm zu 
entwickeln, das nur allein ihrer eigenen Ten­
denz entspricht, oder in der Lage sein, das Er­
gebnis der österreichischen Volkswirtschaft 
wirklich nur ihren eigenen Bemühungen zu­
schreiben zu können. Wir lehnen daher jeden 
Persönlichkeitskult gerade in wirtschaftspoli­
tischen Fragen und in Fragen, in denen es um 
die Existenz des gesamten österreichischen 
Volkes geht, rundweg ab und können uns 
nicht damit befreunden, dies irgendeiner Einzel­
person zuzuschreiben. (Lebhafter Beifall bei 
der SP().) Haben Sie, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, von uns schon einmal 

Das Ergebnis, mit dem wir heute zufrieden 
sind und das wir begrüßen, liegt in seinen 
tieferen Ursachen ganz woanders . Oder haben 
Sie vergessen, welche Opfer die gesamte äster­
reichische Bevölkerung in den Jahren des 
tatsächlichen Aufbaues auf sich genommen hat ? 
Haben Sie vergessen, unter welchen Bedin­
gungen die österreichischen Arbeiter und Ange­
stellten - ich gebe zu, auch die Unternehmer ­
darangegangen sind, die österreichische Wirt­
schaft wieder in Schwung und in Gang zu 
bringen ? Glauben Sie nicht, daß dort die 
Wurzel des Wiederaufstieges Österreichs zu 
suchen ist � Oder wollen Sie vielleicht leugnen, 
daß gerade das · Wiedererwachen oder das Ent­
stehen eines österreichischen Selbstbewußt­
seins, das Besinnen auf die eigene Kraft auch 
entscheidend dazu beigetragen hat, die ge­
samte österreichische Wirtschaft wieder in 
Schwung zu bringen � Und immer wieder sind 
wir es gewesen . . .  (Zwischenruf bei der (1 V P.) 
Nein, ich habe konzediert : auch die Unter­
nehmer ! Sie haben vielleicht nicht richtig mit­
gehört, Herr Kollege ! Auch diese haben ihren 
Teil dazu beigetragen, wir wollen es nicht 
schmälern. Wir sind nicht so, daß wir nur etwas 
für einen Teil oder eine Klasse unseres Volkes 
in Anspruch nehmen wollen. 

Aber erinnern Sie sich nicht der letzten Ent­
wicklungen, die wir vor nicht allzu langer Zeit 
in unserem Lande gerade wiederum feststellen 
mußten, als es schien, als ob es kaum mehr 
möglich sei, das Verhältnis zwischen den Ein­
kommen und nen Lebenshaltungskosten irgend­
wie auszubalancieren ? Und erinnern Sie sich 
nicht an die Bemühungen, die gerade von 
sozialistischer Seite durch den Präsidenten des 
Gewerkschaftsbundes Böhm und andere unter­
nommen worden sind, um hier mit der anderen 
Seite doch ins Gespräch zu kommen, die Wirt­
schaftskommission einzuberufen und dort Maß­
nahmen zu beschließen, die einigermaßen 
geeignet sein könnten, die Stabilität der öster­
reichischen Wirtschaft und der österreichischen 
Währung herbeizuführen � 

Und hier hat mein Vorredner, ich möchte 
sagen, mit erhobener Stimme, zu unseren 
Bänken gerichtet, es so dargestellt, als ob die 
Arbeiter- und Angestelltenschaft durch erhöhte 
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Lohnforderungen wiederum einmal daran wäre, 
die Stabilität der österreiohischen Wirtschaft 
zu gefährden. (Bundesrat Dr. P rade r :  Das 
hat niemand gesagt !) So ist es dooh nicht ! 
Der Vorwurf, durch ungerechtfertigte Preis­
erhöhungen die Stabilität der Wirtschaft zu 
gefährden, ist heute schon einige Male hier 
erhoben worden. Ich möchte sagen, daß gerade 
die Bereitschaft des Gewerkschaftsbundes und 
die Bereitschaft auch der sozialistischen Frak­
tion, sich diesen Wünschen und diesen Be­
dürfnissen unterzuordnen, auf Lohnforderungen 
zu verzichten, sich quasi einem Schiedsspruch 
der Wirtschaftskommission zu- unterwerfen, 
von. diesen Stellen bisher restlos eingehalten 
wurde. 

Wir müssen aber gerad� in der letzten Zeit 
feststellen, daß die Verpflichtungen auf der 
Gegenseite nicht mit dieser Konsequenz be­
achtet werden. Wir stellen fest, daß in der 
letzten Zeit wesentliche Erhöhungen der Lebens­
haltungskosten eingetreten sind, die keines­
falls auf eine Erhöhung der Löhne zurück­
zuführen sind, sondern die, zugegeben, zum 
Teil konjunkturbedingt sein mögen, die saison­
bedingt sein mögen, die aber auf der anderen 
Seite in einem nicht zu verantwortenden 
Besitz- und Gewinnstreben ihre tiefere Wurzel 
haben. 

19. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 17. Juli 1957 : Bundesgesetz, mit dem das 
Kundmachungspatent zur Gewerbeordnung und 
die Gewerbeordnung geändert werden (Gewerbe­

ordnungsnovelle 1957) 

20. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 17. Juli 1957 : Bundesgesetz, mit dem das 
Gesetz vom 26. Dezember 1893, RGBI. Nr. 193, 
in der Fassung der Gewerbeordnungsnovelle 
1935, BGBl. Nr. 548, betreffend die Regelung 
der konzessionierten Baugewerbe, ergänzt und 

geändert wird 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Wir kom­
men nunmehr zu den Punkten 19 und 20 der 
heutigen Tagesordnung, üb�r die die Debatte 
ebenfalls unter einem abgeführt wird. 

. Es sind dies : 
1 .  die Gewerbeordnungsnovelle 1957 und 
2. die Ergänzung und Änderung des Gesetzes, 

betreffend die . Regelung der konzessionierten 
Baugewerbe. 

Zuerst werden die zwei Berichterstatter ihre 
Berichte geben, sodann wird die Debatte unter 
einem abgeführt. 

Berichterstatter zum Punkt 19 ist Herr 
Bundesrat Kuchner. Ich ersuche ihn um seinen 
Bericht. 

Ich glaube daher, wenn wir uns hier über die Berichterstatter Kuchner : Hoher Bundesrat ! 
Stabilität der österreichischen Volkswirtschaft Meine Damen und Herren !  Der vorliegende 
unterhalten, so nehmen wir doch endlich ein- Gesetzesbeschluß des Nationalrates : Bundes­
mal zur Kenntnis, daß es gerade auf dem gesetz, mit dem das Kundmachungspatent zur 
Gebiete der österreichischen Volkswirtschaft Gewerbeordnung und die Gewerbeordnung 
nicht eine einzelne Partei für sich in Anspruch selbst geändert werden - Kurztitel : Gewerbe­
nehmen kann, die Stabilität herbeigeführt oder ordnungsnovelle 1957 -, verfolgt zwei Ab­
den wirtschaftlichen Aufstieg Österreichs be- sichten : 
gründet zu haben. Nehmen wir einmal zur Einerseits war es notwendig, anpassende 
Kenntnis, daß gerade auf diesem Gebiet die gesetzliche Bestimmungen zu schaffen, 
Mitarbeit der gesamten österreichichen Be- die durch bereits durchgeführte Neuregelungen 
völkerung notwendig ist ! auf anderen Rechtsgebieten notwendig ge-

worden sind. Diese betreffen das Eisenbahn-
. Und in diesem Sinne würde ich Sie im Inter- gesetz 1957, teilweise Neugestaltungen des 

esse einer weiteren Zusammenarbeit bitten, Presserechtes und sozusagen im voraus auch 
doch endlich das Märchen vom Raab-Kamitz- schon die künftige Gestaltung des Luftfahrt­
Kurs aufzugeben und zur Kenntnis zu neh- rechtes. 
men, daß den Aufsti�g der österreichischen 
Wirtschaft; die gesamte österreichische Bevöl-

Diese Gelegenheit wurde zum Anlaß ge-

kerung für sich erarbeitet hat. (Beifall bei
· nommen, gleichzeitig einige besonders vor­

der SPÖ.) dringliche Ergänzungen der Gewerbeordnung 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl: Zum Wort 
hat sich niemand mehr gemeldet. Wünscht der 
Herr Berichterstatter das Schlußwort 1 ---'" Er 
verzichtet. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

. Bei der A b 8 t i m m ung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Gesetzesbeschluß de8 Nationalrates 
k e in e n  E in 8 p r u c h  zu erheben. 

vorzunehmen, von denen besonders bestimmte 
Erwerbstätigkeiten technischer Natur, wie 
Baumeister, Technische Büros und so weiter, 
und das gewerbsmäßige Inverkehrbringen von 
Maschinen mit bestimmten Schutzvorrichtlin� · 
gen betroffen sind. So soll die Verfassung von 
baureifen Plänen für Hoch- , und Tiefbauten 
- abgesehen von den Ziviltechnikern - den 
Baumeistern vorbehalten werden und für die 
Tätigkeit der Technischen Büros ein besonderer 
Befähigungsnachweis verlangt werden. Was 
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die Bestimmungen ü.ber die Inbetriebsetzung Ausführung von Zimmermannsarbeiten mit 
von Maschinen mit bestimmten Schutzvor. eigenem Pertronal im Hinblick auf die dadurch 
richtungen betrifft, waren diese bisher nur auf eintretende Schädigung des Gewerbestandes 
" für gewerbliche Zwecke bestimmte Maschinen�' der Zimmermeister unvertretbar. Diesem TIm.­
beschränkt. Die zunehmende Verwendung von stand trägt die Regierungsvorlage Rechnung. 
Maschinen im Bereich der Landwirtschaft und . Ich bitte das Hohe Ha.u8, gegen die vor� 
insbesondere auch im Haushalt, wo sie größten. liegendeGesetzesänderung keinen Einspru c h 
teils von ungelernten Kräften bedient werden, zu erheben. 
macht heute die zwingende Vorschreibung von 

V ·t. .d  St 11 t t Flöttl · Z m' Wo· ... t . . . orSl zen er- e ver re er . u CI. SchutzVOITlchtungen fast noch notwendIger 
. t '  d ld t WU" kommen ·zur Ab. Is . bli h B . h 18 meman geme e .  a 1m gewer c en erelC . 
t' 

. - . 
. . .  s Inunung. 

WIe schon In der RegIerungsvorlage auge- . .. , 
deutet und bei der Behandlung im Nationalrat Bez

.
der getrennt durchgefuhrten A �8 h mmung 

ausdrückIieh erklärt wurde, trägt die Gewerbe- besohließt der BU�8rat, gege,!" bez� Gesetzes­
ordnungsnovelle 1957 zwar nicht allen Ab. beschZüsf]e des Nationalrates ke z)'t e n E z n s pruc h  

änderungswünschen Rechnung, es sollen aber zu erheben. 
bis zu einer umfassenden Neugestaltung 
des Gewerberechtes wenigstens jene Ände­
rungen vorgenommen werden, die nicht 
mehr länger hinausgezogen werden können 
und über die eine Einigung aller beteiligten 
Kreise bereits erfolgt ist. 

-

Ich b e  an t r a g  e namens des Ausschusses 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, die Ge. 
werbeordnungsnovelle 1 957 ohne Einspruch 
zu verabschieden. 

Vorsitzender · Stellvertreter Flöttl : Zu 
Punkt 20 ist der Herr Bundesrat Ing. Helbich 
Berichterstatter . Ich bitte ihn um seinen 
Bericht. 

21. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 17. ' Juli 1957; Bundesgesetz über das 
Recht zur Führung der Flagge der Republik 

Österreich .
zur See (Seeflaggengesetz) 

Vorsitzender-Stellvertreter Flöttl : Wir ge, 
langen nunmehr zum 21 .  Punkt ' der Tages. 
ordnung : Seefiaggengesetz. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Suchanek. Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Suchanek : Hohes Haus I 
Meine Damen und Herren ! Der vorliegende 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates regelt das .' 
Recht zur Führung der österreichischen Flagge 

Berichterstatter Ing. Helbich : Hohes Haus ! zur See. 
Vorliegende Regierungsvorlage behandelt ein Die Erklärung von Barcelona vom 21 . April 
Bundesgesetz, mit dem das Gesetz vom 1921 (BGBI. Nr. 430/1924) billigt grund-
26. Dezember 1 893 in der Fassung der Gewerbe� sätzlich auch Staa.ten ohne Meeresküste das 
ordnungsnoveUe, BGBl. Nr. 548/1935, betreffend Recht zur Führung einer eigenen Seefiagge 
die Regelung der konzessionierten Baugewerbe, zu. 
ergänzt und abgeändert werden soll. Von diesem Rechte hatte Österreich bisher 

Die Regierungsvorlage hat eine Regelung keinen Gebrauch gemacht, da mit dem Ver­
auf dem Gebiete des Baugewerbes zum Gegen- luste seiner Seehäfen im Jahre 1918 die bis 
stand, derzufolge die Verfassung von bau· dahin blühende Handelsschiffahrt ihr Ende 
reifen Pliinen für Hoch- und Tiefbauten, abge. fand und damit zwangsweise auch eine Ent· 
sehen von den Ziviltechnikern, den Bau- fremdung von dem Gedanken eines eigenen 
gewerbetreibenden vorbehalten werden soll. Seehandels und einer eigenen Seeschiffahrt 
Den Technischen Büros werden nunmehr eintrat. ÖsterreIch ist damit einer jener 
bestimmte Rechte, wie die Verfassung von Vor- wenigen Bmnenstaaten geworden, der zum 
entwürfen, eingeräumt. Des weiteren wird zur oftmaligen Nachteile seiner Wirtschaft über 
Regierungsvorlage bemerkt : keine Seeschiffa.hrt mit eigenen Schiffen ver· 

§ 2 des Baugewerbegesetzes berechtigt Bau- fügt. 
meister, ausgenommen in Wien und in fünf Seit dem Jahre 1 945 ist jedoch eine be­
Landeshauptstädten, die für die Ausführung deutende Änderung in der Richtung des 
von Bauten erforderlichen Arbeiten anderer österreichischen Außenhandels durch den Weg­
Baugewerbe, insbesondere auch des Zimmer. fall großer Teile Siidosteuropas als HandeJs.. 
mannsgewerbes, mit eigenem Hilfspersonal -partner eingetreten. Dies ha.t zu einer wesent­
auszuführen. lichen Zunahme des überseeischen Geschäftes 

Da sich nun die Verhältnisse maßgebend geführt, was eine bedeutend stärk:ere In­
geändert haben und nunmehr hinreichend anspruchnahme von Schiffsraum der Hoch- ' 
selbständige konzessionierte Zimmermeister zur seeschiffahrt zur Folge hat. Österreich �nd 
Verfügung stehen, wäre die weitere Aufrecht· seine WirtSchaft m:üssen j�hl'lloh b�eutellde 
erhaltung der Berechtigung der B�umeiste.l' zur Beträge in aus}(i.ndischer Währung zur Be-
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zahlung der anerlaufenden Seefrachten flüssig- satzung, des Befähigungsnachweises der Be­
machen, die beim Betriebe einer eigenen satzung und der Anzahl der Besatzung auf­
Hochseeschiffahrt zu einem wesentlichen Teile erlegt werden können. 
in einheimischer Währung abgedeckt werden Die §§ 6 und 7 regeln die Aufnahme von 
könnten. Schiffen, die mit dem Rechte zur Führung 

Aber nicht nur wirtschaftspolitische Er- der Seeflagge ausgestattet sind, in die Schiffs­
wägungen lassen den Gedanken einer eigenen register, beziehungsweise die Ausstattung der­
Seeschiffahrt immer festere Formen an- selben mit Flaggenzeugnis beziehungsweise 
nehmen. Auch die österreichische Neutra- Schiffszertifikat. 
lität läßt es geboten erscheinen, daß § 8 zählt taxativ die Fälle auf, in welchen 
Österreich ein modernes . Seeflaggengesetz das Recht zur Führung der Seeflagge zwingend 
schafft, welches Schiffe, die im Dienste seines zu entziehen ist. 
Außenhandels fahren, unter die Rechtsgrund- Durch § 9 wird die Einhaltung allgemein 
lage seiner Neutralität stellt. anerkannter Übereinkommen, Gebräuche und 

Der Gesetzesbeschluß des Nationalrates Regeln der Schiffahrt, obwohl Österreich 
stellt somit den ersten Schritt zur Gesamt- seinen Beitritt zu einer Reihe in Frage 
kodifikation eines österreichischen Seerechtes kommender internationaler Übereinkommen 
dar, die erst nach Sammlung der unerläßlich formell noch' nicht erklärt hat, für ve�bindlich 
notwendigen Erfahrungen entsprechende For- erklärt. 
men annehmen wird können. Der § 10 enthält Bestimmungen zur Sicher-

Zu den einzelnen,. Gesetzesbestimmungen ist stellung des erforderlichen Schiffsraumes in 
zu bemerken : Notzeiten. Hier wird ein gesetzlicher Kontra-

Der § 1 qualifiziert ein Hochseeschiff als hierungszwa�g festgel�gt, u� die Versorgung 
österreichisch durch die Verleihung des Rechtes ' des Land�s m .�otzelten slC�e:zustellen und 
zur Führung der Flagge der Republik Öster- dadurch �e politische �eu�ralitat bes�er wah­
reich zur See, kurz "Seeflagge" genannt. Er re� zu �onnen. Im Hmblicke auf die Tr�g­
kleidet die Form der Verleihung in einen w:eIte emer solch�n Z�angsma�na�me

. 
WIrd 

förmlichen Verwaltungsakt und behält diesen dIeser Vo�gang .� die Zustandlgkelt der 
dem Bundesministerium für Verkehr und BundesregIerung ubertragen. 
Elektrizitätswirtschaft vor. § 11 beschreibt die Seeflagge. 

§ 2 Abs. 1 zählt die wirtschaftlichen Vor- Der § 12 enthält Bestimmungen über die 
'aussetzungen auf, unter welchen einem Schiff Beschriftung von Schiffen, denen das Recht 
das Recht zur Führung der Seeflagge ver- zur Führung der Seeflagge zuerkannt wurde. 
liehen werden darf. Er folgt hiebei den all- § 13 behandelt das Zusammenwirken des 
gemein geltenden seerechtlichen übungen und Bundesministeriums für Verkehr und Elek. 
trifft Vorsorge für die Wahrung des öster- trizitätswirtschaft mit dem das Seeschiffs. 
reichischen Charakters eines Schiffes durch register führenden . Gerichte. 
Sicherstellung eines Mindestmaßes an öster- § 14 enthält die Strafbestimmungen. ;;�iS:hem finanziellem und wirtschaftlichem § 1 5  beinhaltet die Aufhebung bisher 

1 u .  
geltender einschlägiger Rechtsvorschriften und 

Absatz 2 regelt den Einfluß des öster- die Geltungsdauer des Gesetzes, die mit 
reichischen Anteiles im Sinne des Absatzes 1 31 . Juli 1960 befristet ist. 
und setzt Bund, Länder und Gemeinden 
österreichischen Staatsbürgern gleich. 

§ 3 reg�lt die sonstigen zur Verleihung 
des Rechtes zur Führung der Seeflagge er­
forderlichen Voraussetzungen, soweit sie ins­
besondere zum Schutze der Neutralität und 
des Ansehens der Republik Österreich sowie 
zum Schutze und zur Sicherheit der Fahr­
gäste, der Besatzung, der beförderten Güter 
und des Schiffes selbst erforderlich sind. 

§ 4 bestimmt, daß das Recht zur Führung 
der Seeflagge über Antrag des Eigentümers 
oder Nutzungsberechtigten auf bestimmte oder 
unbestimmte Zeit verliehen werden kann. 

§ 5 zählt · die Verpflichtungen auf, die mit 
dem Verleihungsbescheid hinsichtlieh Ver­
wendung österreiehischer Staatsbürger als Be-

Im § 16 wird mit der Durchführung dieses Ge­
setzes, soweit nichts anderes bestimmt ist� 
das Bundesministerium für Verkehr und Elek­
trizitätswirtschaft, hinsichtlich des § 7, § 10 
Abs. 2 bis 4 und § 13  im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Justiz betraut. 

Hohes Haus ! Der Ausschuß für wirt. 
schaftliche Angelegenheiten hat sich in seiner 
gestrigen Sitzung mit dem vorliegenden Ge­
setzes beschluß des Nationalrates eingehend 
beschäftigt und hat mich ermächtigt, dem 
Hohen Hause den A nt r ag zu stellen, gegen 
diesen Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k e i n e n  E i n s pr u c h  zu erheben. 

Vorsitzender (der wieder . die Verhandlungs­
leitung übernommen hat) : Zum Wort hat sich 
niemand gemeldet. 
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Wir schreiten zur Abstimmung. 
Bei der A b s t i m m u n g  beschließt der Bundes­

rat, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational­
rates k e i n e n  Ei nspru c h  zu erheben. 

22. Punkt : Beschluß des Nationalrates vom 
17. Juli 1957 : Abkommen zwischen der Repu­
blik Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, betreffend die Regelung tech­
nischer und kommerzieller Fragen der Donau-

schiffahrt 

Vorsitzender : Wir gelangen nun zum 
22. Punkt der Tagesordnung : Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der 

, Union der · Sozialistischen Sowjetrepubliken, 
betreffend die Regelung technischer und 
kommerzieller Fragen · der Donauschiffahrt. 

Berichterstatter ist wiederum Herr Bundes­
rat Suchanek. Ich bitte ihn, zum Gegen­
stand zu referieren. 

Berichterstatter Suchanek : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Im Dezember 
des Jahres 1955 begannen Verhandlungen 
zwischen Österreich und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Re­
gelung technischer und kommerzieller Fragen 
der Donauschiffahrt. Nach überwindung ver­
schiedener Schwierigkeiten konnten diese 
schließlich im März dieses Jahres beendet 
werden. 

Als Ergebnis dieser Verhandlungen wurde 
ein Abkommen unterzeichnet, das dem Hohen 
Hause heute als Beschluß des Nationalrates 
zur Beratung vorliegt. 

Dieses Abkommen bedarf deswegen der 
parlamentarischen Genehmigung, da es in 
mehreren Punkten im Widerspruche zU sonsti­
gen gesetzlichen Bestimmungen steht und 
gesetz ändernd wirkt. 

Österreich hat bereits mit allen anderen 
Donauuferstaaten entsprechende Abkommen 
getroffen, sodaß sich dieses gegenständliche 
als letztes in den Kreis der übrigen einfügt 
und damit der österreichischen Schiffahrt 

Im Artikel 2 sichern sich die Vertrag­
schließenden Teile gegenseitige Meistbegünsti­
gung hinsichtlich Hafenaufenthalt, Be­
nützung von Hafeneinrichtungen und Ver; 
sorgung der Schiffe zu. Obligatorische Lotsen­
pflicht besteht nicht ; Lotsenhilfe ist aber 
auf Verlangen zu leisten. 

Im Artikel 3 wird festgelegt, daß für die 
Handelsschiffe die gesetzlichen Bestimmungen 
des betreffenden Uferstaates gelten. Die Vor­
schriften, die sich auf den Bau und die Aus­
rüstung der Schiffe beziehen, werden gegen­
seitig anerkannt. 

Artikel 4 enthält gegenseitige Zusagen hin­
sichtlich beschleunigter Durchführung von 
Zoll-, Sanitäts- und sonstigen Vorschriften. 

Artikel 5 sichert die Durchfuhrzollfreiheit 
der durch das Zollgebiet des anderen Staates 
geführten Waren zu, gibt jedoch der Zoll­
behörde das Recht, diese unter Zollaufsicht 
zu stellen. . 

Im Artikel 6 wird gegenseitig die Befreiung 
vom Zollverfahren jenen Schiffen zuge­
sichert, die nur zur Auffüllung von Schiffs­
vorräten einen Hafen anlaufen. 

Der Artikel 7 bestimmt, daß im Falle 
eines vorübergehenden Aufenthaltes zur Be­
oder Entladung Handelsschiffe, deren Aus­
rüstung und Einrichtung sowie Ersatzteile 
bei Ein- und Ausgang von Zöllen und sonstigen 
Abgaben sowie von Ein- und Ausfuhrbe- . 
willigungen befreit sind. Es sind jedoch die 
Bestimmungen der Zollkontrolle des Ver­
tragschließenden Teiles, in dessen Gewässer 
sich das Schiff befindet, zu beachten. Den 
gleichen Bestimmungen unterliegen Schiffs­
vorräte, die den üblichen Bedarf übersteigen, 
sowie Vorräte für die Schiffsbemannung und 
Fahrgäste, soferne diese unter Zollaufsicht 
des Aufenthaltslandes gestellt werden. 

Die Artikel 8, 9 und 10 regeln die Aus­
rüstung der Schiffsbemannungen mit Personal­
ausweisen und die gegenseitige Anerkennung 
derselben als gültige Paßdokumente. 

Artikel 11 nimmt Bedienstete der Schiff­
fahrtsbehörden und Schiffahrtsunternehmun­
gen von dieser· Begünstigung ausdrücklich 

den Verkehr auf der Donau bis ins Schwarze 
Meer eröffnet. Es beruht auf dem Grund­
satze der Freiheit der Schiffahrt hinsichtlich 
Hafen- und Schiffahrtsgebühren und auf den aus. 
sonst üblichen Bedingungen der Binnenhandels- Artikel 12 räumt den Vertragschließenden 
schiffahrt. 

. 
Teilen das Recht ein, Mitglieder der Schiffs-

Zur Fassung des Abkommens, das sich bemannung, die gegen Gesetze oder Vor­
in 17 Artikel gliedert, und zu seinem Inhalte schriften des anderen Vertragschließenden Tei­
wäre im einzelnen zu sagen : les grob oder wiederholt verstoßen, von 

weiteren Fahrten auszuschließen. Im Artikel 1 verpflichtet sich jeder Ver-
tragschließende Teil, durch geeignete Maß- Artikel 13 schreibt vor, daß Schiffe nicht 
nahmen auf seinem Donauabschnitt die freie außer halb von Hafengebieten anlegen oder 
Schiffahrt des anderen Vertragschließenden ankern dürfen, und regelt diese Frage bei 
Teiles sicherzustellen. . Eintritt unvorhergesehener Ereignisse. 
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Artikel 14 enthält die Vereinbarung, daß 
die Beförderung der für den Donauverkehr 
vorgesehenen Güter a.us dem österreichisch­
sowjetischen Wa.renverkehr in beiden Rich­
tungen gerecht unter den Schiffa.hrtsunter­
nehmungen der beiden Vertra.gschlleßenden 
T�ile aufgeteilt wird. Diese Verteilung selbst 
WITd Verhandlungen, die zwischen den Schiff­
fa.hrtsunternehmungen direkt zu führen sind, 
vorbehalten. 

Artikel 15 regelt die Errichtung und die 
Tätigkeit von Agentien. 

Artikel 16 enthält steuerrechtliche Ober­
einkommen. 

Artikel 17 enthält die Ratifikationsbestim­
mungen un� die Kündigungsklausel, nach 
welcher das Übereinkommen jeweils drei Mo­
na.te vor Ablauf eines Kalenderjahres kündbar 
erscheint. 

Der .Ausschuß für wirtschaftliche Ange­
legenheIten des Bundesrates hat sich in 
seiner gestrigen Sitzung mit diesem Beschluß 
d�s Nationalrates ebenfalls beschäftigt und 
IDlch ermächtigt, dem Hohen Bundesrat den 
A n t r a g  zu stellen, gegen diesen Beschluß 
keine Einwendung zu erheben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b stimmung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

23. Punkt: Ausschußergänzungswahlen 

Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zu 
Punkt 23 der Tagesordnung : Ausschußer­
gänzungswahlen. 

Durch das Ableben des Professors Doktor 
Duschek sowie durch sonstige- Änderungen 
im Bundesrat . ist es notwendig geworden, 
Ausschußergänzungswa.hlen vorzunehmen. 

Es liegen mir
' 

folgende Wahlvor s c hläge 
vor : 

im Ausschuß für auswärtige Angelegen­
heiten als Ersatzmitglied an Stelle Dr. Duschek 
Herr Bundesrat Dr. Thirring ; 

im Finanzausschuß als Mitglied an Stelle 
Geiger Herr Bundesrat Skritek, als Ersatz-

mitglied an Stelle Skritek Frau Bundesrat 
Psonder ; 

im Geschäftsordnungsausschuß als Mitglied 
an Stelle Dr. Duschek Herr Bundesrat 
Dr. Broda; als Ersatzmitglied an Stelle 
Brunauer Herr Bundesrat Steinocher ; 

im Unvereinbarkeitsausschuß als Mitglied 
an Stelle Dr. Duschek Frau Bundesrat Psonder, 
als Ersa.tzmitglied a.n Stelle Frau Bundesrat 
Psonder Herr Bundesrat Bezucha ; 

im Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten als Mitglieder a.n Stelle 
Brunauer Herr Bundesrat Mayrhauser und 
an Stelle Dr. Duschek Herr Bundesrat 
Dr. Broda, als Ersatzmitglied an Stelle Mayr­
hauser Herr Bundesrat Steinocher ; 

im Ausschuß für wirtschaftliche Ange­
legenheiten als Mitglieder an Stelle Brunauer 
Frau Bundesrat Krämer, an Stelle Geiger 
Herr Bundesrat Dr. Koubek, als Ersa.tz­
mitglieder an Stelle Frau Bundesrat Krämer 
Herr Bundesrat Brand, an Stelle Dr. Koubek 
Herr Bundesrat Steinocher ; 

im Ständigen gemeinsamen Ausschuß im 
Sinne des § 9 des Finanz-Verfassungsgesetzes 
1948 als Ersatzmitglied an Stelle Brunauer 
Herr Bundesrat Steinocher. 

Falls kein _ Einwand erhoben wird, werde 
ich von einer Wahl mittels Stimmzettel 
Abstand nehmen. Wird ein Einwand er­
hoben � - Es scheint nicht der Fall zu sein. 
Ich werde die Wahl durch Erheben der Hände 
vornehmen. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem eben zur Kenntnis gebrachten Vor­
schlag ihre Zustimmung geben, um ein Hände­
zeichen. - Einstimmig angen o m m en. 

Damit ist die Tagesordnung e r s c h öpft. 
Die n ä chste Sitzung wird erst wieder 

nach den Sommerferien stattfinden. 
Ich danke allen Mitgliedern des Bundes­

rates für die wertvolle Arbeit, die sie in 
diesem Jahre geleistet haben, und wünsche 
Ihnen allen eine recht gute Erholung während 
der tagungsfreien Zeit. 

Die Sitzung ist g e s c h l o s s en. 

SchlUß der Sitzung: 13 Uhr 30 Minuten 

Druck der Österreichischen Staa.tsdruckerei. 8865 57 
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